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A. Fragestellung 

Das vorliegende Rechtsgutachten soll die Frage beantworten, inwie-
weit aus dem Grundgesetz eine Pflicht abgeleitet werden kann, dass 
der Bund und/oder die anderen Bundesländer der Freie Hansestadt 
Bremen bei der Überwindung der besonderen Haushaltsnotlage fi-
nanzielle Hilfe leisten müssen und ob eine solche Hilfeleistungs-
pflicht mit Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht durchgesetzt 
werden kann. 

Im Rahmen der verschiedenen Erscheinungsformen des Modells 
„Bundesstaat“ sind gegenseitige Pflichten zur Hilfeleistung (Soli-
darmodelle) sowie Kompetenz- und Autonomieordnungen ohne fi-
nanzielle Beistandspflichten (eine Art Konkurrenzmodell1) anzutref-
fen. Das Grundgesetz hat sich, wie die finanzverfassungsrechtlichen 
Vorschriften zeigen, für ein Solidaritätsmodell entschieden. Im Rah-
men dieser Ordnung kann bundesstaatliche Hilfe zur Abwendung 
von Haushaltsnotlagen auf verschiedene Weisen geleistet werden, 
wobei zwischen verschiedenen Typen von Haushaltsnotlagen zu un-
terscheiden ist. Außerordentliche Finanzhilfen zur Abwendung einer 
extremen Haushaltsnotlage sind schon im Verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht 1992 definiert und zugesprochen worden.2 Die 
extreme Haushaltsnotlage als eine im Grundgesetz für Bundesergän-
zungszuweisungen nicht vorgesehene Kategorie kann nur mit dem 
bündischen Solidaritätsprinzip bewältigt werden. Die Hilfspflicht 
geht auf allgemeine Erwägungen zu einer besonderen Form des 
Staatsnotstands zurück.3 Zu dessen Abwendung und Bewältigung 
können nicht nur Hilfeleistungen, sondere auch weitere Maßnahmen 
wie Berichtspflichten, Genehmigungserfordernisse und laufende 
Kontrollen erforderlich sein. Der grundgesetzliche Ausgangspunkt 
für die Frage, ob und inwieweit Pflichten zur Hilfeleistung bestehen, 

                                                 
1 Siehe dazu Pommerehne/Ress (Hrsg.), Finanzverfassung im Spannungsfeld 

zwischen Zentralstaat und Gliedstaaten, 1996. 
2 BVerfGE 86, 148. 
3 S. Kerber, Der verdrängte Finanznotstand, 2002 sowie schon früher Carl 

Schmitt, Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität; 
der verdrängte Finanznotstand, § 4 3g, 8. Auflage 2004. 
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ist das Bundesstaatsprinzip mit seinen nicht nur finanzverfassungs-
rechtlichen Ausprägungen im Grundgesetz. In diesem Rahmen ist 
insbesondere zu prüfen,  

1. ob die Voraussetzungen für die – neuerliche – Gewährung von 
Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen vorliegen; 

2. ob sich aus dem Grundgesetz andere Handlungsmöglichkeiten 
ergeben, die den Bund - ggf. im Zusammenwirken mit den Län-
dern - verpflichten, Maßnahmen zur Behebung oder zur Abwehr 
einer Notlage in Betracht zu ziehen; hier ist insbesondere die Fra-
ge zu beantworten, was Solidarität im Bundesstaat rechtlich be-
deutet; 

3. ob die Verteilung der Einkommensteuer in Art. 107 Abs. 1 nach 
dem Prinzip des örtlichen Aufkommens (Art. 107 Abs. 1 Satz 1 
GG) und insbesondere die Verteilung des Umsatzsteueraufkom-
mens auf der Grundlage der Einwohnerzahl (§ 1, 2 des FAG 2001) 
der spezifischen Lage Bremens gerecht werden; 

4. ob die besondere Situation des Stadtstaats Bremen in den existie-
renden Regelungen zum Finanzausgleich hinreichend berück-
sichtigt ist oder ob besondere Umstände zu auszugleichenden 
Benachteiligungen Bremens führen; 

5. ob aus den europarechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepu-
blik Deutschland aus Art. 104 EGV zur Vermeidung übermäßiger 
Defizite, die Pflicht des Bundes folgt, die Verschuldenssituation 
der Länder nicht nur im Blick zu behalten, sondern dem Entste-
hen übermäßiger Gesamtdefizite rechtzeitig entgegenzutreten, 
weil die Verschuldung der Gliedstaaten im Rahmen der sog. Sta-
bilitätskriterien bei der Berechnung der gesamtstaatlichen Schuld 
mit herangezogen wird; 

6. welche verfahrensrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein müs-
sen, damit ggf. bestehende verfassungsrechtliche Ansprüche er-
folgreich vor dem Bundesverfassungsgericht geltend gemacht 
werden können. 
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B. Die sachliche und rechtliche Ausgangslage 

I. Die sachliche Ausgangslage: 
Die finanzwirtschaftliche Lage Bremens 

Die finanzielle Situation Bremens ist in einer Reihe von Studien und 
Modellrechnungen dargestellt worden und soll an dieser Stelle nur 
kurz mit den wichtigsten Kennzahlen referiert werden. Zu unter-
scheiden ist die Vergangenheit mit der ersten versuchten Sanierung 
von 1993-2004 und die prognostizierte zukünftige Entwicklung der 
Kennzahlen bis in das Jahr 2014. 

1. Die Sanierungsphase 1993-2004 

Die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 19924 in 
Gang gesetzte erste Sanierungsphase hat mit Blick auf die Konsoli-
dierung des Haushalts nicht den gewünschten Erfolg gezeigt. Zwar 
ist es zu Verbesserungen gekommen und ohne sie wäre die jetzt be-
stehende Haushaltsnotlage noch dramatischer als sie es ohnehin ist. 
Das eigentlich Ziel, Bremen in die Lage zu versetzen, im Rahmen ei-
ner stabilisierten Haushaltswirtschaft die einem Bundesland oblie-
genden Aufgaben erfüllen zu können, wurde indes nicht erreicht. 

Die Defizitquote, d.h. der Anteil des Finanzierungsdefizits an den 
bereinigten Ausgaben lag 1993 bei etwa 20 Prozent, stieg aber bis 
zum Jahr 2004 auf fast 30 Prozent. Bei der Zins-Steuer-Quote konnten 
zwar Fortschritte erzielt werden, allerdings ohne eine nachhaltige 
Wirkung zu erzielen. Diese Quote fiel von 28 Prozent im Jahr 1993 
auf 22,1 Prozent im Jahr 2004. Der Abstand zum nächst schwächeren 
Bundesland betrug auch 2004 noch über 11 Prozent und damit im-
mer noch mehr, als das Bundesverfassungsgericht 1992 als Bezugs-
größe für die Annahme einer extremen Haushaltsnotlage angenom-
men hatte.5 

                                                 
4 BVerfGE 86, 148. 
5 Der Senator für Finanzen, Sanierung der bremischen Haushalte, Jahresbericht 

2004, S. 17 ff. 
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Die Probleme betreffend die Sanierungsbemühungen in diesem Zeit-
raum gehen ganz überwiegend auf erhebliche Einbrüche auf der 
Einnahmeseite zurück.6 Vor allem nach 1999 gingen die bereinigten 
Einnahmen Bremens erheblich zurück. Betrugen die bereinigten Ein-
nahmen 1999 noch EUR 4,386 Mrd., so gingen diese bis 2004 um über 
eine Milliarde Euro auf EUR 3,329 Mrd. zurück. Diskontiert man von 
diesem Rückgang die - gesetzlich festgelegten und vorhersehbaren - 
degressiv ausgestalteten Ergänzungszuweisungen (von EUR 920 
Mio. im Jahr 1999 auf EUR 358 Mio. im Jahr 2004), so bleibt doch 
immer noch ein Einnahmerückgang von EUR 495 Mio. Dieser Ein-
nahmenfehlbetrag von fast einer halben Milliarde Euro ist fast ge-
nauso groß wie die im Jahr 2004 zu leistenden Zinsausgaben (EUR 
502 Mio.) waren. 

Auf der Ausgabenseite konnten vor allem durch Einsparungen im 
konsumtiven Bereich Erfolge erzielt werden. Hier konnte das Wachs-
tum der Ausgaben deutlich unterhalb der Vergleichszahlen für die 
westlichen Bundesländer gehalten werden. Diese geringeren Ausga-
ben wurden jedoch durch höhere Investitionsausgaben im Rahmen 
des Investitionssonderprogramms (ISP) kompensiert.7 Ziel des ISP 
war es, die durch die Sanierungsbeträge der ersten Sanierungsphase 
(1994-1998) entstehenden Zinsentlastungen und für die Jahre ab 2000 
in Abstimmung mit Bund und Ländern zusätzliche Mittel in Höhe 
von jährlich EUR 306,8 Mio. in wachstums- und damit einnahmege-
nerierende Projekte zu investieren.8 Die daraus resultierenden positi-
ven Auswirkungen auf das bremische Wirtschaftswachstum sind 
zwar deutlich sichtbar, reichen aber noch nicht aus, um diese Ausga-

                                                 
6 Die folgenden Zahlen stammen aus dem Haushaltsgutachten des Instituts der 

deutschen Wirtschaft, Köln – Consult GmbH, Die Finanzpolitik Bremens vor 
dem Hintergrund der Haushaltsnotlage (vorläufig und nicht korrigiert), 
1.9.2005, S. 31 ff. 

7 Böhrnsen, Jens, Mit Entschlossenheit und Augenmaß die finanzielle Zukunft 
und die Selbständigkeit für den Stadtstaat Bremen sichern, Eckpunkte einer 
Bremer Strategie für weitere Eigenanstrengungen, den Normenkontrollantrag 
beim Bundesverfassungsgericht und die Verhandlungen über die zweite Stu-
fe der Föderalismusreform, 20. Januar 2005, S. 5 ff. 

8 Siehe Der Senator für Finanzen, Sanierung der bremischen Haushalte, Jahres-
bericht 2004, Anhang 4. 
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ben auf der Einnahmeseite überzukompensieren. Im Ergebnis war 
Ende 2004 die extreme Haushaltsnotlage nicht behoben. 

2. Die prognostizierte zukünftige Entwicklung der Kennzah-
len bis in das Jahr 2014 

Die prognostizierte Entwicklung der wichtigsten Haushaltskennzah-
len Bremens bis in das Jahr 2014 macht – ungeachtet der mit in die 
Zukunft gerichteten Modellrechnungen verbundenen Schwierigkei-
ten - deutlich, wie extrem die Haushaltsnotlage Bremens tatsächlich 
ist.9 Danach ist in diesem Zeitraum fast mit einer Verdopplung der 
Gesamtverschuldung Bremens zu rechnen. Gleichzeitig zeichnet sich 
ein Ansteigen der Zinssteuerquote auf über 35 Prozent und der jähr-
lichen Zinsausgaben auf über eine Milliarde Euro ab und dies auf der 
vielleicht eher optimistischen Grundlage, dass die Steuereinnahmen 
Bremens in diesem Zeitraum um ca. ein Drittel zunehmen werden. 

II. Die rechtliche Ausgangslage 

1. Bundesstaat und Solidarität 

Das Solidaritätsprinzip zwischen Bund und Ländern hat seine kon-
krete Ausgestaltung durch das Grundgesetz aufgrund der einzelnen 
Vorschriften der Finanzverfassung und aus einer teleologischen Zu-
sammenschau aller dieser Normen im Lichte des Bundesstaatsprin-
zips, erfahren. Für diese spezielle Ausprägung des Postulats bundes-
freundlichen Verhaltens steht die Finanzverfassung in exemplari-
scher Weise.10 

                                                 
9 S. dazu auch Böhrnsen, Jens, Mit Entschlossenheit und Augenmaß die finan-

zielle Zukunft und die Selbständigkeit für den Stadtstaat Bremen sichern, 
Eckpunkte einer Bremer Strategie für weitere Eigenanstrengungen, den Nor-
menkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht und die Verhandlungen 
über die zweite Stufe der Föderalismusreform, 20. Januar 2005; s. dazu auch 
Stauch, Matthias, Gibt es einen Anspruch Bremens auf weitere Hilfe zur Fort-
setzung der Sanierung?, in: Die Zukunft der Stadtstaaten, 2006, S. 119 (126 ff.). 

10 So ausdrücklich Isensee, Idee und Gestalt des Föderalismus im Grundgesetz, 
in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR IV (1990), § 98 Rn. 146 ff. (148). Jestaedt, 
Matthias: Bundesstaat als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
HStR II (2004), § 29, Rn. 76 knüpft nicht generell an die Bundestreue an, son-
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Auch das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Rechtsprechung 
zum Finanzausgleich ganz allgemein an das Bundesstaatsprinzip 
angeknüpft.11 In seiner Entscheidung aus dem Jahre 1992 hat es Son-
derbedarfsbundesergänzungszuweisungen, also eine im Grundge-
setz in Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG nicht explizit genannte Form und 
den quantitativen Rahmen „regulärer“ Ergänzungszuweisungen 
sprengende Form von Ergänzungszuweisungen zur Abwendung ei-
ner extremen Haushaltsnotlage auf eben dieser Grundlage bundes-
staatlicher Solidarität für zulässig erachtet12 und damit zu erkennen 
gegeben, dass das Bundesstaatsprinzip und der damit verbundene 
Solidaritätsgrundsatz – erklärbar letztlich wegen der durch Art. 79 
Abs. 3 GG herausgehobenen Stellung des Bundesstaatsprinzips - ü-
ber den konkreten Regelungen der Finanzverfassung steht. Diese 
Rechtslage gebietet, alle Vorschriften im Lichte des Bundesstaats-
prinzips und damit des Solidaritätsprinzips zu interpretieren.13 Dar-
aus ergeben sich gewichtige weitere Überlegungen und Schlussfolge-
rungen. Das Solidaritätsprinzip als unmittelbarer Ausfluss des Bun-
desstaatsprinzip ist nicht nur unmittelbar ein ungeschriebenes Ele-
ment des verfassungsrechtlichen Länderfinanzausgleichs, sondern 
auch auslegungsbestimmend für einzelne einfachgesetzliche Vor-
schriften, u.a. auch solche „erhöhten Ranges“ wie das Maßstäbege-
setz.14 Das kann z.B. Auswirkungen auf die Frage haben, ob die sog. 
Einwohnerwertung in den gesetzlichen Vorschriften den verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben entspricht. Es kann auch zu der Frage 

                                                                                                                            
dern nur dort, wo ein Zusammenhang mit der bundesstaatlichen Funktions-
fähigkeit und der Sicherung des staatsnotwendigen finanziellen Existenzmi-
nimums in einer extremen Hausaltsnotlage hergestellt werden könne. Gerade 
dieser Zusammenhang steht für Bremen zur Diskussion. 

11 So schon BVerfGE 72, 330 (385 ff.). 
12 BVerfGE 86, 148 (263 f., 265, 266). 
13 Vgl. Kirchhof, Paul: Die Identität der Verfassung, in: Isensee/Kirchhof 

(Hrsg.), HStR II (2004), § 21, Rn. 61 („Art. 79 Abs. 3 GG wahrt Bestand und lei-
tet Entwicklungen“), 63, s.a. Rn. 46 ff. 

14 Zur Problematik eines solchen, durch verfassungsgerichtliche Rechtsspre-
chung inhaltlich stark determinierten, die übrige Gesetzgebung auf finanzver-
fassungsrechtlichem Gebiet binden sollende Grundsatzgesetzes wie es das 
Maßstäbegesetz darstellt vgl. Pieroth, Bodo: Die Missachtung gesetzter Maß-
stäbe durch das Maßstäbegesetz, in: NJW 2000, S. 1086 (1087). 
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führen, ob die finanzverfassungsrechtliche Verteilung des Steuerauf-
kommens dem übergeordneten Solidaritätsprinzip gerecht wird. 

2. Der Kerngehalt des Bundesstaatsprinzips und des darin an-
gelegten Prinzips der bündischen Solidarität 

Der Staat als Gebietskörperschaft bedarf zur Erfüllung der im Staats-
gebiet anfallenden öffentlichen Aufgaben finanzieller Mittel, die sich 
der Staat vor allem durch die Erhebung von Steuern verschafft. Die 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch den Staat führt zu einer Ver-
teilung der dafür nötigen Finanzmittel im Staatsgebiet. Unterteilt 
man das Staatsgebiet in verschiedene Räume, z.B. Körperschaften 
wie Länder oder Regionen, Kreise, Städte und Gemeinden, so lassen 
sich für diese Räume umgekehrt jeweils unterschiedliche Finanzbe-
darfe ermitteln. Dies gilt ungeachtet der Organisationsstruktur eines 
Staates, also der Frage, ob es sich um einen Zentralstaat oder um ei-
nen bundesstaatlich organisierten Staat handelt. Auch in einem Zent-
ralstaat müssen die öffentlichen Aufgaben erfüllt werden und muss 
ermittelt werden, in welchem Ausmaß dazu finanzielle Mittel in und 
für die einzelnen Teilräume notwendig sind. Dabei wird in einem als 
Zentralstaat organisierten Gemeinwesen die Verteilung der Finanz-
mittel an die verschiedenen Teilräume in starkem Maße am Gleich-
heitssatz ausgerichtet und eine unterschiedliche Berücksichtigung 
der Teilräume durch einen sachlichen Grund zu rechtfertigen sein. 
Auch in einem bundesstaatlich organisierten Gemeinwesen wie dem 
Deutschlands brauchen die Teilräume, also die Länder und Gemein-
den, eine bestimmte Finanzausstattung. Da aber ein Bundesstaat 
grundsätzlich Unterschiede zwischen den einzelnen Gliedstaaten an-
erkennt, ist die Mittelverteilung im Bundesstaat in geringerem Um-
fang an den Gleichheitssatz gebunden. Vielmehr kommt die eigene 
Leistungsfähigkeit der Länder zum Tragen. Vor diesem Hintergrund 
dürfen Ausgleichsregelungen für weniger leistungsfähige Länder 
nicht nivellierend wirken, sondern müssen diese Unterschiedlichkeit 
grundsätzlich beachten und akzeptieren. In einem derart konstruier-
ten Bundesstaat wird das Solidarmodell bis zu einem gewissen Grad 
durch das Konkurrenzmodell ergänzt. 
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Die Tolerierung der Unterschiedlichkeiten in den Lebensverhältnis-
sen der einzelnen Länder ist jedoch verfassungsrechtlich begrenzt 
durch den Grundsatz der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse15 als ei-
nem der zentralen Verteilungsgrundsätze der grundgesetzlichen Fi-
nanzverfassung (Art. 106 Abs. 3 Nr. 2).16 Ungeachtet der Ausle-
gungsschwierigkeiten, die solche unbestimmten Rechtsbegriffe mit 
sich bringen, und ungeachtet der nicht immer stringenten Systematik 
des Grundgesetzes im Hinblick auf dieses Einheitlichkeitsziel besteht 
jedoch kein Zweifel daran, dass die Wahrung einheitlicher Lebens-
verhältnisse zu den Grundsätzen gehört, an denen sich die Regelun-
gen über den Länderfinanzausgleich und damit unter anderem auch 
die Bundesergänzungszuweisungen messen lassen müssen.17 Das gilt 
insbesondere auch deshalb, weil gerade der Finanzausgleich eines 
der wirksamsten Mittel ist, um das Ziel der Angleichung der Le-
bensverhältnisse zu verwirklichen.18 Die Angleichung der Lebens-
verhältnisse hängt eng mit der Fähigkeit der Bundesländer zur Auf-
gabenerfüllung zusammen. So wird man nicht bestreiten können, 
dass von den leistungsschwachen Ländern nicht verlangt werden 
kann, ein Mindestmaß an ordnungsgemäßer Aufgabenerfüllung 
durch weitere Einsparungen im Haushalt noch zu unterschreiten.19 

                                                 
15 Zur kompetenzrechtlichen Ausprägung dieses Grundsatzes in Art. 72 Abs. 2 

Nr. 3 a.F. (bis 1994) im Vergleich zur neuen Fassung des Art. 72 Abs. 2 GG s. 
BVerfG, 2 BvF 1/01 vom 24.10.2002, Abs.-Nr. 318 f., http://www.bverfg.de/ 
(=BVerfGE 106, 62). Im Art. 72 Abs. 2 GG wurde die ursprünglich für die 
Ausübung einer konkurrierenden Bundeskompetenz ggf. notwendige „Ein-
heitlichkeit der Lebensverhältnisse“ durch den Terminus „gleichwertige Le-
bensverhältnisse“ ersetzt, wobei Gleichwertigkeit qualitativ weniger bedeu-
ten soll als Einheitlichkeit, s. BVerfG aaO, Abs.-Nr. 319. Es ist verfassungs-
rechtlich unentschieden, ob damit ein das ganze Grundgesetz prägender Pa-
radigmenwechsel einhergeht. Die Fassungen legen nahe, die Unterschiede ge-
ring anzusehen. Aus einer reinen kompetenzrechtlichen Norm (Art. 72 Abs. 2 
n. F.) kann nicht ein das Finanzverfassungssystem mitprägender Grundsatz 
(entgegen Art. 106 Abs. 3 Nr. 2 GG) abgeleitet werden. 

16 Vgl. dazu BK-Hidien, Art. 106, Rn. 315 f.; 945 ff. 
17 So deutlich Häde, Ulrich, Finanzausgleich, 1996, S. 236 f.; s.a. BVerfGE 101, 

158 (220 f., 227). 
18 Arndt, Hans-Wolfgang: Zur verfassungsrechtlichen Problematik der Herstel-

lung einheitlicher Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland, in: 
JuS 1993, S. 360 (363). 

19 BK-Hidien, Art. 106, Rn. 315 f.; 947; s.a. zum Zusammenhang zwischen finan-
zieller Ausstattung und Erfüllung verfassungsrechtlich zugewiesener Aufga-
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Dabei geht es neben der Erfüllung aller sich aus Leistungsgesetzen 
ergebenden Pflichten vor allem um die Aufgaben der Sicherheit und 
der Kultur. Diese Fähigkeit zur Erfüllung der verfassungsrechtlich 
zugewiesenen Aufgaben wird in diesem Zusammenhang zum ei-
gentlichen Maßstab für gebotene Hilfeleistungen. 

Vor dem Hintergrund dieser beiden in der Bundesstaatlichkeit ange-
legten konfligierenden Ziele der Einheitlichkeit der Lebensverhält-
nisse bei gleichzeitiger Achtung der Autonomie und der verschiede-
nen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bundesländer hat das 
Bundesverfassungsgericht in seiner grundlegenden Entscheidung 
zum Finanzausgleich aus dem Jahre 1992 festgestellt, die finanzver-
fassungsrechtlichen Normen des Grundgesetzes seien 

„Ausdruck der im Bundesstaat bestehenden Solidargemeinschaft von Bund 
und Ländern und des bündischen Prinzips des Einstehens füreinander, dass 
zur bundesstaatlichen Ordnung (Art. 20 Abs. 1 GG) gehört. Befindet sich ein 
Glied der bundesstaatlichen Gemeinschaft - sei es der Bund, sei es ein Land - 
in einer extremen Haushaltsnotlage, die seine Fähigkeit zu Erfüllung der 
ihm verfassungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben in Frage stellt und aus 
der es sich mit eigener Kraft nicht befreien kann, so erfährt dieses bundes-
staatliche Prinzip seine – hier mit der durch Art. 109 Abs. 2 GG gebotenen 
Wahrung der Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ver-
knüpfte - Konkretisierung in der Pflicht aller anderen Glieder der bundesstaatli-
chen Gemeinschaft, dem betroffenen Glied  mit dem Ziel der wirtschaftliche Sta-
bilisierung auf der Grundlage konzeptionell aufeinander abgestimmter 
Maßnahmen Hilfe zu leisten, damit es wieder zur Wahrung seiner politi -
schen Autonomie und Beachtung seiner verfassungsrechtlichen Verpflich-
tungen befähigt wird.“ 20 

Das Bundesverfassungsgericht spricht ganz eindeutig von einer 
Pflicht zur Hilfeleistung. Diese verfassungsrechtliche Pflicht zur Hil-
feleistung trifft den Bund und die anderen Länder gemeinsam. Ziel 
der Hilfeleistung ist es, das sich in einer extremen Haushaltsnotlage 
befindliche hilfsbedürftige Land in die Lage zu versetzen, seine ver-

                                                                                                                            
ben die deutliche Aussage des BVerfG in E 86, 148 (213): „Die Verteilung des 
Finanzaufkommens im Bundesstaat durch die Finanzverfassung des Grund-
gesetzes ist darauf angelegt, Bund und Länder finanziell in die Lage zu ver-
setzen, die ihnen verfassungsrechtlich zukommenden Aufgaben wahrzu-
nehmen. Die staatliche Selbständigkeit von Bund und Ländern stützt sich auf 
eine Aufgabenzuweisung und eine ihr entsprechende Finanzausstattung, die 
im Rahmen des gesamtstaatlich Möglichen eine sachgerechte Aufgabenerfül-
lung erlaubt (vgl. BVerfGE 72, 330 (383))“; s.a. BVerfGE 101, 158 (228). 

20 BVerfGE 86, 148 (264 f.), juris-Dok. Rz. 389, Hervorhebung durch Verfasser. 



Ress/ Bröhmer: Gutachten Finanzausgleich 

 10 

fassungsrechtlichen Aufgaben wieder wahrnehmen zu können. Frei-
lich steckt schon in dieser Aussage eine Begrenzung der Hilfeleis-
tungspflicht, denn diese wäre sinnwidrig, wenn die Hilfeleistenden 
durch die Hilfeleistung selbst in entsprechende Notlagen gerieten. 
Die Pflicht zur Hilfeleistung steht vor dem Hintergrund einer ange-
messenen Verteilung von Aufgaben und Finanzkraft. Selbst wenn 
die Staatsverschuldung (die Staatsschuld) zeitweilig ein angemesse-
nes Mittel der Finanzpolitik sein mag – Paul Kirchhof spricht vom 
„Verführungsinstrument“, um dem Rechtsstaat den ihm eigenen 
Maßstab, die Kultur des Maßes vergessen zu lassen – so bleibt sie ei-
ne „Elementarbedrohung“21 des Verfassungsstaates. Sind alle Teil-
körperschaften verschuldet, sogar extrem verschuldet, dann ist of-
fensichtlich, dass andere Mittel als reine Finanzausgleichsmittel er-
griffen werden müssen, um der Situation Herr zu werden. Aber auch 
in dieser Lage kann es unter Ausgleichsaspekten darum gehen, dass 
der weniger Verschuldete dem extrem Verschuldeten – nicht ohne 
Absicherung gegen weiteren Verfall – Hilfe leistet. 

Trotz dieser schwierigen Gesamtsituation kann festgehalten werden: 
Ungeachtet aller noch anzusprechender Detailfragen bezüglich der 
Tatbestandsvoraussetzungen für die Hilfeleistungspflicht und des 
konkreten Inhalts dieser Pflicht kann kein Zweifel daran bestehen, 
dass eine solche Pflicht von Verfassungs wegen existiert. 

3. Finanzverfassung und Demokratieprinzip 

a) Demokratie und Verantwortlichkeit 

Über das Bundesstaatsprinzip hinaus steht die Finanzverfassung 
auch mit dem Demokratieprinzip in engem funktionellen Zusam-
menhang, der zur Beurteilung der Gutachtenfrage erheblich ist. Die 
Finanzverfassung soll, so hat das Bundesverfassungsgericht fest-
gehalten, politische Autonomie und Eigenverantwortlichkeit der 

                                                 
21 Kirchhof, Paul: Die Staatsverschuldung als Ausnahmeinstrument, in: Grupp 

u.a. (Hrsg.), Recht-Kultur-Finanzen, Festschrift für Reinhard Mußgnug, 2005, 
S. 131 (147). Schon die Ermächtigung zur Kreditaufnahme (Art. 115 GG) ist 
ein Krisenbewältigungsinstrument, s. Badura, Peter: Vorkehrungen der Ver-
fassung für Not- und Krisenlagen, in: ThürVBl 1994, S. 169 ff. 
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Länder ermöglichen.22 Für das Demokratieprinzip bedeutet das einen 
gewissen Gleichlauf der Verantwortung für die Einnahmeseite und für 
die Ausgabenseite.23 Das Demokratieprinzip verlangt die legitimato-
rische Verantwortlichkeit der Entscheidungsträger gegenüber dem 
Souverän bzw. dem Parlament. Wird dieser Verantwortungsgleich-
lauf unterbrochen, werden also z.B. die Einnahmeseite der Länder 
nachteilig beeinflussende Entscheidungen auf Bundesebene getrof-
fen, dann kann die Landesregierung für die daraus den Landesfi-
nanzen erwachsenden Nachteile letztlich nicht verantwortlich ge-
macht werden. Die demokratische Legitimationskette ist in diesem 
Fall gestört. Hier wird der föderale Grundsatz der möglichst bürger-
nahen Entscheidung durch den demokratischen Grundsatz der mög-
lichst bürgernahen politisch-demokratischen Legitimation und Ver-
antwortlichkeit für diese Entscheidungen ergänzt. 

Die politische Autonomie und Eigenverantwortlichkeit der Länder 
ist gerade dann empfindlich gestört, wenn ein Land sich in einer ex-
tremen Haushaltsnotlage befindet, die durch Entscheidungen auf ei-
ner anderen politischen Ebene herbeigeführt oder zumindest in ho-
hem Maße mitherbeigeführt wurde. Die konkreten Auswirkungen 
sind in diesem Falle erheblicher als dies bei einem Land der Fall ist, 
welches zwar gleichfalls in seiner finanziellen Autonomie berührt 
sein mag, aber aufgrund einer besseren finanziellen Ausgangslage 
den Einfluss dieser anderswo getroffenen Entscheidungen noch zu 
kompensieren vermag.  

                                                 
22 BVerfGE 86, 148 (264): Die finanzverfassungsrechtlichen Normen sollen die 

Voraussetzungen schaffen, „[...] dass die staatliche Selbständigkeit von Bund 
und Ländern real werden, ihre politische Autonomie sich in der Eigenstän-
digkeit und Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenwahrnehmung und der 
Haushaltswirtschaft (Art. 109 Abs. 1 GG) entfalten [...]. 

23 Vgl. dazu Kirchhof, Ferdinand, Gutachten D für den 61. Deutschen Juristen-
tag, in: Verhandlungen des 61. Deutschen Juristentages, Band I, 1996, D 53 f.  
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b) Der Zusammenhang zwischen Demokratieprinzip und zu übermäßi-

ger Verschuldung führender extremer Haushaltsnotlage 

Demokratie bedeutet Herrschaft auf Zeit.24 Die zeitlich Begrenztheit 
von Herrschaft findet zuvörderst ihren Ausdruck in den in regelmä-
ßigen zeitlichen Abständen durchzuführenden Wahlen. Wiederkeh-
rende Wahlen sind aber nicht der einzige zeitrelevante Aspekt des 
Demokratieprinzips. In ähnlicher Weise wie das Bundesverfassungs-
gericht im Hinblick auf die Abtretung von Hoheitsrechten an supra-
nationale Organisationen aus dem Demokratieprinzip gefolgert hat, 
dass substanzielle Befugnisse beim nationalen Gesetzgeber verblei-
ben müssen, solange auf der übergeordneten Ebene ein Demokratie-
defizit besteht25, muss auch finanzverfassungsrechtlich gewährleistet 
sein, dass zukünftige Parlamente noch über substanzielle Entschei-
dungsbefugnisse verfügen. Dies ist aber nicht mehr gewährleistet, 
wenn durch Entscheidungen in der Vergangenheit die finanzielle Si-
tuation derart angespannt und festgezurrt ist, dass mangels finan-
ziellen Spielraums wirkliche Entscheidungsbefugnisse nicht mehr 
oder kaum bestehen.  

Diese finanzverfassungsrechtliche Lage hat für das Bundesland Bre-
men und die Solidargemeinschaft von Bund und Ländern erhebliche 
Konsequenzen. Selbst größtmögliche Sanierungsanstrengungen kön-
nen im Falle Bremens nicht verhindern, dass die bremische Staats-
schuld weiter steigt und damit auch die daraus zu bedienende Zins-
last. Aus dem Bundesstaatsprinzip folgt für die Solidargemeinschaft 
von Bund und Ländern, rechtlich geradezu als Kehrseite der Insol-
venzunfähigkeit von öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften26, 

                                                 
24 Mußgnug, Reinhard: Die Staatsverschuldung und das demokratische Prinzip 

der Herrschaft auf Zeit, in: Lingelbach, Gerhard (Hrsg.), Staatsfinanzen, 
Staatsverschuldung, Staatsbankrotte in der europäischen Staaten – und 
Rechtsgeschichte, 2000, S. 251 ff.; ders., Staatsüberschuldung und Verfas-
sungsrecht, in: Kantzenbach, Erhard (Hrsg.), Staatsüberschuldung - Referate 
gehalten auf dem Symposium der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissen-
schaften Hamburg am 9. und 10. Februar 1996, S. 59 ff. 

25 BVerfGE 89, 155 ff. – Maastricht. 
26 § 12 Abs. 1 Insolvenzordnung, BGBl. I, S. 2866 (1994), zuletzt geändert durch 

Art. 9 des Gesetzes v. 22.3.2005, BGBl. I, S. 837 (2005). Vgl. Isensee, Josef: Die 
Insolvenzunfähigkeit des Staates, in: Heintzen/Kruschwitz (Hrsg.), Unter-
nehmen in der Krise, 2004, S. 227 ff. 
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dass die Solidargemeinschaft von Bund und Ländern durch kontinu-
ierliche und nachhaltige Bemühungen dieses fortlaufende Anwach-
sen der bremischen Staatsschuld verhindert und die Sanierung ein-
leitet. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung zur Ausle-
gung des Art. 115 GG im Zusammenhang mit der Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit des Bundeshaushalts 1981 eine enge Auslegung des 
Demokratieprinzips vertreten. Der Gedanke der Herrschaft auf Zeit 
und die Achtung der Entscheidungsfreiheit auch künftiger Generati-
onen sei zwar Teil des demokratischen Prinzips, es gehöre aber auch 
zu den Aufgaben des demokratischen Gesetzgebers, über die Legis-
laturperiode hinaus Vorsorge für die dauerhafte Befriedigung von 
Gemeinschaftsinteressen zu treffen und damit auch die Entschei-
dungsgrundlagen nachfolgender Amtsträger inhaltlich vorauszube-
stimmen. Einzige verfassungsrechtliche Grenze sei das in Art. 115 
Abs. 1 Satz 2 GG geregelte Gebot, dass die Kreditaufnahmen die In-
vestitionsausgaben nicht überschreiten dürfen. Zusammen mit dem 
in Art. 115 Abs. 1 Satz 3 festgeschriebenen Gesetzesvorbehalt werde 
damit das Demokratieprinzip insoweit verfassungskräftig abschlie-
ßend konkretisiert.27  

Daraus kann man allerdings nicht ableiten, dass das Demokratie-
prinzip in diesem Zusammenhang keine wirkliche Rolle spielt.28 
Vielmehr ergeben sich daraus Konsequenzen zum einen für die Aus-
legung des Art. 115 GG – und entsprechend für die jeweiligen lan-
desverfassungsrechtlichen Vorschriften zu den Grenzen der Staats-
verschuldung, in Bremen Art. 131a LV29, im Hinblick auf die kredit-

                                                 
27 BVerfGE 79, 311 (343). 
28 Vgl. dazu Wendt, Rudolf/Elicker, Michael: Staatsverschuldung und inter-

temporäre Lastengerechtigkeit, in: DVBl. 2001, S. 497 (498). 
29 Art. 131a LV-Bremen lautet: „Die Aufnahme von Krediten sowie die Über-

nahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu 
Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der 
Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. Die 
Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veran-
schlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen sind 
nur zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts.“ 
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aufnahmebegrenzende Funktion dieser Vorschrift. Wenn aber ein 
Bundesland dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, eine den Anforde-
rungen des Demokratieprinzips entsprechende Haushaltspolitik zu 
betreiben, dann folgen daraus zwingend Beistandspflichten des Ge-
samtstaates. 

Zum anderen ging es in dieser Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vor allem um die Frage des Verhältnisses zwischen 
Neuverschuldung und Investitionsausgaben. Im Falle Bremens 
zeichnet sich ohne einen Korrektureingriff bei den Altschulden und 
den daraus fließenden Zinslasten eine Lage ab, bei der die Erfüllung 
der Staatsaufgaben wegen der enormen Altschuldenlast in absehba-
rer Zeit nicht mehr gewährleistet ist und das auch nach bremischem 
Landesverfassungsrecht bestehende Gebot der die Kreditaufnahme 
überschießenden Investitionsausgaben dauerhaft nicht mehr eingehal-
ten werden kann. Als einziger Ausweg zur Abwendung der extre-
men Verschuldung bleibt nur die aus dem Bundesstaatsprinzip vom 
Bundesverfassungsgericht entwickelte solidarische Beistandspflicht. 
In der Literatur wird als weitere Möglichkeit noch, wie Isensee formu-
liert, die „souveräne Disposition des Staates über seine Verbindlich-
keiten“ genannt. Die Kompetenz dafür liege aber nicht bei den Län-
dern, sondern gemäß Art. 73 Nr. 4 GG beim Bund. Daraus folge, dass 
im denkbar extremsten Falle allein der Gesamtstaat handeln könne 
und die Landeshaushalte durch die gesamtstaatliche Solidargemein-
schaft abgesichert seien.30 Es zeigt sich damit auch, dass es im Fall 
Bremens nicht um das „ob“ bundesstaatlicher Hilfeleistung, sondern 
nur um die Modalitäten gehen kann. 

c) Länderneugliederung als Alternative für die Beistandspflicht? 

Im Falle eines solchen Extremszenarios wäre auch eine immer wie-
der ins Spiel gebrachte Länderneugliederung, d. h. die Auflösung 
des Bundeslandes Bremen und dessen Eingliederung in ein anderes 
Bundesland31 jedenfalls dann kein Ausweg, wenn Bund und Länder 

                                                 
30 So ausdrücklich Isensee, Idee und Gestalt des Föderalismus im Grundgesetz, 

in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR IV (1990), § 98 Rn. 150. 
31 Vgl. dazu die entsprechenden Andeutungen des Bundesverfassungsgerichts 

in BVerfGE 86, 148 (270): „Schließlich ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, 
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nicht bereit wären, dem aufnehmenden Bundesland massive Hilfen 
zu gewähren. Ohne eine solche massive Hilfeleistung hätte das auf-
nehmende Bundesland eine vor dem Hintergrund des föderalen 
Gleichheitssatzes nicht zu rechtfertigende Sonderlast tragen. Unge-
achtet dieser rechtlichen Frage ist die Annahme fernliegend, ein 
Bundesland könne sich politisch zur Aufnahme eines anderen, hoch-
verschuldeten Bundeslandes oder auch nur zur verbindlichen Über-
nahme einer besonderen Sparlast in Folge einer solchen Eingliede-
rung eines anderen Bundeslandes bereit erklären, wenn der Gesamt-
staat nicht bereit oder nicht in der Lage wäre, dem aufnehmenden 
Bundesland die Eingliederung mit massiver finanzieller Hilfe zu er-
leichtern. Vielmehr ist umgekehrt festzustellen: Gerade weil die Exi s-
tenz eines Landes grundsätzlich unter den Voraussetzungen des Art. 
29 GG durch den Gesamtstaat zur Disposition gestellt werden kann, 
folgt für den Gesamtstaat als bundesstaatliche Solidargemeinschaft 
daraus auch die Verantwortung, dem Gliedstaat das staatsnotwen-
dige Existenzminimum zu sichern.32  

4. Das Finanzausgleichssystem des Grundgesetzes 

a) Vertikale Steuerverteilung 

Es stellt sich die Frage, ob die vertikale Steuerverteilung der extre-
men Haushaltsnotlage Bremens gerecht wird. Das in den Artikeln 
106 und 107 GG verfasste Finanzausgleichssystem regelt die Vertei-
lung des Steueraufkommens auf Bund und Länder. Art. 106 Abs. 1 
GG weist das Aufkommen bestimmter Steuern dem Bund zu, 
Art. 106 Abs. 2 hingegen weist das Aufkommen der dort genannten 

                                                                                                                            
dass Bundesgebiet neu zu gliedern, um, wie es in Art. 29 Abs. 1 GG heißt, zu 
gewährleisten, dass die Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit die Ihnen 
obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können“. Die in Art.  29 GG aufge-
stellten verfassungsrechtlichen Hürden für eine derartige Eingliederung sind 
außerordentlich hoch, was in der Hitze der politischen Auseinandersetzung 
meist verkannt wird. Es bedarf dazu eines durch Volksentscheid in den be-
troffenen Gebieten zu bestätigenden einfachen Bundesgesetzes (Art. 29 
Abs. 2-7 GG) oder eines Staatsvertrages zwischen den betroffenen Ländern, 
gleichfalls mit bestätigenden Volksentscheiden (Art. 29 Abs. 8 GG). 

32 Isensee, Idee und Gestalt des Föderalismus im Grundgesetz, in: Isen-
see/Kirchhof (Hrsg.), HStR IV (1990), § 98 Rn. 150. 
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anderen Steuern den Ländern zu. Diesem sogenannten Trennsystem 
steht im Art. 106 Abs. 3 GG für die wichtigsten Steuerarten (die Ein-
kommen - und Körperschaftsteuer sowie die Umsatzsteuer) ein Ver-
bundsystem dergestalt gegenüber, dass das Aufkommen aus diesen 
Steuern zwischen Bund und Ländern geteilt wird. Diese grundsätzli-
che Zuweisung des Steueraufkommens aus den verschiedenen Steu-
erarten an den Bund, die Länder oder an beide gemeinsam wird mit 
dem Begriff vertikale Steuerverteilung umschrieben. Auf dieser Ebene 
stehen sich der Bund und die Länder in ihrer Gesamtheit gegenüber, 
die unterschiedlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Bundes-
ländern spielen auf dieser Stufe keine Rolle. Das gilt insbesondere 
auch für die Verteilung der Umsatzsteuer gemäß Art. 106 Abs. 3 Satz 
3 GG.33 Daraus folgt, dass für das Bundesland Bremen auf dieser Stu-
fe keine Ansprüche bestehen können, es sei denn, man führt Überle-
gungen der Notlagenbehebung generell in dieses Verbundsystem 
ein. Das ist jedoch verfassungsrechtlich weder geboten noch ratsam, 
da Abhilfe auf der Ebene des horizontalen Finanzausgleichs geschaf-
fen werden kann und ggf. auch muss. 

b) Horizontale Steuerverteilung 

Die genauere Verteilung des den Ländern zustehenden Steuerauf-
kommens erfolgt in der horizontalen Steuerverteilung (Art. 107 GG). 
Danach erfolgt die Ertragsaufteilung unter den Ländern bei der Ein-
kommensteuer nach dem Prinzip des "örtlichen Aufkommens" 
(Art. 107 Abs. 1 Satz 1 GG). Bei der Einkommensteuer kommt es bei-
spielsweise darauf an, in welchem Bundesland die Einkommensteuer 
durch die jeweiligen Finanzbehörden vereinnahmt wurde. 

                                                 
33 Vgl. BVerfGE 101, 158 (219). 
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Dieses Prinzip des örtlichen Aufkommens34 führt nun offensichtlich zu 
erheblichen Problemen35, wenn der Ort der wirtschaftlichen Betäti-
gung und der Wohnsitz des Steuerpflichtigen in zwei unterschiedli-
chen Bundesländern liegt oder wenn aus anderen Gründen der Ort 
der Steuererhebung und der Wohnsitz des Steuerpflichtigen in un-
terschiedlichen Bundesländern liegen.36 Im Falle des hinterlandslosen 
Stadtstaats Bremen treten solche Effekte gehäuft auf. Grundsätzlich 
pendeln viel mehr Menschen in den Ballungsraum Bremen hinein, 
erzielen Einkommen aus wirtschaftlicher Betätigung in Bremen, 
wohnen aber jenseits der Landesgrenzen. Für Arbeitnehmer wird die 
Lohnsteuer grundsätzlich zunächst vom Arbeitgeber einbehalten 
und abgeführt. Auch für die Körperschaftsteuer können sich Verzer-
rungen ergeben, wenn etwa bei Unternehmen die Körperschaftsteuer 
in dem Land abgeführt wird, in dem sich der Sitz der Geschäftslei-
tung befindet, ungeachtet der Tatsache, dass das Unternehmen Be-
triebsstätten auch in anderen Bundesländern unterhält. Schließlich 
fällt auch der Zinsabschlag, also der aus Zinseinkünften resultieren-
de Teil der Einkommensteuer, nur am Sitz des jeweiligen Geldinsti-
tuts und nicht am Wohnsitz des Steuerpflichtigen an. 

Art. 107 Abs. 1 Satz 2 GG verpflichtet den Bundesgesetzgeber zu ei-
ner Korrektur dieser Verzerrungen durch Bundesgesetz. Auf dieser 

                                                 
34 Vgl. BVerfGE 101, 158 (221): „Auf der Grundlage der Ertragsaufteilung zwi-

schen Bund und Ländergesamtheit gemäß Art. 106 GG bestimmt Art. 107 
Abs. 1 GG auf einer zweiten Stufe, der horizontalen Ertragsaufteilung unter 
den Ländern, was den einzelnen Ländern als eigene Finanzausstattung zu-
steht. Maßstab für diese horizontale Steuerertragsaufteilung ist das - im Zer-
legungsgesetz verdeutlichte - "örtliche Aufkommen", also das Entstehen von 
Steuerkraft im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Landes. Im Rahmen die-
ser Ausstattung der Länder mit Eigenmitteln ermächtigt Art. 107 Abs. 1 Satz 
4, 2. Hs. GG den Gesetzgeber, in diese primäre Finanzausstattung einen aus-
gleichenden Verteilungsmaßstab zugunsten einzelner Länder einzufügen“. 

35 Dazu ausführlich Wendt, Rudolf: Die „eigene“ Finanzausstattung der Länder 
im System der Steuerverteilung und des Finanzausgleichs, in: Grupp/Stern 
(Hrsg.), Gedächtnisschrift für Joachim Burmeister, 2005, S. 457 ff. Wendt zeigt, 
dass mit diesem Prinzip nicht „ohne weiteres die originäre Wirtschafts- und 
Finanzkraft des jeweiligen vereinnahmenden Landes“ abgebildet werde und 
deshalb eine Korrekturbedürftigkeit bestehe, s. insbes. S. 466 ff. 

36 § 1 Abs. 1 S. 1 Zerlegungsgesetz: „Der Anspruch auf die Einkommensteuer 
oder die Körperschaftsteuer für ein Kalenderjahr steht unmittelbar dem Lan-
de zu, in dem der Steuerpflichtige mit Ablauf bis 10. Oktober dieses Jahres 
seinen Wohnsitz oder den Ort der Leitung hat.“ 
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Grundlage ist das Zerlegungsgesetz ergangen.37 Nach diesem Gesetz 
sind die in einem Bundesland angefallenen Einnahmen aus der Kör-
perschafts- und Lohnsteuer sowie aus dem Zinsabschlag zu zerlegen 
und auf die Länder aufzuteilen, in denen sie erzielt wurden bzw. in 
denen der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat.38 So ordnet z.B. § 7 
Abs. 1 des Zerlegungsgesetzes an, die von einem Land vereinnahmte 
Lohnsteuer insoweit zu zerlegen, als sie von den Bezügen der in den 
anderen Ländern ansässigen unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeit-
nehmer insgesamt einbehalten worden ist. Für Bremen als Oberzent-
rum wirkt sich die Lohnsteuerzerlegung nachteilig aus, weil viele in 
anderen Bundesländern ansässige Arbeitnehmer nach Bremen ein-
pendeln, in Bremen arbeiten und der bremische Arbeitgeber die 
Lohnsteuer abführt. Die Lohnsteuerzerlegung führt daher für den 
hinterlandslosen Stadtstaat Bremen zu überproportional hohen Aus-
gleichszahlungen. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob die 
Lohnsteuerzerlegung verfassungsrechtlich der besonderen Situation 
des Stadtstaates Bremen gerecht wird. 

Für die Verteilung der Umsatzsteuer unter den Ländern stellt 
Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG auf die Einwohnerzahl ab. Das Bundesver-
fassungsgericht hat dazu die Ansicht vertreten, die Anknüpfung an 
die Einwohnerzahl bringe das örtliche Aufkommen aus dieser End-
verbrauchersteuer besser zum Ausdruck als die formale Anknüp-
fung einer Steuererhebung beim Unternehmer. Gleichzeitig geht das 
Gericht davon aus, dass mit der Anknüpfung an das örtliche Auf-
kommen „das Entstehen von Steuerkraft im Zuständigkeitsbereich 
des jeweiligen Landes“ berücksichtigt werde.39 Für den Bereich der 
Umsatzsteuer muss dieser Konnex allerdings bezweifelt werden. Ein 
Oberzentrum wie Bremen zieht in der Regel Kaufkraft an und weist 
daher proportional höhere Umsatzsteueraufkommen pro Einwohner 
auf als dies in einem Flächenstaat der Fall sein wird, wo höhere Um-
satzsteueraufkommen in den Zentren durch entsprechend geringere 
Aufkommen in der Fläche kompensiert werden. Die Anknüpfung an 

                                                 
37 BGBl. I S. 1998 (1998). 
38 Vgl. § 2 ff. Für die Zerlegung der Körperschaftsteuer, § 7 für die Zerlegung 

der Lohnsteuer und § 8 für die Zerlegung des Zinsabschlags. 
39 BVerfGE 101, 158 (221). 
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die Einwohnerzahl bei der Umsatzsteuerverteilung ist jedoch, da 
durch Verfassungsnorm angeordnet, grundsätzlich unangreifbar. 

In Art. 107 Abs. 1 Satz 4 zweiter Halbsatz GG sieht die Verfassung 
jedoch einen ersten Korrekturmechanismus für die Umsatzsteuerver-
teilung unter den Ländern vor. Die entsprechende gesetzliche Rege-
lung findet sich in § 5 MaßstG40 und § 2 FAG. Aus höchstens 25 Pro-
zent des gesamten Länderanteils an der Umsatzsteuer können durch 
Bundesgesetz sog. Ergänzungsanteile41 für die Länder vorgesehen 
werden, deren Einnahmen aus der Einkommensteuer, der Körper-
schaftsteuer, der Gewerbesteuerumlage und aus den nach § 7 Abs. 1 
ermittelten Landessteuern42 je Einwohner unter denen der Länderge-
samtheit liegen. Nach den dort aufgeführten mathematischen For-
meln richtet sich die Höhe der Anteile nach dem Grad der Steuer-
kraftschwäche des begünstigten Landes. Liegen die Einnahmen eines 
Landes aus den genannten Steuern bei 97 Prozent des Durchschnitts 
aller Länder oder weniger, so wird dieser Fehlbetrag zu 95 Prozent 
aufgefüllt. Danach sinken die Ausgleichsbeträge degressiv von 95 
auf 60 Prozent. Für den Fall, dass die so ermittelten Anteile in der 
Summe 25 Prozent des Länderanteils an der Umsatzsteuer überstei-
gen, werden die Ergänzungsanteile entsprechend gekürzt (§ 2 Abs. 1 
a.E. FAG). Da die Ergänzungsanteile den Länderanteil an der Um-
satzsteuer verringern, erhalten die Länder, die nicht von den Ergän-
zungsanteilen profitieren, einen Umsatzsteueranteil, der unter ihrer 
rechnerischen Einwohnerquote liegt. Das Ausgleichsvolumen dieser 
Ergänzungsanteile ist beträchtlich. Es soll nach Schätzungen im Jahr 
2005 rund EUR 12 Mrd. betragen. Bremen gehört nicht zu den be-
günstigten Ländern. Auch daraus ergibt sich die Frage, ob der Ge-

                                                 
40 Gesetz über verfassungskonkretisierende allgemeine Maßstäbe für die Vertei-

lung des Umsatzsteueraufkommens, für den Finanzausgleich unter den Län-
dern sowie für die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen 
(Maßstäbegesetz – MaßstG) in der Fassung der Bekanntmachung des Geset-
zes vom 9. September 2001, BGBl. I S. 2302. 

41 Auch als "Vorwegauffüllung" bezeichnet. 
42 Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 FAG handelt es sich bei den Landessteuern um die 

Vermögensteuer, Erbschaftsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Biersteuer, die Renn-
wett- und Lotteriesteuer mit Ausnahme der Totalisatorsteuer, die Grunder-
werbsteuer, die Feuerschutzsteuer und die Spielbankabgabe mit Ausnahme 
der Sonderabgabe und der Troncabgabe. 
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setzgeber bei den Berechnungsformeln für die Ergänzungsanteile die 
spezielle Situation Bremens hinreichend berücksichtigt hat und den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen gerecht geworden ist. 

Vorab sei darauf hingewiesen, dass Änderungen auf dieser Stufe 
Auswirkungen auf die Finanzsituation der Länder haben, die für den 
eigentlichen Finanzausgleich im engeren Sinne die Grundlage bil-
den. Besserstellungen auf dieser Stufe führen daher zwangsläufig zu 
einer Verringerung der auf den nachfolgenden Stufen zu berechnen-
den Finanzausgleichsleistungen. Modellrechnungen43 haben ergeben, 
dass das Land Bremen bei einem völligen Wegfall der Lohnsteuer-
zerlegung für das Jahr 2005 mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe 
von 190 Millionen Euro rechnen könnte, davon aber letztlich nur 26 
Millionen Euro als tatsächliche Mehreinnahme beim Land verblie-
ben, weil die Differenz auf den nachfolgenden Stufen des Finanzaus-
gleichs verloren ginge. 

c) Horizontaler Finanzausgleich 

Die dritte Stufe, der horizontale Finanzausgleich, stellt den Umver-
teilungsgedanken zugunsten der finanzschwachen Länder in den 
Vordergrund. Art. 107 Abs. 2 Satz 1 GG verlangt, einen angemesse-
nen Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Länder durch 
Gesetz - §§ 6 ff. MaßstG und §§ 4 ff. FAG - sicherzustellen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat dazu ausgeführt, Art. 107 Abs. 2 Sätze 1 
und 2 GG fordere 

„eine subsidiäre Korrektur dieser von der Verfassung grundsätzlich gewoll-
ten Ertragsaufteilung, soweit sie auch unter Berücksichtigung der Eigen-
staatlichkeit der Länder aus dem bundesstaatlichen Gedanken der Solidar-
gemeinschaft unangemessen ist. Dieser Finanzausgleich soll die Finanz-
kraftunterschiede unter den Ländern verringern, aber nicht beseitigen (vgl. 
BVerfGE 1, 117 [132]; 72, 330 [386]; 86, 148 [215]). Er hat die richtige Mitte zu 
finden zwischen der Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Bewah-
rung der Individualität der Länder auf der einen und der solidargemein-
schaftlichen Mitverantwortung für die Existenz und Eigenständigkeit der 
Bundesgenossen auf der anderen Seite (vgl. BVerfGE 72, 330 [398]). Er ist 
kein Mittel, um das Ergebnis der in Art. 107 Abs. 1 GG geregelten primären 
Steuerverteilung durch ein neues System zu ersetzen, das etwa allein vom 
Gedanken der finanziellen Gleichheit der Länder geprägt wird, ihre Eigen-
staatlichkeit und Eigenverantwortung jedoch nicht mehr berücksichtigt. Die 

                                                 
43 Vgl. Senator für Finanzen (Hrsg.), Finanzbericht Bremen 2/2005, S. 11. 
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Ausgleichspflicht des Art. 107 Abs. 2 GG fordert deshalb nicht eine finan-
zielle Gleichstellung der Länder, sondern eine ihren Aufgaben entsprechen-
de hinreichende Annäherung ihrer Finanzkraft (vgl. BVerfGE 86, 148 
[215]).“44 

Aus dem föderalen Charakter der Bundesrepublik und der Eigen-
staatlichkeit der Länder - gem. Art. 109 Abs. 1 GG sind und Länder 
in ihrer Haushaltswirtschaft selbstständig und voneinander unab-
hängig - zieht das Bundesverfassungsgericht die Folgerung, dass auf 
der einen Seite die Unterschiedlichkeit in der Finanzkraft der einzel-
nen Bundesländer nicht nur hinzunehmen, sondern auch gewollt ist. 
Andererseits, und das ist der Grund für den Finanzausgleich, stehen 
die Bundesländer in einer solidargemeinschaftlichen Mitverantwor-
tung gerade auch für den Erhalt der Existenz und Eigenstaatlichkeit 
der anderen Bundesländer des Bundesstaates. Vor diesem Hinter-
grund gebietet Art. 107 Abs. 2 GG zwar nicht die Herstellung einer 
finanziellen Gleichheit unter den Ländern, jedoch eine angemessene 
Verringerung der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern. 

Da die Finanzkraftunterschiede zwischen den Ländern nach der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur ver-
mindert, aber nicht beseitigt werden dürfen, darf durch den Finanz-
ausgleich das Finanzkraftranking der Bundesländer grundsätzlich 
nicht verändert werden. Aus diesem, in § 9 MaßstG zum Ausdruck 
kommenden Grundsatz folgt, dass das finanzkraftschwächste Land 
auch nach dem Finanzausgleich noch das finanzkraftschwächste 
Land sein muss.45 Es muss aber soweit angehoben werden, dass es 
wieder aus eigener (Finanz-)kraft die dem Bundesland zukommen-
den Aufgaben angemessen bewältigen kann. Würde man diese Leit-
linien auf das Problem der Haushaltsnotlage übertragen, ließe sich 
folgern, dass keine Totalentschuldung oder völlige Aufhebung des 
sich aus der verschlechternden Zins-Steuer-Quote ergebenden 
Drucks verlangt werden kann, wohl aber eine solche Minderung, 

                                                 
44 BVerfGE 101, 158 (221 f.). 
45 Vgl. Birk, Dieter/Ernsmann, Rainer: Der Anspruch eines Landes auf Sanie-

rungshilfen des Bundes – Zur Stellung der Bundesergänzungszuweisungen 
im System des Länderfinanzausgleichs, in: DÖV 2004, S. 868 (869 f.). 
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dass eine Aufgabenerfüllung mit nachhaltig stabilisiertem Haushalt 
möglich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich festge-
stellt: 

„Das Gebot, die unterschiedliche Finanzkraft der Länder nur angemessen 
und ohne Nivellierung auszugleichen, verbietet außerdem eine Verkehrung 
der Finanzkraftreihenfolge unter den Ländern im Rahmen des horizontalen 
Finanzausgleichs (vgl. BVerfGE 72, 330 [418 f.]; 86, 148 [250]). Der annähern-
de, nicht gleichstellende Finanzausgleich hat zur Folge, daß der horizontale 
Finanzausgleich die Abstände zwischen allen 16 - ausgleichspflichtigen wie 
ausgleichsberechtigten - Ländern verringern, nicht aber aufheben oder gar 
ins Gegenteil verkehren darf. Eine Solidarität unter Bundesstaaten mindert 

Unterschiede, ebnet sie nicht ein.“ 46 

Zur Durchführung des Finanzausgleichs müssen zunächst die aus-
gleichspflichtigen und die ausgleichsberechtigten Länder ermittelt 
werden. Nach dem Finanzausgleichsgesetz sind diese Länder durch 
Anwendung zweier Kennzahlen, der Finanzkraftmesszahl und der 
Ausgleichsmesszahl, zu ermitteln. 

Die Finanzkraftmesszahl besteht gemäß § 6 Abs. 1 FAG aus zwei die 
Einnahmesituation des Landes widerspiegelnden und zu summie-
renden Komponenten, nämlich den in § 7 FAG spezifizierten Steuer-
einnahmen eines Landes, einschließlich des jeweiligen, auf den ersten 
beiden Stufen ermittelten Anteils des Landes an der Einkommen-, 
Körperschaft- und Umsatzsteuer sowie den in § 8 FAG spezifizierten 
Steuereinnahmen der Gemeinden des Landes, einschließlich deren 
Anteile an der Umsatz- und Einkommensteuer.47  

Die Ausgleichsmesszahl besteht gemäß 6 Abs. 2 FAG gleichfalls aus 
zwei zu summierenden Komponenten, bei denen jeweils auf die 
Länder- und Gemeindeeinnahmen Bezug genommen wird. Dabei 
werden die Einnahmen der Einwohner der Ländergesamtheit, also 
die jeweiligen bundesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Einnahmen mit 
der Einwohnerzahl des Landes multipliziert. 

                                                 
46 BVerfGE 101, 158 (222). 
47 Bei der Finanzkraftermittlung spielen nach der neuen Rechtslage die so ge-

nannten Hafenlasten keine Rolle mehr. Die Hafenlasten werden stattdessen 
bis 2019 durch Leistungen auf der Grundlage eines besonderen Gesetzes nach 
Art. 104a Abs. 4 GG abgedeckt. Näher zu den Geldleistungsgesetzen S. 30 ff. 
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Diese beiden Messzahlen werden zueinander in Bezug gesetzt. Über-
steigt die Finanzkraftmesszahl eines Landes dessen Ausgleichsmess-
zahl dann ist dieses Land ausgleichspflichtig. Umgekehrt ist ein 
Land ausgleichsberechtigt, wenn dessen Ausgleichsmesszahl unter-
halb seiner Finanzkraftmesszahl liegt (§ 5 Abs. 1 und Abs. 2 FAG). 
Vereinfacht gesagt, wird die tatsächliche Einnahmensituation eines 
Landes mit der durchschnittlichen Einnahmesituation aller Länder 
verglichen. Bezugsgröße ist dabei die modifizierte Einwohnerzahl. 

Von erheblicher Bedeutung sind dabei die Regelungen in § 8 Abs. 3 
MaßstG und § 9 Abs. 2 FAG. Danach wird nämlich für die Stadtstaa-
ten Berlin, Hamburg und Bremen nicht die tatsächliche Einwohner-
zahl zugrundegelegt, sondern jeder Einwohner wird mit 135 Prozent 
gewertet. Die Einwohnerzahl wird dadurch rechnerisch erhöht und 
damit erhöht sich auch das Produkt aus bundesdurchschnittlichen 
Pro-Kopf-Einnahmen und Einwohnerzahl und damit die Aus-
gleichsmesszahl. Diese Einwohnerwertung („Einwohnerverede-
lung“48) soll strukturellen Eigenarten der Stadtstaaten Rechnung tra-
gen. Mit der Einwohnerwertung hat der Gesetzgeber zur Kenntnis 
genommen, dass hinterlandslose Stadtstaaten sich mit Blick auf Ein-
nahmesituation und Aufgabenerfüllung erheblich von anderen Län-
dern unterscheiden. 

Diese Einwohnerwertung ist für Bremen von erheblicher Bedeutung. 
Eine Erhöhung der Einwohnerwertung um ein Prozent würde die 
Einnahmen Bremens um ca. dreizehn Millionen Euro erhöhen.49 Es 
stellt sich auf dieser Stufe des Finanzausgleichs die Frage, ob mit der 
Einwohnerwertung von 135 Prozent die Besonderheiten Bremens 
hinreichend berücksichtigt sind oder nicht ein höherer Prozentsatz 
von Verfassungs wegen anzusetzen ist. Gerade diese verfassungs-
rechtliche Folgerung liegt nahe. Ist eine Einwohnerwertung von 135 
Prozent nicht ausreichend, um dem Bundesland die Aufgabenerfül-
lung unter Beibehaltung nachhaltig stabiler Haushalte zu ermögli-
chen, so bleibt nur die Konsequenz, an dieser rechtlich naheliegen-
den Stelle eine Korrektur anzubringen und den Bundesgesetzgeber 

                                                 
48 BVerfGE 72, 330 (415). 
49 Vgl. Senator für Finanzen (Hrsg.), Finanzbericht Bremen 2/2005, S. 11. 
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für verpflichtet zu erachten, die festgestellten – und ohne Zutun und 
Abhilfemöglichkeiten Bremens sich ergebenden Disparitäten durch 
eine Erhöhung der Einwohnerwertung zu beheben. 

Ergänzend sei auf folgendes hingewiesen. Ohne auf die eher theore-
tische Frage einzugehen, ob sich aus Art. 79 Abs. 3 GG (Rang des 
Bundesstaatsprinzips) sogar eine Pflicht zur Änderung der Finanz-
verfassung (insbesondere der Art. 106, 107 GG) ergeben könnte, er-
öffnen die Regelungen der Art. 106, 107 für den Bundesgesetzgeber 
eine Reihe von Möglichkeiten, durch Änderung der Einkommens-
teuergesetze (z.B. Erhöhung der Besteuerung und damit auch Erhö-
hung des hälftigen Länderanteils; Änderungen bei den Zurech-
nungsregelungen im Zerlegungsgesetz) und bei der Verteilung der 
Umsatzsteuer nach Art. 106 Abs. 3 S. 3 GG der besonderen Situation 
eines Stadtstaates wie Bremen, aber auch anderer Bundesländer, die 
sich in ähnlicher Lage befinden, Rechnung zu tragen. Der Grundge-
danke der bedarfsorientierten Mittelverteilung, wie er diesen Vor-
schriften des Grundgesetzes zugrunde liegt, weist auf der einen Seite 
materielle Substanz auf, setzt aber zunächst, quasi verfahrensrecht-
lich, auf bundesstaatliche Willensbildung, sprich Verhandlungen 
zwischen Bund und Ländern. Auch in diesem Kontext ist der Ge-
samtstaat verpflichtet, die Besonderheiten einzelner Länder bei der 
Mittelverteilung zu berücksichtigen. 

d) Vertikaler Finanzausgleich 

Die letzte Stufe im Rahmen der Steuerverteilung und des Finanzaus-
gleichs ist die in Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG vorgesehene Möglichkeit 
des Bundes, den leistungsschwachen Ländern aus Mitteln des Bun-
des Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Fi-
nanzbedarfs zu gewähren. Gem. § 10 Abs. 1 MaßstG dienen solche 
Bundesergänzungszuweisungen dem ergänzenden Ausgleich im 
Anschluss an den Länderfinanzausgleich. Das Maßstäbegesetz folgt 
mit dieser Betonung der ergänzenden Funktion der Bundesergän-
zungszuweisungen einer Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, 
das diese ergänzende Funktion in seiner Rechtsprechung betont hat. 
Danach sollen die Bundesergänzungszuweisungen 

„ergänzende Korrekturen ermöglichen, wenn die Steuerverteilung innerhalb 
der Ländergesamtheit und auch der angemessene Ausgleich unter den Län-
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dern zu einer Finanzausstattung führen, die nach dem bundesstaatlichen 
Prinzip solidarischen Einstehens füreinander noch als änderungsbedürftig 
erscheint. Dieser Zweck begrenzt auch den Umfang im Verhältnis zum Vo-
lumen des horizontalen Finanzausgleichs (vgl. BVerfGE 86, 148 [261].“ 50 

Genauere Regelungen zu den Bundesergänzungszuweisungen ent-
hält das FAG. Die Ende 2004 außer Kraft getretene alte Fassung des 
FAG sah in § 11 verschiedene Bundesergänzungszuweisungen für 
Bremen vor. Gemäß § 11 Abs. 3 FAG alte Fassung erhielt Bremen so 
genannte Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen wegen ü-
berdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung und der 
zentralen Verwaltung in Höhe von knapp EUR 64,5 Mio. jährlich. 
Gemäß § 11 Abs. 5 FAG a.F. erhielt Bremen im Jahre 1995 zusätzlich 
eine Übergangsbundesergänzungszuweisung zum Ausgleich über-
proportionaler Belastungen in Höhe von knapp EUR 41 Mio. Gemäß 
§ 11 Abs. 6 FAG a.F. erhielten Bremen und das Saarland für die Jahre 
1999 bis 2004 so genannte Sonderbedarfsbundesergänzungszuwei-
sungen zum Zwecke der Haushaltssanierung. Die jährlichen Zuwei-
sungen waren degressiv ausgestaltet und betrugen 1999 knapp EUR 
920 Mio. und im letzten Jahr der Zuweisungen (2004) noch knapp 
EUR 358 Mio. Insgesamt wurden somit an das Land Bremen in die-
sem Zeitraum etwa 3,9 Milliarden Euro gezahlt.51 

Im neuen, seit 1.1.2005 geltenden FAG sind diese Sonderbedarfsbun-
desergänzungszuweisungen zum Zwecke der Haushaltssanierung 
ersatzlos weggefallen. 

Voraussetzung für die Gewährung von Bundesergänzungszuwei-
sungen ist gem. Art. 107 Abs. 2 Satz 4 die „Leistungsschwäche“ des 
betroffenen Bundeslandes. Teilweise wird vertreten, dass selbst bei 
Vorliegen einer solchen Leistungsschwäche kein Anspruch auf Ge-
währung von Bundesergänzungszuweisungen bestehe.52 Zwar steht 
dem konkretisierenden Gesetzgeber bei der Entscheidung der Frage, 
ob und in welcher Höhe Bundesergänzungszuweisungen vorzuse-

                                                 
50 BVerfGE 101, 158 (232 f.). 
51 Zusätzlich zu den Zahlungen aus der ersten Sanierungsphase der Jahre 1993 

bis 1998. 
52 Birk, Dieter/Ernsmann, Rainer: Der Anspruch eines Landes auf Sanierungs-

hilfen des Bundes – Zur Stellung der Bundesergänzungszuweisungen im Sys-
tem des Länderfinanzausgleichs, in: DÖV 2004, S. 868 (870). 
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hen sind, ein gewisser Ermessensspielraum zu. Wenn jedoch die 
Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen aus dem bundes-
staatlichen Solidaritätsgedanken folgt und gleichzeitig die Eigen-
staatlichkeit der Länder nicht nur gesichert werden soll, sondern 
muss, dann steht diese Entscheidung nicht im freien Ermessen des 
Bundes. Vielmehr kann sich das Ermessen so verdichten, dass eine 
Sanierungspflicht in bestimmter Höhe unausweichlich besteht. Es ist 
daher zu untersuchen, ob der Wegfall der Sonderbedarfsbundeser-
gänzungszuweisungen zum Zwecke der Haushaltssanierung im 
nunmehr geltenden FAG verfassungsrechtlich zulässig war, oder ob 
nicht wenigstens für die Zukunft die Voraussetzungen für die Wie-
dergewährung von Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen 
zum Zwecke der Haushaltssanierung bestehen. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seiner Entscheidung aus dem Jahre 1999 eine 
Reihe von ergänzenden Anforderungen formuliert und zusammen-
gefasst, die zu der Leistungsschwäche des Landes hinzutreten müs-
sen53: 

• Ergänzungszuweisungen müssen entweder an die finanzielle 
Leistungsschwäche oder an Sonderlasten des betroffenen 
Landes anknüpfen; 

• Es dürfen nur Länder begünstigt werden, die „nach den Er-
gebnissen des horizontalen Länderfinanzausgleichs in einem 
Maße unter dem Länderdurchschnitt geblieben sind, das un-
angemessen erscheint, aber aus Landesmitteln nicht ausgegli-
chen werden kann“. Dabei ist das Nivellierungsgebot zu be-
achten, d.h. grundsätzlich darf die Finanzkraftreihenfolge 
durch die Zuweisungen nicht verändert werden; 

• Das Nivellierungsverbot ist jedoch eingeschränkt, soweit der 
Bund durch Ergänzungszuweisungen Sonderlasten eines 
Landes mitfinanziert. Solche Zuweisungen dürfen „den leis-
tungsschwachen Ländern eine überdurchschnittliche Finanz-
kraft verschaffen, wenn und solange außergewöhnliche Gege-
benheiten vorliegen“. Die Sonderlasten sind zu benennen und 

                                                 
53 Vgl. zum folgenden BVerfGE 101, 158 (223 ff.), teilweise unter Bezugnahme 

auf BVerfGE 72, 330 (404 f.) 
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zu begründen und müssen in das Maßstäbegesetz einfließen.54 
Als Sonderlasten in diesem Sinne kommen z.B. die stadtsaa-
tenspezifischen Mehrbelastungen bei Sozialleistungsgesetzen 
in Betracht.55 

• Bundesergänzungszuweisungen dürfen nicht geleistet wer-
den, um die Konsequenzen vorhersehbarer politischer Ent-
scheidungen zu beheben. Die finanzielle Leistungsschwäche 
muss mithin "unverschuldet" sein. 

5. Andere finanzwirksame Instrumente des Grundgesetzes 

a) Einführung 

Außerhalb des Finanzausgleichs im engeren Sinne gibt es weitere fi-
nanzwirksame Instrumente im Grundgesetz, mit denen Lasten und 
Bedarfe der Länder abgedeckt werden können, die sonst im Finanz-
ausgleich keine Berücksichtigung finden. Das Bundesverfassungsge-
richt hat in seiner Entscheidung aus dem Jahre 1999 betont, dass da-
zu auch die „Bundesfinanzierung von bundesmitbestimmten Län-
deraufgaben“ zählt und dass dieser Bundesfinanzierung eine Aus-
gleichsfunktion zukommt:  

„Die Mitfinanzierung von Gemeinschaftsaufgaben nach Art.  91a und 
Art. 91b GG, die Bundesfinanzhilfen für besonders bedeutsame Investitio-
nen der Länder und Gemeinden nach Art. 104a Abs. 4 GG, die anteilige Ü-
bernahme von Ausgaben für den Vollzug von Bundesgeldleistungsgesetzen 
nach Art. 104a Abs. 3 GG und der Bundesausgleich für bundesveranlaßte 
besondere Einrichtungen von Ländern und Gemeinden (Art. 106 Abs. 8 GG) 
bieten ebenfalls Bundesfinanzierungsinstrumente, die Ausgabenlasten der 
Länder mindern und ihnen die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erleichtern. 

Die Verteilungswirkungen dieser Bundesfinanzleistungen betreffen jedoch 
besondere Lasten und Bedarfe, die im Länderfinanzausgleich und bei den 

                                                 
54 Wenn dies in das Maßstäbegesetz einfließen muss, welches 2001 ergangen ist 

könnte dies theoretisch Auswirkungen auf die prozessuale Situation (Verfah-
rensverfristung) haben. Aber es gibt sich entwickelnde „Sonderlasten“, die 
nicht schon zur Gänze im Maßstäbegesetz berücksichtigt werden könnten. 
Zudem fallen diese Sonderlasten jährlich neu an und es ergibt sich erst bei Be-
trachtung eine Folge von Jahren (1999-2004), dass die Haushaltssanierung 
nicht gelungen ist und die Sonderlast fortbesteht. 

55 Vgl. dazu unten S. 30 (Geldleistungsgesetze des Bundes, Art. 104a Abs. 3). 



Ress/ Bröhmer: Gutachten Finanzausgleich 

 28 

Bundesergänzungszuweisungen unberücksichtigt bleiben. Sie stehen daher 

im Maßstab wie in der Rechtsfolge außerhalb dieses Verteilungssystems.“ 56 

Noch deutlicher hat das Bundesverfassungsgericht in seiner ersten 
Entscheidung zum Finanzausgleich 1986 herausgestellt: 

„5. Betrachtet man die Verteilung des bundesstaatlichen Finanzaufkom-
mens, darf schließlich nicht übersehen werden, daß das Grundgesetz in den 
Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91 a GG und den Finanzhilfen des Bundes 
nach Art. 104 a Abs. 4 GG noch andere Instrumente vorsieht, um Ausgaben-
lasten der Länder zu mindern und ihnen die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
zu erleichtern. Die Gemeinschaftsaufgaben betreffen näher benannte Aufga-
ben der Länder, die für die Gesamtheit bedeutsam sind. Der Bund beteiligt 
sich an ihrer Planung und trägt die Finanzierung zu 50 v. H., teilweise zu 60 
und 70 v. H. Die Finanzhilfen nach Art. 104 a Abs. 4 GG betreffen besonders 
bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände). 
Die Bereiche, für die sie gewährt werden können, sind sehr weit umschrie-
ben; praktisch wird von ihnen in beträchtlichem Umfang Gebrauch gemacht. 
Sowohl die Mitfinanzierung der Gemeinschaftsaufgaben wie die Finanzhilfen bein-
halten nicht unerhebliche Finanzausgleichswirkungen: Verteilungswirkungen im 
Hinblick auf die Finanzausstattung der einzelnen Länder je nach der örtlichen Bele-
genheit der geförderten Vorhaben, horizontale Ausgleichswirkungen im Hinblick 
auf das Verhältnis geförderter zu weniger oder nicht geförderten Ländern. Sie sind 
daher geeignet, Lasten von Ländern und Gemeinden abzufangen oder Bedarfe zu 
kompensieren, die der Länderfinanzausgleich nicht berücksichtigt.“ 57 

Daraus wird ersichtlich, dass diese Instrumente auch Kompensati-
onsinstrumente für anderweitig nicht ausgeglichene oder nicht aus-
gleichbare Nachteile sind. 

b) Gemeinschaftsaufgaben, Art.  91a und b 

Mit dem 21. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Finanzre-
formgesetz) vom 12.5.1969 wurden die Art. 91a und 91b in das 
Grundgesetz eingefügt.58 Um das Ziel einer möglichst weit gehenden 
Angleichung der Lebensverhältnisse innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland zu erreichen, wurde der Grundsatz der strengen Tren-
nung zwischen den Aufgabenbereichen diese Bundes und der Län-
der zu Gunsten einer besonderen Kooperationsform, den so genann-
ten Gemeinschaftsaufgaben, eingeschränkt. Danach beteiligt sich der 

                                                 
56 BVerfGE 101, 158 (225 f.). 
57 BVerfGE 72, 330 (387 f.) [Hervorhebung durch Verfasser]. 
58 Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 11. November 2005 

sieht eine grundlegende Neufassung der Art. 91a und b vor, vgl. Anlage 2 
zum Koalitionsvertrag. 
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Bund an der Erfüllung bestimmter, in Art. 91a GG spezifizierten 
Aufgaben der Länder, wenn deren Erfüllung für den gesamten Bun-
desstaat bedeutsam ist. Zu diesen Aufgaben gehört gemäß Art. 91a 
Abs. 1 GG der Ausbau und Neubau von Hochschulen, die Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur und die Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Die Mitwirkung des Bundes 
bei der Erfüllung dieser Gemeinschaftsaufgaben erfolgt durch teil-
weise Übernahme der Kosten gemäß Art. 91a Abs. 4 GG. Danach 
trägt der Bund für die beiden ersten Gemeinschaftsaufgaben (Aus-
bau der Hochschulen und Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur) die Hälfte der Ausgaben in jedem Land und für die dritte 
Gemeinschaftsaufgaben (Agrarstruktur und Küstenschutz) mindes-
tens 50 Prozent. Gemäß § 10 des „Gesetzes über die Gemeinschafts-
aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
beträgt die Quote des Bundes für Maßnahmen im Bereich des Küs-
tenschutzes 70 Prozent und im Bereich Agrarstruktur 60 Prozent der 
in den Ländern anfallenden Kosten. Art. 91a Abs. 4 Satz 2, zweiter 
Halbsatz verlangt, die Beteiligung für alle Länder einheitlich festzu-
setzen.  

Die Problematik dieser finanziellen Beteiligung des Bundes an der 
Bewältigung bestimmter Gemeinschaftsaufgaben liegt darin, dass die 
Mittel des Bundes die Bereitstellung entsprechender Komplemen-
tärmittel der Länder voraussetzen. Diese Mitfinanzierungslasten tref-
fen die finanzschwachen Länder besonders, ohne dass dafür ein 
Ausgleich gewährt wird. Ungeachtet der Tatsache, dass Art. 91a 
Abs. 4 Satz 2 zweite Halbsatz eine einheitliche Beteiligung für alle 
Länder verlangt, bestehen hier doch gewisse Spielräume. Der Bun-
desanteil ist nämlich nur für die beiden ersten Gemeinschaftsaufga-
ben auf 50 Prozent begrenzt, nicht aber für die Gemeinschaftsaufga-
be Agrarstruktur und Küstenschutz. So wäre also an eine durch das 
Gesetz festzulegende höhere Beteiligung des Bundes und damit an 
eine Absenkung der Finanzierungslast der betroffenen Länder zu 
denken. 
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Im Bereich der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur, die gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 WiStruktG59 gerade 
auf Gebiete abzielt, deren Wirtschaftskraft erheblich unter dem Bun-
desdurchschnitt liegt oder erheblich darunter abzusinken droht, und 
die damit für Ausgleichsmaßnahmen des Bundes zu Gunsten finanz-
schwacher Länder prädestiniert wäre, sind jedoch dem Gesetzgeber 
wegen des im Grundgesetz festgeschriebenen Finanzierungsanteil 
des Bundes in Höhe von 50 Prozent die Hände gebunden. Hier wäre 
allenfalls zu überlegen, die in § 1 Abs. 1 WiStruktG genannten För-
dermaßnahmen so zu ändern oder zu ergänzen, das den Interessen 
der finanzschwachen Länder und insbesondere Bremens besser 
Rechnung getragen werden wird. 

c) Geldleistungsgesetze des Bundes, Art. 104a Abs. 3 

Ein weiteres finanzwirksames Instrument sieht das Grundgesetz in 
Art. 104a Abs. 3 vor.60 Danach kann der Bundesgesetzgeber bei von 
den Ländern auszuführenden Geldleistungsgesetzen des Bundes, ei-
ne Kostenregelung treffen, nach der die Geldleistungen ganz oder 
zum Teil von Bund getragen werden. Solche in Bundesgesetzen vor-
gesehene Geldleistungen sind u.a. das Wohngeld, die Ausbildungs-
förderung, Unterhaltshilfen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, 
die Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem namensgleichen Ge-
setz und vor allem auch das Sozialhilfegesetz.61 In der Regel hat der 
Bund von dieser Klausel Gebrauch gemacht und trägt die Kosten 
entweder zu einem gewissen Prozentsatz, in manchen Fällen, etwa 
beim Bundeserziehungsgeld, sogar bis zu 100 Prozent. 

Das Sozialhilfegesetz stellt einen Sonderfall dar, weil es überhaupt 
keine Kostenbeteiligung des Bundes vorsieht. Begründet wird die 
Zurückhaltung des Bundes mit der Festlegung in §§ 9 Abs. 1 SGB 
XII, 3 Abs. 1 BSHG, wonach bei der Festlegung der Sozialhilfeleis-
tungen die örtlichen Verhältnisse zu beachten sind. Der daraus resul-
tierende Gestaltungsspielraum der örtlichen Behörden führe dazu, 

                                                 
59 Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur (WiStruktG)“, BGBl I, S. 1861 (1969). 
60 Zur besonderen Problematik der Hafenlasten s.o. Fn. 47. 
61 Überblick bei BK-Prokisch, Art. 104a, Rn. 204 (105 Lfg, Mai 2003). 
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dass - nach Meinung des Bundes - eine Kostenbeteiligung sogar 
rechtswidrig wäre, nach anderer Ansicht das Absehen von einer Kos-
tenbeteiligung zwar nicht geboten, aber doch zulässig ist.62 

Bei der Diskussion um das „Ob“ oder die Höhe der Beteiligung des 
Bundes an solchen Sozialleistungsgesetzen sind bisher jedoch die 
disparaten Auswirkungen, die die Sozialleistungsgesetze auf die Fi-
nanzkraft der Länder haben, nicht hinreichend bedacht worden. So-
zialleistungen werden gerade in wirtschaftsschwachen Ländern häu-
figer in Anspruch genommen als in wirtschaftsstarken Ländern. Ent-
sprechend sind die Ausgaben pro Kopf für diese Sozialleistungen in 
wirtschaftsschwachen Ländern wie Bremen weitaus größer als in 
wirtschaftsstarken Ländern.63 

Diese Sozialhilfeproblematik wirkt sich für Bremen in nicht unerheb-
licher Weise aus. Bremen weist die höchste Sozialhilfeempfängerquo-
te aller Länder  und entsprechend auch die höchste finanzielle Belas-
tung in diesem Bereich auf.64 Wie sich hier die Hartz IV-Reformen 
auswirken, bleibt unklar, weil genaue Zahlen zu den Auswirkungen 
noch nicht vorliegen. Insbesondere scheint zweifelhaft, ob sich zu-
nächst prognostizierte Lastenverminderungen auch tatsächlich ein-
stellen werden. 

Würde dagegen die Sozialhilfe zu 100 Prozent durch den Bund fi-
nanziert, hätte dies eine einheitliche pro-Kopf-Belastung gemessen 
an der Gesamtbevölkerung zur Folge. Die fehlende Kostenbeteili-
gung des Bundes führt damit zu einer Regionalisierung der Kosten 
und verursacht die gezeigten erheblichen Disparitäten im Bundes-
staat. Auch insofern stellt sich die Frage, ob der Bund mit diesem 
Bundesgesetz seiner Solidaritätspflicht gegenüber besonders betrof-
fenen Ländern wie Bremen gerecht wird – oder anders gefragt: ob 
das Sozialhilfegesetz mit dieser Kostenverteilungslage verfassungs-
gemäß ist. 

                                                 
62 Vgl. BK-Prokisch, Art. 104a, Rn. 205 (105. Lfg., Mai 2003). 
63 Färber, Gisela: Probleme der regionalen Steuerverteilung im bundesstaatli-

chen Finanzausgleich, Baden-Baden 2000, S. 135. 
64 Bezogen auf die sog. Hilfe zum Lebensunterhalt. 
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Diese Lage und die sich daran anschließenden verfassungsrechtli-
chen Bedenken sind bei der Sozialhilfe besonders augenfällig, sie 
wirken sich aber auch bei anderen Sozialleistungen aus, bei denen 
der Bund einen Finanzierungsanteil, wie z.B. beim Wohngeld von 50 
Prozent, übernommen hat, auch wenn die durch die Regionalisie-
rung ausgelöste Disparität dabei verhältnismäßig geringer ist.  

So hat Bremen beispielsweise mit Abstand die höchsten Ausgaben je 
Einwohner für Wohngeld. Im Jahr 2004 wurde bezogen auf die ge-
samte Einwohnerzahl Deutschlands EUR 36,47 je Einwohner an 
Wohngeld gezahlt. In Bremen betrugen die Ausgaben je Einwohner 
dagegen EUR 78,30. Da der Bund nur die Hälfte des Wohngeldes fi-
nanziert, belastetet die andere Hälfte den Landeshaushalt. Die Prob-
lematik wird besonders augenfällig, wenn man sich vor Augen führt, 
dass die Kosten besonders stark im Jahr 2003 im Vergleich zu 2002 
gestiegen sind. Diese Steigerungen gehen zurück auf Gesetzesände-
rungen mit denen der Leistungsumfang erhöht wurde. Alleine die 
Mehrbelastung im Vergleich zu den bundesdurchschnittlichen pro 
Kopfausgaben für das Wohngeld belasteten den bremischen Haus-
halt mit knapp EUR 30 Mio. 

Auch bei der Ausbildungsförderung zeigen sich ähnliche Effekte, 
wenn auch in kleinerem Umfang, da das Gesamtvolumen mit ca. 
EUR 1 Mrd. erheblich kleiner ist und der Bund mit 65 Prozent einen 
höheren Kostenanteil trägt.65 Auch hier muss Bremen mit fast EUR 12 
pro Einwohner eine fast vierfach höhere Last tragen als beispielswei-
se Bayern oder Hessen. 

Diese Disparitäten sind vor dem Hintergrund des Bundesstaatsprin-
zips und der verfassungsrechtlichen Pflicht zur Herstellung einheit-
licher Lebensverhältnisse in wesentlichen Bereichen deshalb rechtlich 
nicht zulässig, weil die Ursachen für die Entstehung dieser Lasten 
ganz überwiegend nicht im Verantwortungsbereich Bremens liegen. 
Gerade bei der Sozialhilfe ist offenkundig, dass Großstädte ungleich 
stärker betroffen sind als ländliche Räume und dass sich deshalb das 
Fehlen ländlicher „Ausgleichsregionen“ für Bremen negativ auswir-

                                                 
65 § 56 Abs. 1 Satz 1 BAFöG. 
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ken muss. Zudem besteht eine Parallelität zwischen hoher Arbeitslo-
sigkeit und Sozialhilfe. Nach weit verbreiteter Meinung sind aber für 
die hohe Arbeitslosigkeit fast ausschließlich bundesrechtlich zu kor-
rigierende Fehlentwicklungen verantwortlich: das beginnt bei der 
Steuer- und Abgabenbelastung, setzt sich über die Sozialgesetzge-
bung bis hin zur Arbeitsmarktpolitik fort. Selbst die vergleichsweise 
geringen Möglichkeiten der Bundesländer zur Strukturpolitik stehen 
einem Stadtstaat ohne Hinterland nur eingeschränkt zur Verfügung 
und sei es nur, weil die Ausweisung neuer Gewerbegebiete und de-
ren infrastrukturelle Anbindung wesentlich schwieriger ist als in ei-
nem Flächenland. 

d) Investitionshilfen (Art. 104a Abs. 4 GG) 

Gemäß Art. 104a Abs. 4 GG kann der Bund unter bestimmten Vor-
aussetzungen den Ländern für besonders bedeutsame Investitionen 
Finanzhilfen gewähren. Die Vorschrift ist damit eine der Ausnahmen 
i. S. des Art. 104a Abs. 1 GG wonach grundsätzlich Bund und Länder 
die jeweiligen Kosten der Aufgabenerfüllung selbst tragen. Die In-
vestitionen, zu deren Verwirklichung der Bund Finanzhilfen gewäh-
ren kann, müssen bestimmten Zwecken dienen. Ausdrücklich ge-
nannt wird dabei der Zweck des Ausgleichs unterschiedlicher Wirt-
schaftskraft im Bundesgebiet. Da die Wirtschaftskraft eines Landes 
mit der Finanzkraft des Landes eng verbunden ist, liegt hierin jeden-
falls grundsätzlich ein Ansatzpunkt für die Unterstützung finanz-
schwacher Länder. Schon früh hat daher das Bundesverfassungsge-
richt entschieden, dass diesem Instrument die Funktion zukomme, 

„die durch den vertikalen und horizontalen Finanzausgleich angestrebte 
gleichgewichtige Verteilung des Steueraufkommens auf den Finanzbedarf 
des Bundes und der Länder für ihre Aufgaben zu ergänzen, wenn eine 
gleichmäßige Deckung nicht erreicht wird und die Länder ihnen zugewiese-
ne wichtige Aufgaben trotz entsprechender Anstrengungen nicht aus eige-
ner Kraft erfüllen können.“66 

In seiner Entscheidung von 1992 hat das Bundesverfassungsgericht 
dann sogar ausdrücklich festgestellt, dass die Investitionshilfen des 
Bundes für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und 

                                                 
66 BVerfGE 39, 96 (111). 
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Gemeinden gemäß Art. 104a Abs. 4 GG „gezielt auch für Länder ein-
gesetzt werden“ können, „die sich in einer extremen Haushaltsnotla-
ge befinden. Investitionshilfen könnten auf den Förderzweck des 
Ausgleichs unterschiedlicher Wirtschaftskraft gestützt werden, der 
zum Tragen komme, wenn die Haushaltsnotlage „durch das Zu-
sammenwirken von wirtschaftlicher Strukturschwäche und Über-
schuldung gekennzeichnet“ sei.67 Ausdrücklich wird hinzugefügt, 
dass die Gewährung von Investitionshilfen an notleidende Länder 
unter diesen Umständen nicht gegen das föderative Gleichbehand-
lungsgebot verstoße, weil die Beseitigung bzw. Minderung der 
Haushaltsnotlage insoweit einen hinreichenden „gesamtstaatlich 
rechtfertigenden“ sachlichen Grund bietet.68  

e) Ausgleichleistungen nach Art. 106 Abs. 8 GG 

Das letzte neben dem Finanzausgleich im engeren Sinne bestehende 
Finanzierungsinstrument ist der so genannte Sonderbelastungsaus-
gleich des Art. 106 Abs. 8 GG. Danach hat der Bund den betroffenen 
Ländern oder Gemeinden einen finanziellen Ausgleich für durch ihn 
veranlasste besondere Einrichtungen zu leistenden, wenn durch die-
se Einrichtungen unmittelbar mehr Ausgaben oder Mindereinnah-
men verursacht wurden. Bei diesem Sonderbelastungsausgleich geht 
es insbesondere um die Folgekosten von Bundeseinrichtungen, wie 
z.B. militärische Einrichtungen für die Bundeswehr oder ausländi-
scher Streitkräfte. Solche Einrichtungen bedingen auf kommunaler 
Ebene infrastrukturelle Ergänzungsmaßnahmen wie z.B. Schulen, 
Krankenhäuser, Straßen, Kindergärten etc. Auch die Hauptstadtför-
derung für Berlin gehört zu diesem Komplex. Andere Beispiele sind 
etwa Zahlungen in Zusammenhang mit dem nuklearen Entsor-
gungszentrum Gorleben oder der Wiederaufbereitungsanlage Wa-
ckersdorf.69 Da jedoch die Norm an das Vorhandensein von durch 
den Bund veranlassten Einrichtungen anknüpft, sind Ansprüche für 
das Bundesland Bremen unabhängig von der Auslegung dieser Tat-
bestandsvoraussetzungen im Einzelnen nur insoweit denkbar, als 

                                                 
67 BVerfGE 86, 148 (267). 
68 BVerfGE 86, 148 (267 f.). 
69 BK-Hidien, Art.  106 Rn. 1213 f. 
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sich solche Einrichtungen in Bremen nachweisen lassen und gleich-
zeitig dargelegt werden kann, dass ein Sonderbelastung Ausgleich 
für alle oder einzelne dieser Einrichtungen nicht oder nicht im gebo-
tenen Umfang stattgefunden hat. 

III. Erste Schlussfolgerungen 

Bremen ist es nicht gelungen, durch die in den Jahren 1993 bis 2004 
geleisteten Sonderbundesergänzungszuweisungen zu einer stabili-
sierten Haushaltswirtschaft zu gelangen. Die Lage hat sich in Bremen 
im Gegenteil durch externe, von Bremen nicht zu verantwortende 
Faktoren (Einbruch auf der Einnahmenseite, vornehmlich ausgelöst 
durch Veränderungen der (Bundes-) Steuergesetze, aber auch durch 
die schlechte gesamtwirtschaftliche Situation) noch erheblich ver-
schärft (S. 3 ff.). Die verschiedenen, mit dem Bundesstaats- und De-
mokratieprinzip in Zusammenhang stehenden Elemente des Finanz-
ausgleichssystems zeigen zwar einige verfassungsrechtlich nahe lie-
gende Möglichkeiten zur Abhilfe auf, wie die Verbesserung der Ein-
wohnerwertung (vgl. S. 17 ff.) oder die Korrektur der Folgen der 
Lohnsteuerzerlegung (S. 20) oder eine Entlastung bei den Auswir-
kungen der Geldleistungsgesetze des Bundes (S. 30 ff.). Es ist jedoch 
offensichtlich, dass vor allem die vom Bundesverfassungsgericht aus 
der Solidargemeinschaft von Bund und Ländern abgeleitete Pflicht 
zur Gewährung von weiteren Sonderergänzungszuweisungen zur 
Haushaltssanierung in der Lage wäre, der finanziellen Notlage Bre-
mens effektiv zu begegnen (S. 24 ff.). Dagegen ist eine Neugliede-
rung der Länder (Eingliederung Bremens in ein anderes Bundesland) 
kein geeignetes Mittel, um der Haushaltsnotlage zu begegnen (S. 14). 
Im Bundesstaat unter dem Grundgesetz sind die Probleme der un-
terschiedlichen Finanzkraft der Bundesländer zunächst im Rahmen 
der geltenden Finanzverfassung, gegebenenfalls unter Rückgriff auf 
die verfassungsrechtlichen Leitprinzipien der Solidargemeinschaft 
und der Bundestreue angemessen zu lösen, ohne die Existenz eines 
der Länder in Frage zu stellen. Eine Neugliederung der Länder ist 
lediglich eine unter den Voraussetzungen des Art. 29 GG zur Verfü-
gung stehende verfassungsrechtliche Option. Diese Option, das zei-
gen schon die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen, kann sich je-
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doch unter keinen Umständen zu einer exklusiven Handlungsoption 
verdichten, auch nicht vor dem Hintergrund finanzieller Notlagen. 

C. Welche rechtlichen Ansprüche ergeben sich daraus für die 
Hansestadt Bremen? 

I. Hat die Hansestadt Bremen Anspruch auf eine Änderung der 
Lohnsteuerzerlegung? 

Mit der Lohn- und Körperschaftssteuerzerlegung hat sich das Bun-
desverfassungsgericht im ersten Finanzausgleichsurteil 1986 intensiv 
auseinandergesetzt.70 Ausgehend von dem der Finanzverfassung 
zugrundeliegenden „Generalzweck“ der sachgerechten Beteiligung 
von Bund und Ländern am Ertrag der Volkswirtschaft zur Sicherstel-
lung einer hinreichenden, die Entfaltung der Staatlichkeit sichernde 
Finanzausstattung,71 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt: 

„4. Der Gehalt des Art. 107 Abs. 1 Satz 2 GG läßt sich damit folgendermaßen 
umschreiben: Der Gesetzgeber muß die Lohnsteuer und die Körperschafts-
teuer so zerlegen, daß vereinnahmungsbedingte Verzerrungen abgebaut 
werden, die einer Verteilung des Steueraufkommens nach der wirklichen 
Steuerkraft entgegenwirken. Indem Art. 107 Abs. 1 Satz 2 GG es dem Ge-
setzgeber überläßt, Art und Umfang der Zerlegung bei den einzelnen Steu-
ern zu bestimmen, schreibt er nicht die volle Beseitigung jedweder Verzer-
rung vor, sondern räumt ihm im Hinblick auf das Ausmaß und die Maßstä-
be der Zerlegung einen eigenen Gestaltungsspielraum ein. Dieser Gestal-
tungsspielraum ist dadurch begrenzt, daß die vom Gesetzgeber gewählte 
Regelung das Ziel und die Wirkung haben muß, die Verzerrung nicht nur 
marginal, sondern in relevanter Weise zu vermindern. Entsprechen die vom 
Gesetzgeber gewählten Zerlegungsmaßstäbe und der Umfang der Zerle-

gung diesen Anforderungen, ist Art. 107 Abs. 1 Satz 2 GG Genüge getan.“ 72 

Schon im damaligen Verfahren hatte Bremen die für die hinterlands-
losen Stadtstaaten negativen Auswirkungen der Lohnsteuerzerle-
gung nach dem Wohnsitzprinzip moniert. Das Bundesverfassungs-
gericht war dieser Argumentation trotz der im Vorsatz zitierten Aus-
führungen zur Aufgabe und Zweck der Lohnsteuerzerlegung nicht 
gefolgt. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht darauf abgestellt, 

                                                 
70 BVerfG 72, 330 (390 ff.). 
71 BVerfGE 72, 330 (388); s.a. BVerfGE 55, 274 (300). 
72 BVerfGE 72, 330 (395). 
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dass die Anknüpfung der Zerlegung der Lohn - und Einkommens-
teuer an den Wohnsitz der Steuerpflichtigen nicht willkürlich sei, 
weil die Lohn - und Einkommensteuer eine personenbezogene Steu-
er sei, die an die persönliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen 
anknüpfe. Darüber hinaus sei der Gesichtspunkt der Belegenheit der 
Wertschöpfung bei der Zerlegung der Körperschaftsteuer mit Blick 
auf juristische Personen, die verschiedene Betriebsstätte unterhalten, 
hinreichend berücksichtigt worden.73 

Allerdings hat sich im Vergleich zu diesem Urteil aus dem Jahre 1986 
die finanzielle Lage grundlegend geändert. Die Anknüpfung an den 
Wohnsitz des Steuerschuldners bei der Zerlegung der Lohn- und 
Einkommensteuer mag zwar für sich genommen als an die persönli-
che Leistungsfähigkeit anknüpfend sachgerecht sein, sie verfehlt aber 
den Zweck, der nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts allen 
finanzausgleichenden Regelungen innewohnen muss, nämlich die 
Gewährleistung einer die Erhaltung der Eigenstaatlichkeit der Län-
der sichernden Finanzausstattung. Was als notwenige Finanzausstat-
tung gilt, lässt sich nur schwer präzisieren.74 Man kann aber negativ 
sagen, dass die gegenwärtige Finanzsituation Bremens, wie die e-
norme Überschuldung (Altschuldenlast) im Verbund mit dem lau-
fenden Defiziten zeigt, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft unmög-
lich macht.75 

Im übrigen ergibt sich aus dieser Sachlage, dass selbst eine Lohnsteu-
erzerlegung gänzlich nach der Belegenheit der Wertschöpfung nicht 
geeignet wäre, die aktuellen Finanzprobleme Bremens (Altlasten) zu 
beseitigen. 

II. Die Einwohnerwertung 

Oben wurde schon darauf hingewiesen, dass die spezielle Einwoh-
nerwertung der § 8 Abs. 3 MaßstG und § 9 Abs. 2 FAG der Berück-
sichtigung struktureller Eigenarten der Stadtstaaten dient. Das Bun-

                                                 
73 BVerfGE 72, 330 (406 f.). 
74 Vgl. dazu Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 

30.6.2005, S. 35. 
75 Stauch, Matthias, Gibt es einen Anspruch Bremens auf weitere Hilfe zur Fort-

setzung der Sanierung?, in: Die Zukunft der Stadtstaaten, 2006, S. 119 (124 ff.). 
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desverfassungsgericht hat die Einwohnerwertung bisher nur auf die-
ser Grundlage für zulässig erachtet und die Forderung des Saarlandes 
auf Einbeziehung in diese Vergünstigung mit der Begründung zu-
rückgewiesen, die Einwohnerwertung wolle die besondere Situation 
der Stadtstaaten berücksichtigen, nicht aber allgemein strukturbe-
dingte Probleme. Das Bundesverfassungsgericht hält dieses Instru-
ment daher nur für zulässig, soweit damit Probleme ausgeglichen 
werden sollen, die nur in Stadtstaaten auftreten können, nicht aber in 
Flächenstaaten und die daher nur beseitigt werden könnten, wenn 
man die Stadtstaaten als Stadtstaaten beseitigte.76 

Daraus folgt, dass die Einwohnerwertung ein Instrument zum Aus-
gleich von Nachteilen aller Art sein kann, sofern es sich um Nachteile 
handelt, die spezifisch durch die spezielle Situation der Stadtstaaten 
hervorgerufen wurden und daher in einem Flächenland in dieser 
Weise nicht auftreten können. 

Es stellt sich die Frage, wie konkret die Beziehung zwischen dem 
stadtstaatenspezifischen Nachteil und der Höhe der Einwohnerwer-
tung sein muss. Es scheint, das bisher vor allem auf das den Stadt-
staaten fehlende Hinterland abgestellt wurde, sowie die daraus re-
sultierende fehlende Möglichkeit eines landesinternen Finanzaus-
gleichs und der gleichzeitig bestehenden Notwendigkeit, die Aufga-
ben eines Bundeslandes vollumfänglich zu erfüllen. Das Bundesver-
fassungsgericht hat es daher für zulässig erachtet, insofern für die 
Ermittlung des Grades der Einwohnerwertung auf einen Großstadt-
vergleich abzustellen, aber gleichzeitig angemahnt, dabei das bun-
desstaatliche Solidarprinzip nicht aus den Augen zu verlieren. Auch 
bei der Einwohnerwertung sei daher die richtige Mitte in der dem 
Bundesstaatsprinzip innewohnenden Spannungslage zu finden zwi-
schen Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Bewahrung der 

                                                 
76 BVerfGE 86, 148 (247 f.). In seiner ersten Finanzausgleichentscheidung hatte 

das BVerfG 1986 die höhere Einwohnerwertung aus eben diesen Gründen 
schon für zulässig erachtet, jedoch gefordert, die konkreten Werte zu über-
prüfen, BVerfGE 72, 330 (415 ff.). Dies geschah auf der Grundlage eines vom 
Gesetzgeber in Auftrag gegebenen Gutachtens des Münchener Ifo-Instituts. 
Die Werte blieben aber unverändert, BVerfGE 86, 148 (239). S. dazu auch Hä-
de, Ulrich, Finanzausgleich, 1996, S. 273 f. 
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Individualität der Länder auf der einen und solidargemeinschaftli-
cher Mitverantwortung für die Existenz und Eigenständigkeit der 
Bundesgenossen auf der anderen Seite. Finanzwissenschaftliche Da-
ten seien insofern nur Indikatoren für den Gesetzgeber, dem ein Ges-
taltungsspielraum bei der Festlegung der Höhe der Einwohnerwer-
tung verbleibe.77 

Der entscheidende Bezugspunkt für die Festsetzung der genauen 
Höhe der Einwohnerwertung ist damit auch hier die Fähigkeit des 
Landes zur Aufgabenerfüllung. Damit kann die Einwohnerwertung 
ein Instrument zum Ausgleich aller denkbaren stadtstaatenspezifi-
schen Nachteile sein und nicht etwa nur der Nachteile, die sich aus 
dem Fehlen eines Hinterlandes oder aus einer besonders dünnen Be-
siedlung ergeben. 

Auch andere Nachteile können mit Hilfe der Einwohnerwertung 
ausgeglichen werden. Wenn sich zeigen ließe, dass Bremen etwa bei 
der Ansiedlung von Bundeseinrichtungen unterdurchschnittlich be-
rücksichtigt wurde, dann kann man diesen Befund kaum kurzfristig 
durch Neuansiedlungsentscheidungen korrigieren. Man könnte aber 
den Nachteil mit dem Instrument der Einwohnerwertung ausglei-
chen. Zu berücksichtigen wäre dann auch der unterbliebene Sonder-
belastungsausgleich (Art. 106 Abs. 8 GG), denn dies ist eine logische 
Folge von unterbliebenen Ansiedlungsentscheidungen. 

Die schon geschilderten Nachteile bei den Geldleistungsgesetzen, 
insbesondere Sozialhilfe (vorbehaltlich der durch die Hartz IV-
Reformen eintretenden Veränderungen), Wohngeld und Ausbil-
dungsförderung, sind gleichfalls stadtstaatenspezifischer Natur, 
denn auch diese gehen darauf zurück, dass Bremen ein landesinter-
ner „Finanzausgleich“ nicht zur Verfügung steht. Dem steht auch 
nicht entgegen, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 
aus dem Jahre 1992, die besondere Berücksichtigung der Sozialhilfe-
ausgaben für „nicht geboten“ erachtete, weil alle Großstädte typi-
scherweise hohe Sozialhilfeausgaben und insofern keine stadtstaa-

                                                 
77 BVerfGE 86, 148 (240 f.) unter Bezugnahme auf vgl. BVerfGE 72, 330 (398). 
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tenspezifische Besonderheit bestehe.78 Zum einen ist unklar und auf 
tatsächlicher Ebene zu klären, ob und inwieweit alle diese Belastun-
gen tatsächlich Eingang die Einwohnerwertung gefunden haben. 
Zum zweiten haben sich die Voraussetzungen gerade im Bereich der 
Sozialhilfe seit dem Urteil 1992 verändert und schließlich folgt schon 
aus der Formulierung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Ein-
beziehung der Sozialhilfeleistungen „nicht geboten“ sei, dass eine 
solche Einbeziehung durchaus möglich ist und damit ein Instrument 
sein kann, die Einnahmesituation Bremens zu verbessern. 

Selbst wenn finanzwissenschaftliche Untersuchungen zum Schluss 
kommen sollten, dass die gesetzgeberische Festlegung der Einwoh-
nerwertung bei 135 Prozent am oberen Ende der Bandbreite liegt, die 
für den Ausgleich der stadtstaatenspezifischen Nachteile Bremens 
notwendig ist, könnte man daraus nicht ohne weiteres ableiten, eine 
höhere Einwohnerwertung sei nicht gerechtfertigt.79 Die Sachgerech-
tigkeit einer derartigen Regelung erschöpft sich nicht in einer rein 
punktuellen Nachteilsausgleichsrechnung, wie sie finanzwissen-
schaftlichen Überlegungen - von ihrem Ausgangspunkt zu recht – 
anstellen. Die finanzwissenschaftlichen Zahlen sind, wie das Bun-
desverfassungsgericht ausgeführt hat, nur Indiz. Bei den Überlegun-
gen zur Höhe muss der Gesetzgeber jedoch die gesamte Lastenaus-
gleichssituation im Auge haben. Die Einwohnerwertung geht als Teil 
einer einfachgesetzlichen Regelung davon aus, dass der Prozentsatz 
von 135 die Nachteile Bremens angemessen ausgleicht. Das mag 
nach finanzwissenschaftlichen Berechnungen so sein, wenn nur die 
Nachteile aus dem Unterschied zwischen Arbeitsstätte – steuerlich 
relevanter Wertschöpfung- und Wohnsitz (Steuerabführung) berück-
sichtigt werden. Die Betrachtung über spezifische Nachteile durch 
die Pendlersituation der in Bremen Erwerbstätigen ist eine typisch 

                                                 
78 BVerfGE 86, 148 (249). 
79 Es gibt zu dieser Frage verschiedene Gutachten, die für Bremen in der Spitze 

zu einer Bandbreite der Einwohnerwertung von 133 bis 147 Prozent kommen, 
s. Nachweise bei Stauch, Matthias, Gibt es einen Anspruch Bremens auf wei-
tere Hilfe zur Fortsetzung der Sanierung?, in: Die Zukunft der Stadtstaaten, 
2006, S. 119 (139). Würde dieser Spielraum vollständig genutzt, so könnte dies 
zwar nicht die Probleme Bremens lösen, hätte aber Auswirkungen auf das 
Ausmaß anderer Ansprüche Bremens auf solidarische Hilfeleistung. 
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innengerichtete Betrachtung aus dem aktuellen Finanzausgleichssys-
tem heraus. Eine externe Betrachtung würde feststellen, dass die 
Steuereinnahmen Bremens nicht für die notwendigen Ausgaben 
Bremens - einschließlich angemessener Investitionen - ausgereicht 
haben. Geht man davon aus, dass Bremen bei angemessener Berück-
sichtigung seiner Finanz- und Wirtschaftskraft im Finanzausgleichs-
system ein Geberland sein könnte, so wird deutlich, dass der rechtli-
che Mechanismus des Finanzausgleichssystems den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen einer angemessenen Lastenverteilung 
nicht gerecht wird. Wie der Bundesgesetzgeber dieser Ziel erreicht, 
ist im Grunde zunächst Sache des politischen Ermessens.80 Einer, a-
ber nur einer dieser Faktoren ist die Einwohner- und Erwerbstätigen-
Pendlersituation.81 Es liegt nahe, dass mit einem variablen Zuschlag 
zu der beim Plafond von 135 fixierten Einwohnerbewertung die tat-
sächlichen stadtstaatenspezifische Situation des Stadtstaates Bremen 
besser erfasst werden kann, auch wenn einzuräumen ist, dass die Er-
höhung der Einwohnerwertung die Probleme einer Haushaltsnotla-
ge nicht zu beseitigen geeignet sind. 

Es sprechen daher gute Gründe dafür, dass die finanzwissenschaftli-
chen Grundlagen für Berechnung der Einwohnerwertung erweitert 
werden und von daher eine höhere Bewertung als die bisherigen 135 
Prozent in Ansatz gebracht werden müssen. Nach unserer Einschät-
zung ist eine höhere Einwohnerwertung eine der Möglichkeiten, die 
Fähigkeit Bremens zu eigenständiger Aufgabenwahrnehmung bei 
gleichzeitig nachhaltiger Haushaltswirtschaft wiederherzustellen 
und zu sichern, weil die Einnahmesituation Bremens dadurch ver-
bessert wird. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diese Verbes-

                                                 
80 Ein solches systembedingtes Auseinanderdriften von Wirtschafts- und Fi-

nanzkraft ist nur durch eine grundlegende Reform des Finanzausgleichssys-
tems zu beheben. Solange eine solche Reform nicht umgesetzt ist und soweit 
damit die Lasten der Vergangenheit nicht beseitigt werden können, bleibt nur 
die aus der bundesstaatlichen Solidargemeinschaft herrührende Pflicht zur 
Hilfeleistung. 

81 S. dazu die instruktiven Ausführungen von Stauch, Matthias, Gibt es einen 
Anspruch Bremens auf weitere Hilfe zur Fortsetzung der Sanierung?, in: Die 
Zukunft der Stadtstaaten, 2006, S. 119 (138) zum Auseinanderfallen von Wirt-
schafts- und Finanzkraft. 
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serung nicht durch den Wegfall anderer Positionen im Finanzaus-
gleich ausgeglichen wird. 

III. Hat die Hansestadt Bremen Anspruch auf die Gewährung von 
Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen, Art. 107 Abs. 2 
S.3 GG 

1. Einführung 

Das zentrale Problem Bremens sind die Altschulden und die sich 
daraus ergebende Zinslast. Diese Zinslast ist der Grund dafür, dass 
Bremen trotz immenser Konsolidierungsanstrengungen nicht in der 
Lage ist, einen verfassungsgemäßen Haushalt vorzulegen und 
gleichzeitig die Landesaufgaben angemessen wahrzunehmen. Die 
jährlichen Defizite erhöhen die Zinslast, so dass sich das Land in ei-
nem Teufelkreis befindet, der nur durch eine Hilfeleistung zur Min-
derung der Altschuldenlast bewältigt werden kann. Ohne diese Hil-
feleistung wird sich die Lage zwangsläufig und erheblich weiter ver-
schlechtern. Es geht - schließt man gemäß der Gesetzeslage einen 
schuldbefreienden Konkurs aus - mithin nicht um die Frage, ob eine 
solche Hilfeleistung erfolgt bzw. erfolgen muss, sondern nur darum, 
wann und in welchem Rahmen. Die Altschulden Bremens können 
entweder durch Integration in ein anderes Bundesland von diesem 
übernommen werden oder der Bund kann durch Bundesergän-
zungszuweisungen eine – wenigstens partielle - Entschuldung her-
beiführen, die es dem Land erlaubt, seine Haushaltswirtschaft zu 
stabilisieren und gegebenenfalls sogar einen Teil der erhaltenen Hilfe 
zurückzuerstatten. Gegenüber einer Länderneugliederung ist die 
Bewältigung der Notlage durch Sonderbundesergänzungszuwei-
sungen sicher das weniger eingreifende und daher verhältnismäßige 
Mittel, von den rechtlichen Hürden für eine Neugliederung und der 
Tatsache, dass Schulden dann von einem anderen Bundesland bzw. 
von der bundesstaatlichen Solidargemeinschaft ohne dies getragen 
werden müssen abgesehen.82 

                                                 
82 S. dazu schon oben S. 14 und 35. 
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Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als ein die gesamte Verfassungs-
ordnung prägendes Prinzip ist auch auf organisationsrechtliche Be-
ziehungen und auf die Bewertung entsprechender Maßnahmen an-
zuwenden, wenn ein Rechtsträger mit eigener Rechtsstellung betei-
ligt und betroffen ist. Dagegen ist die Anwendung des Verhältnis-
mäßigkeitsprinzips nicht geboten und nicht angezeigt, wenn es sich 
um organisatorische Veränderungen innerhalb eines Rechtsträgers 
handelt und diese keine Auswirkungen auf andere Rechtsträger ha-
ben. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip83 ist von einem ursprünglich 
einfach-gesetzlichen Grundsatz84 zu einem Verfassungsprinzip im 
GG geworden.85 Es ist ein dem Rechtsstaatsprinzip inhärentes Prin-
zip und daher auch für Maßnahmen zur Anwendung des Art. 29 GG 
maßgeblich. Die Rechtsstellung eines Bundeslandes ist am intensivs-
ten betroffen, wenn die Existenz des Bundeslandes in Frage gestellt 
wird, um ein leistungsfähigeres Gebilde zu schaffen. Wenn dieses 
Ziel jedoch mit weniger einschneidenden Mitteln erreicht werden 
kann, sind in der Regel diese zu wählen. Dafür spricht auch die fol-
gende Erwägung. Man könnte den die Möglichkeit der Länderneu-
gliederung durch Bundesgesetz eröffnenden Art. 29 GG als im we-
sentlichen verfahrensrechtliche Norm interpretieren. In den Grenzen 
der Richtbegriffe des Art. 29 Abs. 1 GG könnte der Bundesgesetzge-
ber dann nach eigenem Gutdünken eine solche Neugliederung be-
schließen. Dann wäre das plebiszitäre Element einziges, wenn auch 
durchaus beachtliches, Gegengewicht gegen entsprechende Pläne 
des Gesetzgebers. Im Schrifttum wurde vertreten, dass Art. 29 Abs. 1 
Satz 1 „nicht völlig dem Gutdünken des Bundesgesetzgebers über-

                                                 
83 S. dazu Ress, Georg: Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im deutschen 

Recht, in: Rechtsstaat in der Bewährung, Schriftenreihe der Deutschen Sektion 
der Internationalen Juristen-Kommission, Vol. 15, 1984. 

84 Eine ähnliche Entwicklung ist bezüglich des Grundsatzes des Vertrauens-
schutzes zu beobachten, siehe dazu Püttner, Günter: Vertrauensschutz im 
Verwaltungsrecht, in: VVDStRL 32 (1974), S. 200 ff. 

85 Darüber hinaus ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip nach ständiger Recht-
sprechung des EuGH ein aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen der 
Mitgliedstaaten hergeleiteter allgemeiner Rechtsgrundsatz im Rahmen des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts. 
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lassen“ ist.86 Gerade mit Blick auf den Finanzausgleich habe das zur 
Folge, dass eine Neugliederung deshalb überhaupt nur in Frage 
komme, wenn dadurch ein „möglichst weitgehender Abbau des ho-
rizontalen Finanzausgleichs“ verbunden sei.87 Es muss also zuerst 
nachgewiesen werden, dass die Neugliederung die Lage im Finanz-
ausgleich sichtbar verbessert. Allgemeiner formuliert: Eine Neuglie-
derung kommt nur in Frage, um zu gewährleisten, dass die Länder 
nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben 
erfüllen können. Dies ist im Lichte der Tatsache zu sehen, dass das 
Grundgesetz von Anfang an Länder ganz unterschiedlicher Größe 
und Struktur geschaffen hat und über die Finanzausgleichsregelun-
gen deutlich gemacht wurde, dass die Fähigkeit zur Aufgabenerfül-
lung dieser Länder unterschiedlich ist. Transferleistungen zum Aus-
gleich von Unterschieden sind systemimmanent. Von daher liegt auf 
der Hand, dass Aufgabenzuweisung, Finanzausgleichsregelungen 
und mögliche Neugliederungen zueinander in Beziehung stehen und 
dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip zusätzlich zu dem plebiszitä-
ren Element, diesem aber zeitlich vorgelagert, als regulatives Prinzip 
auch diese staatsorganisatorische Problematik betrifft. Isensee spricht 
in diesem Zusammenhang von einem „Status positivus“ der Län-
der.88 Dieser Status sei „insbesondere in finanzieller Hinsicht“ als 
„materieller Anspruchstitel“ zu verstehen. Das (relative) Recht auf 
Existenz ziehe das (relative) Recht auf Subsistenz nach sich. Daraus 
folgert Isensee völlig richtig: 

„Wenn und solange ein Bundesland besteht, muß es tatsächlich in der Lage 
sein, die ihm obliegenden Aufgaben wirksam zu erfüllen, wie es das födera-
tive Staatsziel des Art. 29 Abs. 1 Satz 1 GG vorgibt. Wenn ein Land nicht von 
sich aus die aufgabenadäquate Leistungsfähigkeit besitzt, tritt die Solidar-
gemeinschaft von Bund und Ländern, deren Hüter der Gesamtstaat ist, er-
gänzend ein; gegebenenfalls sichert sie durch Änderung des vertikalen oder 
horizontalen Finanzausgleichs die Leistungsfähigkeit des Landes. Chroni-
scher Mangel an Leistungsfähigkeit bildet nach Art. 29 Abs. 1 und 2 GG ei -
nen Grund, Maßnahmen zur Neugliederung des Bundesgebietes einzulei-

                                                 
86 So auch Meyer-Teschendorf in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GGK II, 5. Auflage 

2005, Art. 29 Rn. 22. 
87 Maunz/Herzog in: Maunz-Dürig u.a., GG-Kommentar, Art. 29 Rn. 43 (Stand 

1977); s.a. Kunig in: v. Münch/Kunig, GGK II, 5. Auflage 2001, Art. 29 Rn. 17. 
88 Isensee, Idee und Gestalt des Föderalismus im Grundgesetz, in: Isen-

see/Kirchhof (Hrsg.), HStR IV (1990), § 98 Rn. 127. 
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ten, die darauf abzielen könnten, das Land aufzulösen und in ein anderes 
einzubringen. Solange das Verfahren aber nicht erfolgreich abgeschlossen, 
vor allem solange es noch nicht einmal vom Bundesgesetzgeber initiiert 
worden ist, muss die föderative Solidargemeinschaft für die Grundausstat-
tung des Landes aufkommen. Das ist Gebot bundesstaatlicher Systemkonse-
quenz.“89 

Der Verweis auf die Möglichkeit einer Länderneugliederung kann 
daher einen Anspruch auf Bundesergänzungszuweisungen nicht 
ausschließen. Dessen Voraussetzungen sind im folgenden zu prüfen. 

2. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Sonderbe-
darfsbundesergänzungszuweisungen nach Art. 107 Abs. 2 
Satz 3 i. V. m. § 12 Maßstäbegesetz 

Die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen ist in Art. 107 
Abs. 2 Satz 3 GG und in § 10 ff. Maßstäbegesetz geregelt. Art. 107 
Abs. 2 Satz 3 GG knüpft die Gewährung von Ergänzungszuweisun-
gen nur an das Kriterium der finanziellen Leistungsschwäche. Im 
Maßstäbegesetz finden sich in § 12 Abs. 4 weitere materielle Kriterien 
für die Gewährung von sogenannten Sonderbedarfsbundesergän-
zungszuweisungen als ein Instrument zur Sanierung des Haushaltes 
eines Landes auf Grund einer extremen Haushaltsnotlage. Danach 
sind die in § 12 Abs. 1 bis 3 genannten allgemeinen Voraussetzungen 
zur Gewährung von Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen 
zu erfüllen und darüber hinaus die für Haushaltsnotlagen spezifi-
schen Voraussetzungen des § 12 Abs. 4 Maßstäbegesetz. Darüber 
hinaus hat das Bundesverfassungsgericht die Gewährung von Bun-
desergänzungszuweisungen zur Entschuldung eines Landes in sei-
ner Rechtsprechung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.90 Es 
ist zu prüfen, ob diese Voraussetzungen im Falle Bremens vorliegen 
und ob sich daraus ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf Gewäh-
rung von Bundesergänzungszuweisungen ergibt. 

                                                 
89 Isensee, aaO. 
90 Dazu oben im Gliederungspunkt B.II.4.d) Vertikaler Finanzausgleich, S. 25. 
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a) Benennung und Begründung von Sonderlasten 

§ 12 Abs. 1 Satz 1 Maßstäbegesetz verlangt, dass die Sonderlasten ei-
nes Landes, die den Anlass für die Gewährung von Sonderbedarfs-
bundesergänzungszuweisungen bilden, benannt und begründet 
werden. Im Falle Bremens sind die Altschulden und die daraus re-
sultierende Zinslast als Sonderlast im Sinne dieser Vorschrift zu qua-
lifizieren. Denn sie resultiert schon aus der Tatsache, dass es nicht 
gelungen ist, die ursprünglich vom Bundesverfassungsgericht als 
Sonderlast anerkannte und zu Sanierungshilfen berechtigende Lage 
in den Jahren 1993 bis 2004 in zufrieden stellender Weise zu beheben; 
dass auch solche Altschulden als Sonderlast im Sinne des § 12 
MaßstG angesehen werden können, ergibt sich aus dem systemati-
schen Zusammenhang der Absätze 1 bis 3 und dem auf extreme 
Haushaltsnotlagen bezugnehmenden Absatz 4 („zusätzlich“). Das 
Wort „zusätzlich“ macht deutlich, dass § 12 Absatz 4 MaßstG für die 
Haushaltssanierung aufgrund einer extremen Haushaltsnotlage ei-
gene Voraussetzungen aufstellt, die zu den in Abs. 1 bis 3 genannten 
hinzutreten. 

b) Kein Ausgleich für unmittelbare oder voraussehbare Folgen politi-

scher Entscheidungen eines Landes 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 MaßstG macht deutlich, dass die Berücksichtigung 
von Sonderlasten nur aus besonderen Gründen erfolgen darf. Diese 
Voraussetzung wird in § 12 Abs. 1 Satz 3 MaßstG dahingehend kon-
kretisiert, dass Ergänzungszuweisungen nicht dazu dienen dürfen, 
aktuelle Vorhaben zu finanzieren oder finanziellen Schwächen abzu-
helfen, die eine unmittelbare oder voraussehbare Folge von politi-
schen Entscheidungen eines Landes bilden. 

Das erste Kriterium spielt im zu prüfenden Kontext erkennbar keine 
Rolle, denn es geht gerade nicht um die Finanzierung eines aktuellen 
Vorhabens. 

Auch das zweite Kriterium des § 12 Abs. 1 Satz 3 MaßstG ist erfüllt. 
Zwar gehört auch die Haushaltsgesetzgebung zu den politischen 
Entscheidungen eines Landes und damit auch die Entscheidung des 
Haushaltsgesetzgebers, zur Deckung eines bestimmten Finanzbe-
darfs auf Kredite zurückzugreifen. Es ist auch durchaus vorausseh-
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bar, dass der Rückgriff auf Kredite über einen längeren Zeitraum 
hinweg die Zinslasten in die Höhe treiben wird. Allerdings ist die 
Finanzschwäche Bremens keine „unmittelbare“ Folge von politi-
schen Entscheidungen im Sinne dieser Vorschrift. Wollte man den 
allgemeinen Zusammenhang zwischen jährlicher Kreditaufnahme 
über einen längeren Zeitraum und der daraus resultierenden Zinslast 
als unmittelbare Folge politischer Entscheidungen qualifizieren, 
könnte eine die Hilfeleistung mit Ergänzungszuweisungen verursa-
chende extreme Haushaltsnotlage nie eintreten und § 12 Abs. 4 
Maßstäbegesetz wäre sinnlos. Das Adjektiv „unmittelbar“ verlangt 
mithin nach einem inneren Zusammenhang zwischen einer bestimm-
ten politischen Entscheidung bzw. bestimmten politischen Entschei-
dungen und einer auf diese Entscheidungen rückführbaren finanziel-
len Schwäche. Solche konkreten, spezifisch politischen Entscheidun-
gen, die als Ursache für die finanzielle Schwäche Bremens oder auch 
nur für einen erheblichen Teil dieser finanziellen Schwäche angese-
hen werden könnten, gibt es jedoch nicht. Vielmehr hat das Land 
Bremen nachweisbar erhebliche Sanierungsanstrengungen unter-
nommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil es dazu nach der Gewäh-
rung von Ergänzungszuweisungen im Gefolge des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Jahr 1992 verpflichtet war und dar-
über auch in regelmäßigen Sanierungsberichten berichtet hat. 

Solche Entscheidungen sind immer mit gewissen politischen und 
wirtschaftlichen Risiken verknüpft, die sich nie völlig ausschließen 
lassen. Sämtliche, von Bremen geplanten und durchgeführten Inves-
titionsentscheidungen sind dem Bundesfinanzministerium vorab im 
Rahmen der Sanierungsplanung mitgeteilt worden.91 Dabei hat der 
Bund Gelegenheit gehabt, Einwände gegen einzelne Entscheidungen, 
deren Risiko ihm zu hoch bzw. für die Sanierung der Finanzen Bre-
mens zu riskant oder zu aufwendig erschienen, geltend zu machen. 
Zwischen dem Bund und dem Land, das Sonderbundesergänzungs-

                                                 
91 Zu der Durchführung des Sanierungsprogramms in dem elfjährigen Sanie-

rungszeitraum in dem sich Bremen in jedem Punkt an die durch Bund und 
Länder bestimmten Auflagen zur Haushaltssanierung gehalten hat, s. Stauch, 
Matthias, Gibt es einen Anspruch Bremens auf weitere Hilfe zur Fortsetzung 
der Sanierung?, in: Die Zukunft der Stadtstaaten, 2006, S. 119 (131). 
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zuweisungen zur Haushaltssanierung aufgrund eines abgestimmten 
Planes erhält, besteht ein Sonderrechtsverhältnis letztlich aus dem 
Bundesstaatsprinzip -, welches gegenseitige Rechte und Pflichten mit 
sich bringt. Das Land ist zur Einhaltung des vereinbarten Sanie-
rungsrahmens und zu äußersten Anstrengungen zur Konsolidierung 
des Haushalts (und zum Schuldenabbau) verpflichtet, der Bund 
muss aktiv und konstruktiv im Zusammenhang mit den Sonderbun-
desergänzungszuweisungen zu dieser Konsolidierung, ggf. auch 
durch eigene Vorschläge und Bedenken gegen vorgeschlagene Maß-
nahmen und Investitionen beitragen. Dieses Rechtsverhältnis enthält 
Gebote eines fairen Verfahrens, welches bedingt, dass der Bund hätte 
reagieren müssen, wenn er Bedenken gegen eine von Bremen vorge-
schlagene Investition oder Maßnahme gehabt hätte. Die Tatsache, 
dass Bremen als Bundesland eigenständig und selbstverantwortlich 
ist, schließt im Rahmen des Sanierungsverhältnisses eine Mitverant-
wortung des Bundes für die Angemessenheit der vorgeschlagenen 
Investitionsmaßnahmen Bremens nicht aus. Der Bund kann nicht 
nachträglich eine vom ihm ohne Gegenbemerkungen zur Kenntnis 
genommene Investitionsentscheidung als nicht angemessen kritisie-
ren und daraus Rechtsfolgen für die Gewährung künftiger Sonder-
bundesergänzungszuweisungen ableiten.92 

c) Keine Korrekturen kurzfristiger Finanzschwächen 

Eine die Gewährung von Sonderbedarfsbundesergänzungszuwei-
sungen ausschließende kurzfristige Finanzschwäche im Sinne des 
§ 12 Abs. 1 Satz 4 MaßstG liegt im Falle Bremens offenkundig nicht 
vor. 

                                                 
92 Zur Konditionierung der Mittelbewilligung im Rahmen der Haushaltsnotla-

gensanierung s. Rossi, Matthias/Schuppert, Gunnar Folke, Notwendigkeit 
und Inhalt eines Haushaltsnotlagegesetzes, ZRP 2006, S. 8 (9). 
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3. Besondere Voraussetzungen für Sonderbedarfsbundeser-
gänzungszuweisungen in Fällen extremer Haushaltsnotla-
gen 

§ 12 Abs. 4 MaßstG verlangt für Ergänzungszuweisungen als In-
strument zur Sanierung des Haushaltes eines Landes neben dem Be-
stehen einer extremen Haushaltsnotlage ausreichende Eigenanstren-
gungen des Landes zur Abwendung einer drohenden bzw. Befrei-
ung von einer eingetretenen Haushaltsnotlage und einen hinrei-
chenden eigenen Sanierungsbeitrag. Außerdem darf mit dem In-
strument der Ergänzungszuweisungen nicht abgegolten werden, 
was als Sonderbedarf bereits im Wege anderer Hilfen abgegolten 
wurde. 

a) Die extreme Haushaltsnotlage 

Das Maßstäbegesetz enthält keine Definition des Begriffs der extre-
men Haushaltsnotlage. Auch das Bundesverfassungsgericht hat bis-
her nicht genau definiert, was unter einer Haushaltsnotlage zu ver-
stehen ist und wann eine solche Haushaltsnotlage als extrem zu qua-
lifizieren ist. Der Begriff der gegebenenfalls Hilfeleistungspflichten 
auslösenden Haushaltsnotlage macht aber evidenter Weise nur Sinn, 
wenn man davon ausgeht, dass ein bestimmtes Ausgabenniveau von 
Rechts wegen nicht unterschritten werden darf.93 Wäre dem nicht so, 
könnte es nicht zu einer Haushaltsnotlage in diesem Sinne kommen, 
weil eine solche durch Ausgabenreduzierung vermieden bzw. besei-
tigt werden könnte. Konsequenterweise knüpft das Bundesverfas-
sungsgericht daher an die Fähigkeit zur Erfüllung der einem Land 
verfassungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben an.94 

Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch auf zwei Kriterien Bezug 
genommen, die in besonderer Weise zur Beurteilung der Haushalts-
lage eines Landes geeignet erscheinen. Der erste Indikator soll in 
dem „Verhältnis zwischen Nettokreditaufnahme und den Einnah-
men oder Ausgaben des Haushalts“ zu sehen sein, also in der soge-

                                                 
93 S. dazu auch unten S. 61 unter C.III.4. 
94 BVerfG 86, 148 (264), s.o. Fn. 20. 
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nannten Defizitquote. Der zweite Indikator soll das Verhältnis zwi-
schen Zinsausgaben und den (steuerlichen) Einnahmen und den 
Ausgaben des Haushalts, also die sogenannte Zins-Steuer-Quote 
sein.95 Das Bundesverfassungsgericht hat offen gelassen, ab welcher 
Größenordnung beide Quoten die Annahme einer Haushaltsnotlage 
rechtfertigen. Eine Haushaltsnotlage liege jedenfalls vor, wenn die 
Kreditfinanzierungsquote mehr als doppelt so hoch ist wie im 
Durchschnitt aller Bundesländer und die Zins-Steuer-Quote „zur 
selben Zeit mit 19,8 Prozent weit über dem Durchschnitt der Bundes-
länder (11,8 Prozent)“ liegt, wenn also die Differenz größer ist als 8 
Prozent-Punkte.96 

Aus der Bezugnahme auf den Durchschnitt aller Bundesländer ergibt 
sich zunächst, dass beide Indikatoren relativ sind, denn damit spielt 
die finanzielle Situation der anderen Länder bei der Feststellung, ob 
eine Haushaltsnotlage vorliegt, eine erhebliche Rolle. Diese Parame-
ter berücksichtigen daher inhärent auch ggf. aufgetretene Ver-
schlechterungen in der Finanzkraft der anderen Länder. Sie sind da-
her grundsätzlich auch unter der Annahme anwendbar, dass zwi-
schen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem 
Jahr 1992 und heute tatsächlich eine Verschlechterung der Finanz- 
und Haushaltssituation bei allen Ländern nachweisbar ist. 

b) Die Defizit- und Zins-Steuer-Quote Bremens 

Mit dem Einsetzen der Ergänzungszuweisungen ab 1994 hatte sich 
die Lage für Bremen zunächst spürbar verbessert.97 

Zwischen 1994 und 1999 konnte aufgrund der Hilfen ein Haushalts-
überschuss erzielt werden, der zum leichten Abbau der Gesamtver-

                                                 
95 BVerfG 86, 148 (258). 
96 BVerfG 86, 148 (259 f.). 
97 Alle Zahlen in diesem Bereich bis einschließlich 2003 sind entnommen aus 

Kitterer, Wolfgang: Die Investitionsstrategie des Stadtstaates Bremen als Teil 
des Sanierungsprogramms – Eine Bewertung unter besonderer Berücksichti-
gung der finanzwirtschaftlichen Aspekte, Kurzgutachten im Auftrag des Se-
nators für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen, Dezember 2004 Tabelle 1, 
S. 8, dem Anhang II, S. 32 f. und aus der Tabelle in der Anlage 2, Blatt 2 der 
Stellungsnahme aus Bremer Sicht zur „Nachhaltigkeit – ein brauchbares Kon-
zept für die Überwindung von extremen Haushaltsnotlagen?“ vom 3.11.2004. 
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schuldung Bremens führte. Ab dem Jahr 2000 stieg die jährliche 
Neuverschuldung aber wieder sprunghaft an.98 Gleichzeitig blieben 
die Personal- und sonstigen konsumtiven Ausgaben im Jahr 2003 so-
gar geringfügig hinter den Ausgaben im Jahr 2000 zurück.99 Dennoch 
stieg die Neuverschuldung im Jahr 2004 auf EUR 502 Mio. an.100 

Entsprechend entwickelte sich die Kreditfinanzierungsquote in die-
sen Jahren. Sie stieg von 2 Prozent im Jahr 2000 auf 26 Prozent im 
Jahr 2004 und war damit mehr als doppelt so hoch wie im Bundes-
durchschnitt.101 2004 stieg die Verschuldung sogar auf über EUR 
1.244 Mio. und die Defizitquote auf 29,4 Prozent.102 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Zins-Steuer-Quote. Weil diesem 
Parameter eine bedeutende und für das Bundesverfassungsgericht 
eine wahrscheinlich entscheidende Rolle zukommt, hat Bremen von 
Anfang an mit dem Bundesfinanzministerium eine genaue Definition 
festgelegt. Danach wird die Quote gebildet aus den Zinsausgaben, 
dividiert durch Steuereinnahmen, zuzüglich der Fehlbetragsbundes-
ergänzungszuweisungen und zuzüglich Übergangsbundesergän-
zungszuweisungen, die es bis zum Jahr 2004 gab. Nicht einbezogen 
werden die Bundesergänzungszuweisungen für die Kosten politi-
scher Führung gemäß § 12 Abs. 6 MaßstG i.V.m. § 11 Abs. 4 FAG. 

Die prognostizierte Entwicklung der Zinsausgaben Bremens kann 
nur als dramatisch bezeichnet werden. Modellrechnungen gehen von 
einer Verdoppelung bis zum Jahr 2014 aus. Für die Gesamtverschul-
dung wird ein ähnlich dramatischer Anstieg vorhergesagt. In Konse-

                                                 
98 Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 30.6.2005, S. 45, 

Tabelle 6. 
99 Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 30.6.2005, S. 42, 

Tabelle 4. 
100 Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 30.6.2005, S. 45. 
101 Böhrnsen, Jens, Mit Entschlossenheit und Augenmaß die finanzielle Zukunft 

und die Selbständigkeit für den Stadtstaat Bremen sichern, Eckpunkte einer 
Bremer Strategie für weitere Eigenanstrengungen, den Normenkontrollantrag 
beim Bundesverfassungsgericht und die Verhandlungen über die zweite Stu-
fe der Föderalismusreform, 20. Januar 2005, S. 12. 

102 Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 30.6.2005, S. 19. 



Ress/ Bröhmer: Gutachten Finanzausgleich 

 52 

quenz dieser Entwicklung wird auch die Zins-Steuer-Quote auf weit 
über 30 Prozent im Jahr 2014 ansteigen.103 

Die Defizit- und Zins-Steuer-Quote Bremens sind ins Verhältnis zu 
den entsprechenden Werten der Ländergesamtheit zu setzen. Für 
das Jahr 2004 lag die Defizitquote des bremischen Haushalts bei 29,4 
Prozent.104 Diese Defizitquote entspricht knapp 350 Prozent des Ver-
gleichswerts der Länder (ohne die neuen Bundesländer). Der Ab-
stand zum nächst schwächeren, nicht in einer extremen Haushalts-
notlage befindlichen Bundesland Schleswig-Holstein betrug im Jahr 
2003 ca. 11 Prozent-Punkte. Die Defizitquote ist nicht nur doppelt so 
groß wie der Durchschnitt aller Bundesländer, sondern sogar mehr 
als dreimal so groß. 

Die Zins-Steuer-Quote konnte auf Grund der Hilfen seit 1993 von 28 
Prozent auf knapp über 22 Prozent im Jahr 2004 verringert werden.105 
Damit liegt die Zins-Steuer-Quote ca. 11 Prozent-Punkte über dem 
Durchschnitt der West-Bundesländer und damit erheblich über dem 
vom Bundesverfassungsgericht als ausreichend erachteten Abstand 
von 8 Prozent.106 Der Abstand zu Schleswig-Holstein als dem nächst 
schwächeren Bundesland beträgt ca. 12 Prozent-Punkte. 

Es darf allerdings nicht aus den Augen verloren werden, dass diese 
Zahlen nur das Jahr 2004 abbilden, die Prognosen in die Zukunft je-
doch insbesondere bei der Zinssteuerquote erheblich schlechter aus-
sehen. Während die prognostizierte Defizitquote auf Grund eigener 
Sparbemühungen und Ausgabendisziplin bis zum Jahr 2014 sogar 
etwas sinken soll, wird die Zins-Steuer-Quote auf Grund der weiter-
hin trotz dieser Sanierungsbemühungen notwendigen jährlichen 
Neuverschuldung auf weit über 30 Prozent ansteigen.107 

                                                 
103 Vgl. Böhrnsen, Jens (Fn. 101), S. 12. 
104 Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 30.6.2005, S. 19. 
105 Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 30.6.2005, S. 44, 

Tabelle 5. 
106 Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 30.6.2005, S. 20. 
107 Vgl. Böhrnsen, Jens (Fn. 101), S. 12. 
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c) Der eigene Sanierungsbeitrag Bremens 

Gemäß § 12 Abs. 4 MaßstG ist Voraussetzung für die Gewährung 
von Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen, dass das betref-
fende Land „ausreichende Eigenanstrengungen unternommen hat, 
um eine drohende Haushaltsnotlage abzuwenden oder sich aus ihr 
zu befreien“. Für den Zeitraum 1999-2004 und die in diesem Zeit-
raum gewährten Sonderbundesergänzungszuweisungen enthielt 
§ 11 Abs. 6 Satz 2 a.F. FAG detaillierte Vorgaben zur Mittelverwen-
dung. Danach war Bremen gehalten: 

- die Mittel zur Schuldentilgung zu verwenden; 

- eine restriktive Haushaltspolitik einzuhalten, d.h. das Wachstum 
der bereinigten Ausgaben unterhalb einer vom Finanzplanungs-
rat zu setzenden Schwelle zu halten; 

- auch die freiwerdenden Mittel aus den durch die Schuldentil-
gung hervorgerufenen Entlastungen bei den Zinslasten zur 
Schuldtilgung einzusetzen. 

Diese Kriterien wurden zwar für den abgelaufenen Zeitraum 1999-
2004 aufgestellt. Sie umschreiben jedoch in sachlich angemessener 
Weise grundsätzlich, was als eigener Sanierungsbeitrag von Bremen 
auch mit Blick auf zukünftig zu leistende Sonderbedarfsbundeser-
gänzungszuweisungen erwartet werden kann und muss und sie ge-
ben Aufschluss darüber, ob Bremen für die Vergangenheit alle zu-
mutbaren Schritte unternommen hat, um sich aus der Notlage zu be-
freien. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass diese Kriterien nicht 
zwingend sind und daher auch nicht zwingend kumulativ anzu-
wenden sind. Dies ergibt sich schon daraus, dass das Saarland nicht 
alle diese Kriterien einzuhalten hatte und den „Zinslastgewinn“ 
nicht zur Schuldentilgung einsetzen musste, sondern für wirtschafts-
fördernde Investitionen verwenden konnte (§ 11 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 
FAG a.F.). 

Den Fortgang der Sanierungsbemühungen im Zusammenhang mit 
den Sonderzuweisungen aus den Jahren 1993-2004 hat das Land 
Bremen letztmals im Jahresbericht 2004 zur Sanierung der bremi-
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schen Haushalte detailliert dargestellt.108 Aus diesem Bericht ergibt 
sich zweifelsfrei, dass Bremen erhebliche eigene Sanierungsbemü-
hungen unternommen hat und die Kriterien des alten FAG erfüllt 
bzw. sogar übertroffen hat. Zusammenfassend sei auf folgende wich-
tige Parameter hingewiesen: 

• Die Ausgabenzuwachsraten blieben im Zeitraum 1993-2004 
weit hinter den Empfehlungen des Finanzplanungsrates und 
dem durchschnittlichen Ausgabenwachstum der westlichen 
Bundesländer zurück. Für den gesamten Zeitraum ging die 
Empfehlung des Finanzplanungsrates von einem Zuwachs in 
Höhe von 25,5 Prozent aus, die Ausgaben der westlichen Flä-
chenländer wuchsen um 15,3 Prozent während die Ausgaben 
Bremens nur um 8,6 Prozent stiegen.109 

• Trotz der Ausgabendisziplin konnten die Investitionsanstren-
gungen verstärkt werden und damit auch haushaltsrelevante 
Kennzahlen verbessert werden. Beispielsweise konnte der Ab-
stand der bremischen Arbeitslosenquote zur bundesdurch-
schnittlichen Quote von 4,3 Prozent auf 2,7 Prozent verringert 
werden. Das Wirtschaftswachstum konnte dem des Bundes 
insgesamt weiter angenähert werden (-1,1 für Bremen/-0,1 
Bund in 2003, +1,0/+1,6 in 2004). Die Zahl der Erwerbstätigen 
stieg mit 0,4 Prozent in Bremen stärker als im Bund (+0,3).110 

d) Haushaltsnotlage durch eigenes Verschulden? 

Unklar ist, inwieweit über diese Merkmale hinaus die Gewährung 
von Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen davon abhängig 
gemacht werden kann, ob die Haushaltsnotlage durch eigenes Ver-
schulden herbeigeführt wurde. Es liegt auf der Hand, dass ein sol-
ches Verschuldensmerkmal teilweise in den schon geprüften tat-
bestandlichen Voraussetzungen enthalten ist. Oben wurde schon 
dargelegt, was unter der Voraussetzung zu verstehen ist, dass Son-

                                                 
108 Erschienen im Juni 2005. 
109 Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 30.6.2005, S. 39 f. 

und Tabelle 3. 
110 Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 30.6.2005, S. 16, 

Abbildung 2. 
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derbedarfsbundesergänzungszuweisungen nicht dazu dienen dür-
fen, Finanzprobleme zu beheben, die unmittelbare und vorhersehba-
re Folge von finanzpolitischen Entscheidungen bilden. Legt man die-
ses Merkmal, wie hier vertreten, eng aus, dann bleibt für das Merk-
mal „Verschulden“ die Frage übrig, ob die Hilfe für ein sich in ex-
tremer Notlage befindliches Bundesland von der gesamtstaatlichen 
Solidargemeinschaft deshalb versagt werden kann, weil die Hilfsbe-
dürftigkeit durch eine allgemein schlechte Haushaltspolitik in den 
vergangenen Jahren111 herbeigeführt wurde, ohne dass man auf be-
stimmte politische Entscheidungen verweisen könnte. 

Die Motivation hinter einem solchen Verschuldenskriterium ist of-
fenkundig. Wer generell und für längere Zeit über seine Verhältnisse 
gelebt hat, soll dafür nicht auch noch durch Hilfeleistungen belohnt 
werden.112 So einleuchtend eine solche Motivation auf den ersten 
Blick erscheint und unter dem Aspekt der Setzung ökonomischer 
Fehlanreize auch sein mag, kann sie doch verfassungsrechtlich nicht 
überzeugen. Verschulden in diesem Sinne könnte allenfalls eine Rol-
le spielen, wenn es um „fakultative Hilfeleistung“ ginge. Selbstver-
ständlich könnte – generell bessere finanzpolitische Rahmenbedin-
gungen einmal unterstellt – der Bundesgesetzgeber beschließen, die 
finanzschwachen Länder in großzügigerer Weise an das Niveau der 
finanzstarken Länder heranzuführen und entsprechende Hilfen in 
welcher Form auch immer zu leisten. Für solche Hilfen würde 
grundsätzlich nur das föderale Gleichbehandlungsgebot gelten und 
in diesem Kontext könnte eine verschuldete relative Finanzschwäche 
in einem Land ein sachlicher Grund sein, die dorthin fließenden Hil-
fen knapper zu bemessen. Die extreme Haushaltsnotlage, um die al-
lein es im Falle Bremens geht, ist jedoch kein Fall der „fakultativen 
Hilfeleistung“ z.B. im Wege „normaler“ Bundesergänzungszuwei-
sungen. Die Annahme einer solchen Notlage setzt, wie gezeigt, vor-

                                                 
111 Das zukünftige Verhalten ist ja schon im eigenen Sanierungsbeitrag berück-

sichtigt. 
112 Vgl. Siekmann, in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 

2003, Art. 107 Rn. 41, 41a, der allerdings nicht weiter unterscheidet, ob es hier 
um unmittelbare und vorhersehbare Folgen politischer Entscheidungen geht 
oder darüber hinaus um Verschulden. S.a. Brockmeyer in: Schmidt-
Bleibtreu/Klein, GG-Kommentar, 9. Auflage 1999, Art. 107 Rn. 2a. 
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aus, dass ein Land aus eigener Kraft keine nachhaltige Haushaltspo-
litik mehr betreiben kann und daher, ohne Hilfe, in absehbarer Zeit 
seine ihm von Verfassungs wegen zugewiesenen Aufgaben nicht 
mehr erfüllen kann und wegen der Schuldzinsspirale finanziell zu-
sammenbrechen wird. Ähnlich wie jedem Bürger unabhängig von 
Verschuldensfragen das existentielle Minimum durch den Sozialstaat 
zu gewähren ist, ist einem Bundesland das notwendige Minimum 
zur bundesstaatlichen Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung 
der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu gewähren.113 Verschul-
densgesichtspunkte können daher nur beim Maß der Kontrolle über 
die Hilfeleistungen ansetzen, die ein hilfesuchendes Land als Korre-
lat der Hilfspflicht der Bundesgenossen bereit sein muss zu akzeptie-
ren. Darüber hinaus stellt das Grundgesetz unter den Voraussetzun-
gen und in den Grenzen des Art. 29 GG jedes Bundesland grundsätz-
lich zur Disposition des Bundesgesetzgebers. Andere „Sanktions-
möglichkeiten“ haben die Bundesgenossen auch gegenüber einem 
nachlässig haushaltenden Bundesland nicht. 

Im übrigen kann die Frage nach dem Verschulden im Falle Bremens 
dahinstehen, denn ein eigenes Verschulden Bremens an der Entste-
hung der Haushaltsnotlage kann ausgeschlossen werden. Das ergibt 
sich schon daraus, dass Bremen die Ergänzungszuweisungen der 
Jahre 1993 bis 2004 – wie dargelegt - zweckgerecht zum Abbau der 
Verschuldung eingesetzt hat und es diesbezüglich zwar Kritik, aber 
keine prinzipiellen Beanstandungen des Bundes gab. 

Vielmehr ergibt sich aus den Sanierungsberichten eindeutig, dass 
Bremen zwar seinen Sanierungspflichten nachgekommen ist, das Sa-
nierungsziel aber wegen des Einbruchs der Steuereinnahmen verfeh-
len musste. Neben anderen Faktoren geht dieser Einbruch in nicht 
unerheblicher Weise auf die vom Bund beschlossenen Steuersen-
kungsgesetze aus dem Jahr 2000 zurück. Von diesen Steuersen-
kungsgesetzen waren und sind zwar alle Bundesländer betroffen. 
Bremen war jedoch nicht in der Lage, sich auf die veränderte Ein-

                                                 
113 Zur Parallele bundesstaatlicher Hilfeleistungspflichten mit sozialstaatlichen 

Hilfeleistungspflichten, Isensee, Idee und Gestalt des Föderalismus im 
Grundgesetz, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR IV (1990), § 98 Rn. 150. 
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nahmensituation einzustellen, weil die Sanierungsanstrengungen 
keinen weiteren Spielraum mehr ließen. 

Über den gesamten Sanierungszeitraum seit 1993 sind die Annah-
men über die zukünftige Einnahmenentwicklung verfehlt worden. 
Das gilt schon für die auch vom Bundesverfassungsgericht in seinem 
Urteil aus 1992 zitierten Annahmen des Finanzplanungsrates von 
1991114, wonach ein durchschnittliches Wachstum der Steuereinnah-
men von 6,5 Prozent zugrunde gelegt wurde. Vom Bundesfinanzmi-
nisterium wurden die Einnahmen im Jahr 1998 für das Jahr 2005 auf 
EUR 3,8 Mrd. geschätzt. Tatsächlich lagen die Einnahmen nur bei 
EUR 3,1 Mrd.115 Es liegt auf der Hand, dass bei derartig von den 
Prognosen abweichenden Einnahmen die Sanierung mit den zur 
Verfügung gestellten Mitteln nicht gelingen konnte. 

Die Frage, ob Bremen in der Vergangenheit zu hohe Ausgaben getä-
tigt hat, ist für die Frage, ob Hilfeleistungen durch den Bund und die 
anderen Bundesländer verfassungsrechtlich angezeigt sind, ohne Be-
lang. Im übrigen wurden die relevanten Kennzahlen im Rahmen der 
Sanierungsberichte dem Bund angezeigt, sind jedoch nie prinzipiell 
beanstandet worden. 

e) Keine doppelte Sonderbedarfsdeckung 

Der „Sonderbedarf“, um den es hier geht, ist die sich aus den Zins-
leistungen für Altschulden ergebende Belastung für den bremischen 
Haushalt, die ein Volumen erreicht hat, dass ohne Hilfen von außen 
eine Defizitspirale entsteht bzw. schon entstanden ist: das Wachstum 
der Gesamtverschuldung „nährt“ sich durch die steigenden Zinslas-
ten selbst. Dem kann – will man nicht den Haushalt dauerhaft über 
das in den regulären Finanzausgleichsinstrumenten angelegte Maß 
hinaus subventionieren - nur durch eine Entschuldung abgeholfen 
werden, die die Altschulden in einem Umfang tatsächlich abbaut, die 
eine stabilisierte Haushaltswirtschaft ermöglicht. Dieser Sonderbe-
darf ist bisher noch nicht abgedeckt worden. 

                                                 
114 BVerfGE 86, 148 (262 f.). 
115 S. Böhrnsen, Jens (Fn. 101), S. 12. 
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f) Grenzen der Solidarität? 

Die Solidargemeinschaft von Bund und Ländern muss die Aufga-
benerfüllung und Funktionsfähigkeit jedes Bundeslandes und im üb-
rigen auch des Bundes, der früher auch schon einmal Zuweisungen 
der Länder erhalten hat, sichern. Diese Solidarität hat ihre Grenze 
nicht in der „Schlechterfüllung“ durch ein Bundesland. Die Solidar-
gemeinschaft, insbesondere der Bund, der unter dem Grundgesetz 
auch den Gesamtstaat nach außen und innen repräsentiert116, müssen 
auch in einem solchen Fall sicherstellen, dass die Aufgabenerfüllung 
durch die Länder im Rahmen einer verfassungsgemäßen Haushalts-
führung möglich und gesichert bleibt. Dazu gehört, dass die bundes-
staatliche Ordnung prinzipiell sicherstellen muss, dass Finanzhilfen 
aus dem Bundeshaushalt die Ausnahme bleiben.117 Das kann zu der 
Frage Anlass geben, ob die gegenwärtige Finanzverfassung (Vertei-
lung von Bundessteuern zwischen Bund und Ländern) oder die ge-
genwärtige Höhe der vom Bund regelbaren Besteuerung (direkte 
und indirekte Bundessteuern) ausreicht, um dieser verfassungsrecht-
lichen Verpflichtung gerecht zu werden. 

Die Tatsache, dass der Bund aufgrund seiner eigenen angespannten 
Haushaltslage Schwierigkeiten hat oder haben könnte, überhaupt Fi-
nanzhilfen zur Haushaltssanierung einzelner Bundesländer zu ge-
währen, ist ein deutliches Indiz dafür, dass die bundesstaatliche Fi-
nanzordnung ergänzungs- bzw. korrekturbedürftig ist. Welche Kor-
rektur im einzelnen gewählt wird, z.B. ob und welche Steuergesetze 
geändert werden, um den Ländern höhere Mittel zufließen zu lassen, 
ist Sache des politischen Ermessens. Dass aber gehandelt werden 
muss, ergibt sich unter Zugrundelegung der vom Bundesverfas-
sungsgericht festgestellten Verpflichtung angesichts der Tatsache, 
dass sowohl Bremen (als auch das Saarland) ihre extreme Haushalts-
notlage im Rahmen des mit dem Bund abgestimmten Sanierungs-
plan nicht haben beheben können. 

                                                 
116 Das Bundesverfassungsgericht hat die Konstruktion eines dreigliedrigen 

Bundesstaates abgelehnt, BVerfGE 13, 54 (77 f.). 
117 BVerfGE 39, 96 (107). 
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Im Bundesstaat des Grundgesetzes wirken sich die „Grenzen der So-
lidarität“ nicht in einer grundsätzlichen Befugnis zur Verweigerung 
von Finanzhilfen, sondern durch gewisse Aufsichtsbefugnisse aus. 
Die solidargemeinschaftliche Verantwortung bringt einerseits die 
Pflicht zu einer gemeinschaftlichen Zielverfolgung (Behebung der 
extremen Haushaltsnotlage) und andererseits auch die Ermächti-
gung mit sich, geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung (Sanie-
rungsplan und Durchführungskontrolle) zu treffen. Die Solidarge-
meinschaft darf sich nicht nur, sondern muss sich von Verfassungs 
wegen Gewähr darüber verschaffen, dass das Sanierungsziel auch 
konsequent, kontinuierlich und mit Transparenz verfolgt wird. Da-
für können, beispielsweise, dem Bund und den anderen Bundeslän-
dern in regelmäßigen und kurzen Abständen vorzulegende Berichte 
über einzelner Sanierungsschritte erforderlich sein. Eine mit der Sa-
nierung einhergehende zeitweilige Verschlechterung der finanziellen 
Dispositionsfähigkeit Bremens ist nicht nur in Kauf zu nehmen, son-
dern in der Solidargemeinschaft die evidente Kehrseite der Sanie-
rungshilfe.118 

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht - allerdings in anderem Zu-
sammenhang - entschieden, dass die Gewährung der Finanzhilfen 
durch den Bund rechtlich so geregelt werden muss, „dass sie nicht 
zum Mittel der Einflussnahme auf die Entscheidungsfreiheit der 
Gliedstaaten bei der Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben 

                                                 
118 Vgl. BVerfGE 86, 148 (266 f.): „Die durch Haushaltsnotlagen der hier in Rede 

stehenden Art Betroffenen sind daran gehindert, durch ihre Haushaltswirt-
schaft und die Gestaltung der Haushaltspolitik den Erfordernissen des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen; sie verlieren die 
Fähigkeit zu einem konjunkturgerechten Haushaltsgebaren und zu konjunk-
tursteuerndem Handeln. Normative Vorkehrungen hiergegen - etwa im 
Rahmen des Haushaltsgrundsätzegesetzes - sind daher durch Art. 109 Abs. 2 
GG nicht nur nahegelegt, sondern geboten. Regelungsgegenstand könnten 
beispielsweise Grundsätze über die Obliegenheit von Bund und Ländern sein, 
in ihrer Haushaltsplanung - unter Berücksichtigung der Nebenhaushalte - 
gewisse durch finanzwirtschaftliche Kennziffern bezeichnete Grenzen, etwa 
bei der Kreditfinanzierung und beim Schuldensockel, zu beachten, und, soll-
ten diese Grenzen überschritten sein, ein (verbindliches) Sanierungspro-
gramm aufzustellen, das die Haushaltswirtschaft in eine Normallage zurück-
führen soll.“ 
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werden.“119 Dies gilt aber erkennbar nicht für die Sonderbedarfsbun-
desergänzungszuweisungen zur Haushaltssanierung. Bei diesen 
muss die Solidargemeinschaft versuchen, durch geeignete, allerdings 
die Entscheidungsfreiheit schonende Mittel sicherstellen können, 
dass das Sanierungsziel erreicht wird.120 

Praktisch begrenzt ist die Solidaritätspflicht des Gesamtstaats durch 
dessen eigene Leistungsfähigkeit. Die Beseitigung einer extremen 
Haushaltsnotlage in einem Gliedstaat kann nicht verlangt werden, 
wenn dadurch an anderer Stelle extreme Haushaltsnotlagen verur-
sacht würden. Die strengen Voraussetzungen für die Annahme einer 
extremen Haushaltsnotlage in einem Bundesland in Verbindung mit 
der aus dem Prinzip der bündischen Solidarität fließenden Hilfeleis-
tungspflicht, führen jedoch umgekehrt dazu, dass auch der Hilfeleis-
tende ggf. weitere zumutbare Sparanstrengungen unternehmen oder 
eigene Einnahmequellen erschließen muss, um Mittel für die Hilfe-
leistung frei zu machen.121 

g) Zwischenergebnis 

Das Bundesverfassungsgericht hat 1992 festgestellt: 
„Diese Entwicklung zeigt zweierlei: Einerseits haben das Saarland und vor 
allem Bremen durchaus Anstrengungen unternommen, ihre Netto-
Kreditaufnahme - möglicherweise unter Einsatz der durch Bundesergän-
zungszuweisungen erhaltenen Mittel - zu verringern und insofern ihre 
Haushaltswirtschaft auf Stabilisierung ausgerichtet. Andererseits hat die 
Rückführung der Kreditaufnahme nur bewirken können, daß sich die Zins-
Steuer-Quote für Bremen leicht verringert hat, für das Saarland hat sie sich 
gleichwohl leicht erhöht. Der Grund dafür liegt in langjährig angestiegener 
Schuldenlast, deren mittel- und längerfristige zinsmäßige Auswirkung zu-
nehmend jeden haushaltswirtschaftlichen Handlungsspielraum einschnürt: 

                                                 
119 BVerfGE 39, 96 (107). 
120 Rossi, Matthias/Schuppert, Gunnar Folke, Notwendigkeit und Inhalt eines 

Haushaltsnotlagegesetzes, ZRP 2006, S. 8 (9) erwähnen als mögliche Maß-
nahmen zur Sicherung der Sanierung neben der Konditionierung der Mittel-
bewilligung in einem Sanierungsvertrag Sanktionen „für den Fall, dass die 
politischen Akteure nicht innerhalb einer bestimmten Frist den Einsatz eines 
Sanierungsinstruments beschließen“, auch die Einsetzung eines Bundesbeauf-
tragten (unter Hinweis auf Kerber, Der verdrängte Finanznotstand, 2002, S. 
389 ff.). 

121 Dazu gehört ggf. auch die Prüfung, ob die Einkommen- und Körperschafts-
steuer und andere bundesgesetzlich geregelte Steuern einnahmewirksam er-
höht werden können. 
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Das Saarland und Bremen müssen etwa ein Viertel ihrer steuerlichen Ein-
nahmen allein für Zinszahlungen aufwenden, ohne damit eine Mark ihrer 
Schulden getilgt und eine ihrer ihnen verfassungsrechtlich zugewiesenen 
Aufgaben erledigt zu haben.“ 122 

Im Grundsatz gilt diese Feststellung auch heute noch. Allerdings hat 
sich die Lage verschärft, weil die in Folge der Einnahmeausfälle ho-
hen Netto-Kreditaufnahmen die bremische Staatsschuld beträchtlich 
haben wachsen lassen, was bei im Laufe des nächsten Jahrzehnts auf 
über eine Milliarde EUR verdoppelnden Zinsausgaben eine stark 
wachsende Zins-Steuer-Quote zur Folge haben wird, mit der Folge, 
dass politische Gestaltungsmöglichkeiten praktisch entfallen. 

4. Der von Bremen zu erbringende Anteil an der Konsolidie-
rung - Das verfassungsrechtlich gebotene Mindestmaß der 
Erfüllung von Landesaufgaben 

Sowohl die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1992 
als auch § 12 Abs. 4 MaßstG verlangen einen eigenen Konsolidie-
rungsbeitrag des sich in einer Haushaltsnotlage befindlichen Landes. 
Die potentielle Hilfeleistungspflicht einerseits und das Verlangen ei-
nes Sanierungsbeitrages des Hilfeempfängers ergeben nur Sinn mit 
Blick auf einen ein bestimmtes Mindestausgabenniveau verlangen-
den Bezugspunkt. Dieses Mindestausgabenniveau bestimmt sich 
letztlich nach dem Prinzip der Einheitlichkeit der Lebensverhältnis-
se.123 Danach können von einem sich in einer extremen Haushaltsnot-
lage befindlichen und auf die Solidarität der anderen Bundesgenos-
sen angewiesenen Land zwar erhebliche Sparanstrengungen ver-
langt werden. Es ist verfassungsrechtlich auch zulässig, dass im Lich-
te dieser Sparanstrengungen das Niveau der öffentlichen Leistungen 
in einem solchen Land hinter dem zurückbleibt, was in nicht auf so-
lidarische Hilfeleistung angewiesenen Ländern geleistet werden 
kann. Gleichzeitig liegt auf der Hand, dass die wesentlichen Aufga-
ben eines Bundeslandes, z.B. in den Bereichen Gefahrenabwehr, So-

                                                 
122 BVerfGE 86, 148 (260). 
123 Dazu BK-Hidien, Art. 106 Rn. 947: „Von den leistungsschwachen Ländern soll 

nicht verlangt werden, dass sie ein bestimmtes Maß notwendiger Aufgaben-
erfüllung  durch weitere Ausgabenkürzungen unterschreiten“. 
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ziales, Bildung und Kultur, erfüllt werden müssen. Dabei geht es 
letztlich um die Frage, wie viel öffentlich Güter ein sich in einer ex-
tremen Haushaltsnotlage befindliches Land bereitstellen muss und 
darf. Das betrifft Kennzahlen wie etwa die Anzahl und Ausstattung 
der Polizei oder der Schulen, der Theater, Universitäten und sonsti-
gen Bildungs- und Kultureinrichtungen und die Frage, inwieweit 
beispielsweise der Zugang zu diesen Einrichtungen kostenfrei zu 
gewähren ist. Das Grundgesetz gibt keine genaue Antwort auf die 
Frage, wie viele Polizisten ein Land beschäftigen darf oder welches 
Bildungsniveau erreicht werden muss. Dies sind hochpolitische Ent-
scheidungen, deren äußerer Rahmen durch das Prinzip der Einheit-
lichkeit der Lebensverhältnisse gesetzt wird, aus dem folgt, dass die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern nicht übermä-
ßig groß sein dürfen. Was dies konkret etwa mit Bezug auf die Aus-
gaben pro Einwohner bedeuten könnte ist Gegenstand finanzwissen-
schaftlicher Untersuchungen.124 

5. Was bedeutet das Hilfeleistungsziel „haushaltswirtschaftli-
che Stabilisierung“ 

Aus der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht die Gewähr-
leistung von Bundesergänzungszuweisungen nur vorübergehend für 
zulässig hält, folgt, dass die gewährten Bundesergänzungszuwei-
sungen quantitativ geeignet sein müssen, die Haushaltsnotlage zu 
beenden. Quantitativ geeignet sind die Bundesergänzungszuwei-
sungen in diesem Sinne nur, wenn sie - zusammen mit den Konsoli-
dierungsanstrengungen Bremens - dazu führen, die aus den Alt-
schulden herrührende Zinslast soweit zu senken, dass Bremen zu-
künftig die Haushaltslage stabil gestalten und dennoch die Aufgaben 
eines Landes auf zumutbarem Niveau erfüllen kann, ohne dass sich 
die nächste Haushaltsnotlage am Horizont abzeichnet. Bundesergän-
zungszuweisungen, die diese Wirkung, sei es isoliert betrachtet oder 
im Zusammenhang mit anderen Hilfsmaßnahmen, verfehlen, sind 
von vornherein ungeeignet. Ungeeignet wäre daher die Gewährung 

                                                 
124 S. dazu auch Sanierung der bremischen Haushalte - Jahresbericht 2004 v. 

30.6.2005, S. 35. 
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von Bundesergänzungszuweisungen in einer Höhe, die Bremen nur 
die Vorlage eines gerade noch den Vorgaben von Art. 131a der bre-
mischen Landesverfassung (vgl. Art. 115 Abs. 1 Satz 2 GG) entspre-
chenden Haushalts ermöglichten, wonach der kreditfinanzierte 
Haushaltsanteil kleiner sein muss als die investiven Ausgaben. Das 
gilt jedenfalls dann, wenn die danach auch im Lichte äußerster Kon-
solidierungsmaßnahmen notwendige Erfüllung von Landesaufgaben 
nur unter einer Inkaufnahme eines strukturellen Defizits möglich ist 
und sich damit die nächste Haushaltsnotlage bereits abzeichnet. 

6. Geeignetheit von Sonderbedarfsbundesergänzungszuwei-
sungen 

Man kann auch nicht geltend machen, dass sich durch den „Misser-
folg“ der Sanierung von Bremen und des Saarlandes erwiesen habe, 
dass Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen kein geeignetes 
Mittel zur Behebung der extremen Haushaltsnotlage sind. Würde 
man dieses Argument ernst nehmen, dann müsste der Bund, um mit 
dem BVerfG zu sprechen, „prinzipiell sicherstellen“, dass die bun-
desstaatliche Ordnung so beschaffen ist, dass es auf diese Finanzhil-
fen des Bundes für die Länder nicht, oder nur in Ausnahmefällen 
ankommt.125 Es liegt auf der Hand, dass die bestehende bundesstaat-
liche Finanzordnung dies nicht leistet und der Bund seine Verpflich-
tung nicht erfüllt hat. Das Argument der Bundesregierung verschlägt 
demnach nicht nur, es wendet sich gegen sie selbst. 

Zweitens ist nicht erwiesen, dass die Sonderbedarfsbundesergän-
zungszuweisungen ceteris paribus den Erfolg nicht herbeigeführt hät-
ten. Nur hat deren Höhe angesichts der dramatisch veränderten Be-
dingungen nicht ausgereicht, um den Sanierungserfolg zu bewir-
ken.126 Das Argument ist daher nicht nur rechtlich verfehlt, sondern 
auch von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen her nicht kor-

                                                 
125 BVerfG 39, 96 – Leitsatz 1. 
126 Stauch, Matthias, Gibt es einen Anspruch Bremens auf weitere Hilfe zur Fort-

setzung der Sanierung?, in: Die Zukunft der Stadtstaaten, 2006, S. 119 (134) 
mit der Kritik, dass „die Sanierungsmittel […] während des Sanierungsver-
laufs auch nicht etwa an diese veränderten Verhältnisse angepasst worden“ 
sind. 
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rekt; denn die Veränderung der Bedingungen hätte in die Argumen-
tation mit einbezogen werden müssen. Dann hätte sich ergeben, dass 
eine zeitnahe entsprechende Erhöhung der Sonderbedarfsbundeser-
gänzungszuweisungen geeignet gewesen wäre, den Erfolg herbeizu-
führen. 

Unbewiesen ist auch, dass unter diesen Bedingungen eine Sanierung 
auf absehbare Zeit nicht realistisch ist. Der Bund operiert hierbei mit 
einem Szenario des „Fasses ohne Boden“, das erstens nicht korrekt 
ist und zweitens seinen verfassungsrechtlichen Pflichten nicht ent-
spricht. Es kann schon rein rechnerisch kein Zweifel daran bestehen, 
dass Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen zur Sanierung 
geeignet sind. Schon die erste Teilentschuldung hätte, wenn sich die 
Einnahmen wie 1999 prognostiziert entwickelt hätten, zur Überwin-
dung der Haushaltsnotlage geführt.127 Bei einer vollen Entschuldung 
wären mithin ggf. sogar Haushaltüberschüsse möglich und bei einer 
entsprechenden Teilentschuldung damit wenigstens eine stabilisierte 
Haushaltswirtschaft. 

Im übrigen folgt aus der Verfassung, dass der Bund die Rechtsord-
nung grundsätzlich so ausgestalten muss, dass die Länder ihre Haus-
halte ohne Haushaltshilfen des Bundes, vor allem ohne Sonderbe-
darfsbundesergänzungszuweisungen führen können, oder es müs-
sen zur Abhilfe besonderer Notlagen Sonderbedarfsbundesergän-
zungszuweisungen gewährt werden. Die Sanierung ist realistisch, 
wenn die Rechtsordnung so ausgestaltet ist, dass den Ländern für 
die ihnen obliegende Aufgaben- und Funktionserfüllung ausrei-
chende Steuermittel zufließen können. Schließlich ist zu berücksich-
tigen, dass die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen in der 
Vergangenheit der Höhe nach nie so ausgestaltet, dass eine wirkliche 
Sanierung erreichbar war. Wären sie es gewesen, wäre auch eine Sa-
nierung zu gegebener Zeit erreicht worden. Dies ist trotz eines 11-
jährigen Sanierungszeitraumes immer noch möglich und muss von 
der Solidargemeinschaft auch erreicht werden. Es besteht mithin ein 
Zusammenhang zwischen der Geeignetheit der Sanierungshilfen zur 
Erreichung des Sanierungsziels und der Höhe der Sanierungsleis-

                                                 
127 Böhrnsen, Jens (Fn. 101), S. 12. 
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tung. Wenn das Sanierungsziel durch eine hinreichend hohe Teilent-
schuldung erreicht wird, besteht auch nicht die Gefahr der Notwen-
digkeit einer dauerhaften Hilfeleistung.128 

7. Ergebnis 

Die Voraussetzungen für die Gewährung von Sonderbedarfsbundes-
ergänzungszuweisungen an Bremen liegen vor. Diese müssen so 
bemessen sein, dass – unter Berücksichtigung zumutbarer eigener 
Sanierungsbemühungen - Bremen eine stabilisierte Haushaltwirt-
schaft ermöglicht wird. Es ist nicht ersichtlich, dass neben Sonderbe-
darfsbundesergänzungszuweisungen noch andere im gleichen Um-
fang zur Zweckerreichung geeignete und de constitutione lata zulässi-
ge Mittel zur Verfügung stehen. 

Allerdings besteht kein unmittelbarer Anspruch auf Gewährung von 
Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen in bestimmter Höhe, 
wohl aber ein Anspruch auf Sonderbundesergänzungszuweisungen 
dem Grunde nach.  

Der genaue Umfang des Anspruchs hängt davon ab, in welchem 
Verhältnis eine sicher erforderliche Teilentschuldung zu anderen er-
gänzend möglichen Hilfsmaßnahmen des Bundes, z.B. Investitions-
hilfen, Änderungen bei Geldleistungsgesetzen oder im Bereich des 
Finanzausgleichssystems stehen. Diese anderen Hilfsmöglichkeiten 
sind zwar alle nicht in gleicher Weise geeignet, haben aber Auswir-
kungen auf die zur Zweckerreichung notwendige Höhe der Sonder-
bedarfsbundesergänzungszuweisungen. Zweitens ist der von Bre-
men zu erbringende eigene Sanierungsbeitrag genau zu ermitteln, 
weil auch dies Auswirkungen auf den notwendigen Umfang der Hil-
feleistung hat. Drittens besteht für die Hilfeleistung ein wenn auch 
sehr enger zeitlicher Spielraum da der Bund wegen der Verpflich-
tungen aus dem Solidarprinzip gehalten ist, die Teilentschuldung 
möglichst zeitnah durchzuführen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die extreme Haushaltsnotlage schon jetzt besteht und auch in den 

                                                 
128 S. dazu auch Stauch, aaO, S. 119 (134 ff.), der sich für eine Teilentschuldung 

einsetzt, die „wesentlich günstiger als eine mehrjährige Fortsetzung des Sa-
nierungsprozesses durch Sanierungsbeiträge“ wäre (S. 136). 
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letzten Jahren bestanden hat und sich mit jedem Jahr ohne weitere 
Hilfeleistung verschärft und damit auch den Umfang der notwendi-
gen Hilfeleistung erhöht. Jede Verzögerung der Hilfeleistung führt 
unter den gegebenen Umständen dazu, dass Bremen gezwungen ist, 
weiter landesverfassungswidrige Haushalte vorzulegen. In einer sol-
chen, sich dramatisch zuspitzenden Situation verengt sich der Er-
messensspielraum des Bundesgesetzgebers zusehends. Der Bundes-
gesetzgeber ist daher verpflichtet, unverzüglich129 und konkret zu prü-
fen, in welcher Weise die extreme Haushaltsnotlage Bremens abge-
wendet werden kann und in welchem Umfang dazu Sonderbedarfs-
bundesergänzungszuweisungen nach Art. 107 Abs. 2 S. 3 GG not-
wendig und zu gewähren sind.  

Bremen muss sich im Gegenzug zu äußersten Sparanstrengungen 
verpflichten und ein Ausgabenniveau erreichen, das am unteren En-
de dessen liegt, was zur Aufgabenerfüllung im Lichte des Verfas-
sungsgrundsatzes der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse und zur 
Erhaltung seiner – einnahmerelevanten – wirtschaftlichen Stärke 
notwendig ist. Die Inanspruchnahme solidarischer Hilfe beinhaltet 
gleichfalls die Zulässigkeit von effektiven Kontrollmöglichkeiten sei-
tens des hilfeleistenden Gesamtstaates in verhältnismäßiger und die 
Eigenstaatlichkeit Bremens berücksichtigender Weise, um sicherzu-
stellen, dass der Zweck der Sonderbedarfsbundesergänzungszuwei-
sungen auch tatsächlich erreicht wird. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die extreme Haushaltsnot-
lage Bremens statt durch Sonderbedarfsbundesergänzungszuwei-
sungen zum Abbau der Altschulden auch durch eine teilweise Über-
nahme der Altschulden durch den Bund erreicht werden könnte. Al-
lerdings würde sich diese Vorgehensweise wirtschaftlich kaum von 
der Gewährung von Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen 
unterscheiden, weil der Bund angesichts seiner eigenen finanziellen 
Lage an Bremen zu leistende Sonderbedarfsbundesergänzungszu-
weisungen kreditfinanzieren müsste. Bei einer Schuldübernahme trä-
fen den Bund die Zinslasten aus den übernommenen Schulden und 
die Tilgungslasten, bei der Gewährung von kreditfinanzierten Son-

                                                 
129 Vgl. BVerfGE 86, 148 (271). 
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derbedarfsbundesergänzungszuweisungen treffen den Bund eben-
falls Zins- und Tilgungslast aus den zusätzlichen Krediten. Etwas 
anderes könnte sich aus je unterschiedlichen Zinslasten ergeben. Es 
kann daher dahinstehen, ob eine solche Altschuldenübernahme als 
Gewährung von Ergänzungszuweisungen im Sinne des Art. 107 Abs. 
2 S. 3 GG oder als eigene Kategorie unmittelbar aus der Solidar-
pflicht des Bundesstaatsprinzips qualifiziert werden könnte, oder ob 
im Maßstäbegesetz dafür eine eigene Kategorie geschaffen werden 
müsste, oder ob eine solche Vorgehensweise trotz der wirtschaftli-
chen Vergleichbarkeit des Vorgangs zunächst einer Verfassungsän-
derung bedürfte und daher zur Zeit rechtlich nicht möglich wäre. 

Schließlich ist schon oben darauf hingewiesen worden, dass zu der 
Verpflichtung des Bundes, durch die bundesstaatliche Ordnung si-
cher zu stellen, dass „die Finanzhilfen aus dem Bundeshaushalt an 
die Länder Ausnahmen bleiben“130 auch eine fortlaufende Überprü-
fung gehört, ob die Verteilung der Einkommensteuer in Art. 107 Abs. 
1 GG nach dem Prinzip des örtlichen Aufkommens und insbesonde-
re die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens auf der Grundlage 
der Einwohnerzahl der spezifischen Lage Bremens gerecht wird. 
Dass gewichtige Argumente für eine Änderung der Einwohnerbe-
wertung und der Lohnsteuerzerlegung sprechen, ist erörtert worden. 
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass eine fortlaufende Notwendig-
keit der Gewährung von Sonderbundesergänzungszuweisungen ein 
eindeutiges Indiz dafür ist, dass der Bund zur Änderung der genann-
ten Elemente der Finanzverfassung verpflichtet, ohne dass sich das 
politische Ermessen derart determinieren ließe, dass eindeutig eine 
ganz bestimmte Änderung angezeigt ist. 

IV. Hat die Hansestadt Bremen Anspruch auf andere vom Grund-
gesetz eröffnete finanzwirksame Handlungsmöglichkeiten 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung im 86. 
Band einer Reihe von grundgesetzlich eröffneten Handlungsmög-
lichkeiten vorgeschlagen, die geeignet sein könnten, eine bestehende 

                                                 
130 BVerfGE 39, 96 (107). 
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Haushaltsnotlage zu beheben.131 Dazu gehörten gesetzgeberische 
Maßnahmen auf der Grundlage von Art. 109 Abs. 3 GG, die verfas-
sungsrechtlichen Instrumente der Gemeinschaftsaufgaben (Art. 91a 
und Art. 91b), die Möglichkeit von Investitionshilfen nach Art. 104a 
Abs. 4 GG, Ausgleichsleistungen nach Art. 106 Abs. 8 GG und 
schließlich Standortentscheidungen, für die der Bund zuständig ist 
oder an denen er mitwirkt. Es ist offensichtlich, dass diese Instru-
mente nicht geeignet sind, die extreme Haushaltsnotlage Bremens zu 
beheben. Sie sind allenfalls geeignet (wie z.B. Investitionshilfen nach 
Art. 104 Abs. 4 GG), langfristig zur Verbesserung der Finanzkraft 
Bremens beizutragen. 

D. Welche Verpflichtungen des Bundes und der Länder zur Ab-
wendung einer extremen Haushaltsnotlage ergeben sich aus 
dem Recht der Europäischen Union? 

In der Literatur ist mehrfach betont worden, dass aus dem Gemein-
schaftsrecht die Notwendigkeit folgt, „gesetzliche Vorkehrungen für 
Notlagen der Bundesländer zu treffen, erschwert doch jede solche 
Haushaltsnotlage dem Bund die Einhaltung der sog. Maastricht-
Kriterien.“132 Diese europarechtliche Verpflichtungen des Bundes 
fließen zwar nicht aus dem Bundesstaatsprinzip, ihre Erfüllung wird 
jedoch durch dieses Prinzip strukturiert und umgesetzt. 

Während die allgemeine Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union im wesentlichen bei den Mitgliedstaaten 
verblieben ist133, ist die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten im Zuge 
der Wirtschafts- und Währungsunion und der damit verbundenen 
Einführung einer gemeinsamen Währung zu einer auch Europäischen 
Angelegenheit geworden. Die gemeinsame europäische Währung ist 

                                                 
131 BVerfGE 86, 148 (266 f.). 
132 Rossi, Matthias/Schuppert, Gunnar Folke, Notwendigkeit und Inhalt eines 

Haushaltsnotlagegesetzes, ZRP 2006, S. 8 unter Hinweis u.a. auf 
Kloepfer/Rossi, Die Verschuldung der Bundesländer im Verfassungs- und 
Gemeinschaftsrecht, Verwarchiv 2003, 319 (335). 

133 Gem. Art. 99 EGV betrachten die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik als 
eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse und koordinieren sie. 
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vorrangig auf die Gewährleistung der Preisstabilität ausgerichtet. 
Art. 105 Abs. 1 Satz 1 definiert die Preisstabilität als das vorrangige 
Ziel des europäischen Systems der Zentralbanken. Das Bundesver-
fassungsgericht hat in seiner Maastricht-Entscheidung134 die Wäh-
rungsunion nur als Stabilitätsgemeinschaft für verfassungsgemäß er-
achtet und sogar angedeutet, dass Deutschland einseitig aus der 
Währungsunion ausscheiden könne, wenn diese sich nicht mehr als 
Stabilitätsgemeinschaft verstehe. Eine wesentliche Voraussetzung für 
eine stabile Währung ist die Einhaltung eines gewissen Mindestma-
ßes an Haushaltsdisziplin. Dies kommt im Art. 104 Abs. 1 EGV zum 
Ausdruck, der von den Mitgliedstaaten verlangt, übermäßige öffent-
liche Defizite zu vermeiden. Die konkrete Umsetzung des damit zum 
Ausdruck gebrachten Stabilitätsgedankens erfolgt vor allem durch 
den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt. 

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde für die dritte Stufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ausgehandelt, die am 1. 
Januar 1999 begonnen hat. Er soll sicherstellen, dass die Mitgliedstaa-
ten auch nach Einführung der einheitlichen Währung ihre Bemü-
hungen um Haushaltsdisziplin im Sinne des Art. 104 Abs. 1 EGV 
fortsetzen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt besteht aus einer 
Entschließung des Europäischen Rates135, sowie aus zwei Verord-
nungen des Rates mit dem rechtlichen Instrumentarium zur Umset-
zung dieser Entschließung. In der ersten Verordnung geht es um die 
haushaltspolitische Überwachung und Koordinierung der Wirt-
schaftspolitiken136 und in der zweiten Verordnung um das bei einem 

                                                 
134 BVerfGE 89, 155. 
135 Entschließung des Europäischen Rates über den Stabilitäts- und Wachstums-

pakt vom 17.6.1997, ABl. C-236/1. 
136 VO 1466/97 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und 

der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken vom 7.7.1997, 
ABl. L 209/1 (http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R1466:DE:HTML) in der Fassung der 
VO (EG) Nr. 1055/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1466/97 über den Ausbau der haushaltspolitischen Über-
wachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspoliti-
ken, ABl. L 174/1 (2005) (s. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/ 
en/oj/2005/l_174/l_17420050707en00010004.pdf). 
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übermäßigen Defizit eines Mitgliedstaates durchzuführende Verfah-
ren und die ggf. zu verhängenden Sanktionen137.  

In Art. 104 Abs. 11 EGV ist vorgesehen, dass der Rat Sanktionen ver-
hängen kann, wenn ein teilnehmender Mitgliedstaat nicht die zur 
Behebung des übermäßigen Defizits erforderlichen Schritte unter-
nimmt. Dazu gehört auch die Hinterlegung einer unverzinslichen 
Einlage bei der Gemeinschaft, die in eine Geldbuße umgewandelt 
werden kann, wenn das übermäßige Defizit nicht innerhalb be-
stimmter Fristen beseitigt worden ist. 

Was unter einem übermäßigen Defizit zu verstehen ist, wurde in 
Konkretisierung des Art. 104 Abs. 2 EGV im Protokoll Nr. 20 zum 
Vertrag von Maastricht über das Verfahren bei einem übermäßigen 
Defizit näher definiert.138 Danach darf 

• das Verhältnis des öffentlichen Defizits zum Bruttoinlands-
produkt 3 Prozent und 

• das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum Bruttoin-
landsprodukt 60 Prozent 

nicht überschreiten; 

Diese Kriterien sollen im Lichte der im Vergleich etwa zu den deut-
schen Bundesländern teilweise viel größeren Mitgliedstaaten der EU 
und der damit einhergehenden größeren Volumina der entsprechen-
den einzelstaatlichen Haushalte gewährleisten, dass die Stabilität der 
gemeinsamen Währung nicht durch übermäßige Defizite in einzel-
nen Mitgliedstaaten zu Lasten aller gefährdet wird, zumal wegen der 
Währungsunion das Wechselkurskorrektiv in Wegfall geraten ist.139 

                                                 
137 VO 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 

übermäßigen Defizit vom 7.7.1997, ABl. L 209/6 (1997) (http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R1467:DE:HTML) in der Fassung der 
VO 1056/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei 
einem übermäßigen Defizit, ABl. L 174/5 (2005). (http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_174/l_17420050707en00050009.pdf). 

138 Art. 1 des Protokolls, http://europa.eu.int/eur-
lex/en/treaties/selected/livre335.html.  

139 Vgl. European Central Bank, Monthly Bulletin, August 2005, p. 65 f. 
http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb200508en.pdf. 
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Gemeinschaftsrechtlich sind – nicht nur aber vor allem – die EURO-
Staaten mithin in der Pflicht, übermäßige Defizite präventiv zu ver-
meiden und – wenn solche Defizite eingetreten sind – entsprechend 
den von Rat und Kommission gemachten Vorgaben das übermäßige 
Defizit wieder in den zulässigen Bereich zurückzuführen. Zur Ein-
haltung dieser Pflichten können – was nicht nur im EG-Recht selten 
vorkommt – sogar erhebliche Sanktionen gegen Mitgliedstaaten ver-
hängt werden, die gegen Art. 104 EGV und den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt verstoßen. 

Während nach einem festgestellten übermäßigen Defizit von Seiten 
der EG dem Mitgliedstaat konkrete Konsolidierungsmaßnahmen 
auferlegt werden können, handelt es sich bei der Pflicht, schon durch 
präventive Maßnahmen das Entstehen eines übermäßigen Defizits 
zu vermeiden, um eine Ergebnisverpflichtung, bei der die Mitglied-
staaten eigenverantwortlich als haushaltspolitisch souveräne Staaten 
bestimmen, wie dieses verpflichtende Ziel erreicht wird. Dessen un-
geachtet folgt aus der Pflicht zur präventiven Defizitvermeidung, 
dass kein EURO-Staat sehenden Auges eine Entwicklung verfolgen 
darf, die unweigerlich zu einer enormen Belastung des Defizitkrite-
riums führt. Das gilt um so mehr, wenn ein EURO-Staat wie 
Deutschland schon insgesamt wegen seiner Fiskalpolitik die Defizit-
kriterien verletzt und sich auch mittelfristig bestenfalls im Grenzbe-
reich bewegen wird. Hinzu kommt, dass die Verschuldungsproble-
matik in Bremen trotz der relativ geringen Größe des Bundeslandes 
ohne Korrekturmaßnahmen des Gesamtstaates eine Entwicklungs-
dynamik und Größenordnung angenommen hat, die die Verpflich-
tungen des Gesamtstaates aus dem EGV durchaus schon beeinflusst. 
Daraus folgt eine objektivrechtliche Pflicht Deutschlands als Ver-
tragsstaat des EGV, die finanzielle Situation Bremens zu beobachten 
und ggf. so rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu unternehmen, dass die 
Einhaltung der gemeinschaftsrechtlichen Stabilitätspflichten durch 
diese Entwicklung nicht gefährdet wird. Anders formuliert: Die 
Bundesrepublik wird zeigen müssen, dass sie trotz der Haushalts-
problematik in Bremen und in anderen Bundesländern in der Lage 
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sein wird, die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts in Zu-
kunft zu erfüllen.140 

E. Verfahrensrechtliche Fragen 

Zur Durchsetzung der Ansprüche Bremens kommen zwei verfas-
sungsgerichtliche Verfahren in Betracht, die abstrakte Normenkon-
trolle und der Bund-Länder-Streit. Im folgenden werden die mit der 
Zulässigkeit dieser Verfahren zusammenhängenden Fragen erörtert, 
sowie denkbare Tenorierungsmöglichkeiten des Bundesverfassungs-
gerichts dargestellt. 

I. Abstrakte Normenkontrolle, Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 
6, 76 ff. BVerfGG 

Der Antrag einer Landesregierung im Verfahren der abstrakten 
Normenkontrolle ist zulässig, wenn der Prüfungsgegenstand die 
Vereinbarkeit von Bundesrecht mit dem Grundgesetz ist und ein 
Rechtsschutzbedürfnis für diesen Antrag geltend gemacht werden 
kann. 

1. Antragsberechtigung 

Gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG sind die Landesregierungen aus-
drücklich antragsberechtigt, im Falle Bremens also der Senat (Art. 
107 Abs. 1 BremVerf.). 

2. Prüfungsgegenstand 

Prüfungsgegenstand ist das Bundesrecht. Das umfasst Bundesrecht 
jeder Rangstufe, also auch Grundgesetzbestimmungen einschließlich 
grundgesetzändernder Gesetze.141 

                                                 
140 S. dazu Gumboldt, Nico: Europäisches Gemeinschaftsrecht als nachhaltige 

Verschuldungsbremse? - Zu den Grenzen staatlicher Kreditaufnahme nach 
Verfassungsrecht und europäischem Gemeinschaftsrecht, in: DÖV 2005, S 499 
ff. 

141 Rozek in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG – Kommentar, 
§ 76 Rn. 21. 
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Damit sind auch die finanzverfassungsrechtlichen Vorschriften des 
Grundgesetzes ein grundsätzlich möglicher Prüfungsgegenstand, 
wenn sich zeigen ließe, dass die grundgesetzliche Ausgestaltung der 
Finanzverfassung dem durch Art. 79 Abs. 3 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG 
mit besonderen Rang ausgestatteten Bundesstaatsprinzip nicht im 
Einklang stehen. Die Einbeziehung grundgesetzlicher Normen in ein 
abstraktes Normenkontrollverfahren kommt aber nur in Frage, wenn 
die finanzverfassungsrechtlichen Vorschriften dem Gesetzgeber kei-
ne Möglichkeit lassen würden, die berechtigten Belange Bremens zu 
berücksichtigen. Da Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG dem Bundesgesetzge-
ber erlaubt, Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen zu ge-
währen und da diese Ergänzungszuweisungen, jedenfalls wenn sie 
in ausreichender Höhe gewährt werden, geeignet sind, die bremi-
schen Finanzprobleme zu lösen, steht dem einfachen Gesetzgeber 
mindestens ein Instrument zur Verfügung, sodass sich die Frage 
nach verfassungswidrigem Verfassungsrecht nicht stellt. 

a) § 11 FAG n. F. als Prüfungsgegenstand 

Den naheliegendsten Anknüpfungspunkt bildet § 11 FAG n. F. Diese 
Vorschrift könnte unvereinbar mit Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG sein, so 
weit Bremen seit 2005 keinen Sonderbedarfsbundesergänzungszu-
weisungen zum Zwecke der Haushaltssanierung mehr gewährt 
werden. 

Im Ergebnis unproblematisch ist die Tatsache, dass die Nichtnormie-
rung von Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen im § 11 
FAG n. F. eine Unterlassung des Gesetzgebers darstellt. Zwar ist ein 
sogenanntes „echtes“ normatives Unterlassen kein möglicher Ge-
genstand einer abstrakten Normenkontrolle. Dies gilt aber nicht im 
Falle eines sogenannten „unechten“ Unterlassens, d. h. im Falle der 
Unvollständigkeit einer existierende Norm. Eine solche unvollstän-
dige Norm kann im Wege der abstrakten Normenkontrolle überprüft 
werden.142 

                                                 
142 Rozek in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG – Kommentar, 

§ 76 Rn. 19. 
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Ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei der abstrakten Normenkon-
trolle um ein objektives Rechtsschutzverfahren handelt, verlangt das 
Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung143 ein objek-
tives Klarstellungsinteresse des Beschwerdeführers. Bei einem 
Normverwerfungsantrag gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 1 BVerfGG liegt das 
objektive Interesse des Antragstellers dann vor, wenn der „An-
tragsteller von der Unvereinbarkeit der Norm mit höherrangigem 
Bundesrecht überzeugt ist“144, was – anders als etwa im Rahmen des 
Art. 100 Abs. 1 GG nicht gesondert darzulegen ist, sondern grund-
sätzlich durch die Antragsstellung indiziert wird.145 

Keine Rolle für die Beurteilung der Zulässigkeit des Antrags spielt 
das Abstimmungsverhalten Bremens im Bundesrat bei der Verab-
schiedung der Neufassung des FAG im Jahr 2001. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seiner Finanzausgleichsentscheidung im Jahr 
1999 ausdrücklich festgestellt, dass ein Bundesland als Antragsteller 
im Rahmen des objektiven Normenkontrollverfahrens „Garant der 
verfassungsmäßigen Ordnung“ sei und deshalb die Stimmabgabe im 
Bundesrat frei von Erwägungen über zukünftig möglicherweise an-
stehende Überlegungen zu verfassungsprozessualen Rechtsschutz-
möglichkeiten erfolgen könne.146 Das Abstimmungsverhalten Bre-
mens im Bundesrat kann im übrigen auch deshalb keine Rolle spie-
len, weil sich die Beurteilungsvoraussetzungen seither geändert ha-
ben können. Was bei der Verabschiedung des FAG im Jahr 2001 trag-
fähig erschienen haben mag, muss nicht noch im Jahr 2006 tragfähig 
sein. Vor allem die seither eingetretene negative Entwicklung bei den 
Einnahmen Bremens macht dies im vorliegenden Falle deutlich. 

b) § 8 Abs. 3 MaßstG und § 9 Abs. 2 FAG als Prüfungsgegenstand 

Ein weiterer möglicher Anknüpfungspunkt ist die in § 8 Abs. 3 
MaßstG und § 9 Abs. 2 FAG enthaltene Einwohnerwertung. Eine 

                                                 
143 Seit BVerfGE 6, 104 (110); s.a. Rozek in: Maunz/Schmidt-

Bleibtreu/Klein/Beth ge, BVerfGG – Kommentar, § 76 Rn. 58 m.w.N. in Fn. 3. 
144 BVerfGE 96, 133 (137). 
145 Rozek in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG – Kommentar, 

§ 76 Rn. 58 m.w.N. in Fn. 5. 
146 BVerfGE 101, 158 (213). 
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substantielle Erhöhung der Einwohnerwertung wäre eine Möglich-
keit des Bundesgesetzgebers, dem Bundesland Bremen eine nachhal-
tige Haushaltspolitik zu ermöglichen. 

Hinsichtlich des objektiven Klarstellungsinteresses und des Abstim-
mungsverhaltens Bremens im Bundesrat bei der Verabschiedung 
auch des Maßstäbegesetzes gilt nichts anders als zu § 11 FAG n.F. 
ausgeführt. 

c) Andere denkbare Prüfungsgegenstände 

Wie oben gezeigt bestehen weitere im Grundgesetz angelegte und 
ggf. kumulativ einsetzbare Möglichkeiten, die Finanzsituation Bre-
mens zu verbessern. Das gilt insbesondere für die Geldleistungsge-
setze im Sinne des Art. 104a Abs. 3 GG. Die gezeigten Benachteili-
gungen Bremens etwa im Bereich der Sozialhilfe führen nicht zwin-
gend dazu, die Kostenverteilung selbst zu ändern. Allerdings müs-
sen diese Benachteiligungen im Finanzausgleichssystem angemessen 
berücksichtigt werden. Das kann beispielsweise sowohl über Son-
derbedarfsbundesergänzungszuweisungen (Art. 107 Abs. 2 Satz 3 
GG), als auch über eine anders gestaltete Einwohnerwertung – ein-
schließlich einer Anpassung der Berechnungsgrundlage in einer 
Weise, dass höhere Einwohnerwertungen auch zu einem entspre-
chend höheren tatsächlichen Transfer führen – sicher gestellt wer-
den.  

d) Folgerung 

Zielrichtung des bremischen Antrags ist weniger eine einzelne 
Norm, als vielmehr die Prüfung des Gesamtfinanzausgleichssystems. 
Das umfasst sowohl das Finanzausgleichsgesetz als Instrument des 
Finanzausgleichs im engeren Sinne, als auch das Maßstäbegesetz als 
vorgelagertes Orientierungsinstrument. Ein solcher Antrag ist im 
Normenkontrollantrag grundsätzlich möglich. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seiner Entscheidung aus dem Jahr 1999 die Nor-
menkontrollanträge für zulässig erachtet, ohne auf die einzelnen gel-
tend gemachten Prüfungsgegenstände einzugehen und dabei aus-
drücklich festgestellt, dass die Anträge „ausdrücklich oder mittelbar 
aufgrund des Umfangs der beanstandeten Vorschriften auf eine Prü-
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fung des Gesamtsystems des Finanzausgleichsgesetzes unter den verän-
derten Bedingungen einer Ausgleichsteilhabe auch der neuen Län-
der“ abzielten.147 Somit ist es möglich, einen Normenkontrollantrag 
der Sache nach auf die Verfassungswidrigkeit eines Normensystems 
zu stützen, soweit dieses Normensystem verfassungsmäßig vorge-
gebene Ziele nicht gewährleistet. Dennoch sollte im Antrag auch auf 
die zentralen Normen verwiesen werden, insbesondere also auf § 11 
FAG und § 8 Abs. 3 MaßstG und § 9 Abs. 2 FAG. 

II. Bund-Länder-Streit 

In Frage kommt auch ein Bund-Länder-Streitverfahren nach Art. 93 
Abs. 1 Nr. 3 GG, § § 13 Nr. 7,68 ff. BVerfGG.148 Beide Verfahren, das 
abstrakte Normenkontrollverfahren und das Bund-Länder-
Streitverfahren stehen gleichberechtigt, d. h. ohne wechselseitige 
Ausschlusswirkung, nebeneinander.149 

Antragsteller kann gem. § 68 BVerfGG für ein Land die Landesregie-
rung sein. Im übrigen verweist § 69 BVerfGG auf die Zulässigkeits-
voraussetzungen des Organstreits in den §§ §§ 64 bis 67 BVerfGG. 

Gem. § 64 BVerfGG kann in diesem Verfahren gerügt werden, dass 
eine Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners - für den 
Bund die Bundesregierung - den Antragsteller in seinem grundge-
setzlichen Rechten und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet. 
Dies könnte im vorliegenden Fall in der Weigerung des Bundes ge-
sehen werden, seinen sich aus dem Bundesstaatsprinzip ergebenden 
Pflichten zur solidarischen Hilfen nachzukommen, indem er im Fi-
nanzausgleichsgesetz, im Maßstäbegesetz oder an anderer Stelle 
(hier ist an alle grundgesetzlichen Normen zu denken, die eine fi-

                                                 
147 BVerfGE 101, 158 (214). 
148 Eine verwaltungsgerichtliche Streitigkeit im Sinne von § 40 Abs. 1, § 50 Abs. 1 

Nr. 1 („öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art 
zwischen dem Bund und den Ländern“) liegt hier nicht vor. Zur Abgrenzung 
Sellner, Dieter: Das Bundesverwaltungsgericht als erstinstanzliches Gericht in 
Bund-Länder-Streitigkeiten – Ein Beitrag zur Auslegung des § 50 Abs. 1 Nr. 1  
VwGO, in: Birk u.a. (Hrsg.), Zwischen Abgabenrecht und Verfassungsrecht, 
Festschrift für Driehaus, 2005, S. 396 ff. 

149 Rozek in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG – Kommentar, 
§ 76 Rn. 94. 
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nanzielle Besserstellung Bremens ermöglichen würden150) keine ent-
sprechenden Vorkehrungen getroffen hat. 

Der Vorteil des Bund-Länder-Streits liegt darin, dass jedes pflicht-
widrige Unterlassen zum Gegenstand des Verfahrens gemacht wer-
den kann und damit auch das sogenannte „echte“ Unterlassen.151 
Abgrenzungsprobleme zwischen „echtem“ und „unechtem“ Unter-
lassen stellen sich in diesem Verfahren mithin nicht. Das ist deshalb 
von Bedeutung, weil die bundesstaatliche Solidaritätspflicht nicht 
nur durch Gewährung von Sonderbundesergänzungszuweisungen 
erfüllt werden kann, sondern gegebenenfalls auch durch eine Reihe 
von kumulativen oder alternativen Einzelmaßnahmen, deren Quali-
fikation als „echtes“ oder „unechtes“ Unterlassen im Einzelfall prob-
lematisch sein kann. 

Vorteilhaft ist auch, dass schon eine unmittelbare Gefährdung der 
bundesstaatlichen Rechte Bremens ausreicht. Damit ist nicht erfor-
derlich, dass die Hilfeleistung des Bundes schon 2005 oder 2006 ver-
fassungsrechtlich verpflichtet gewesen sein muss, sondern es reicht 
aus, dass in diesem Zeitraum jedenfalls eine unmittelbare Gefähr-
dung der Funktionsfähigkeit des Landes Bremens aufgrund der ex-
tremen Haushaltsnotlage und der ausgebliebenen solidarischen Hilfe 
des Bundes bestand. 

Die Antragsbefugnis Bremens ergibt sich daraus, dass bei einer ex-
tremen Haushaltsnotlage, wie sie im Falle Bremens besteht, jeden-
falls dem Grunde nach ein Anspruch auf bundesstaatliche Hilfe be-
steht, aus dem folgt, dass der Bundesgesetzgeber gehalten ist, „sich 
unverzüglich über die Wege klar zu werden, auf denen die alle Glie-
der des Bundes treffende Hilfeleistungspflicht verwirklicht werden 
soll und dann die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen“152. 

Problematisch ist die für das Bund-Länder-Streitverfahren gem. § 69 
in Verbindung mit § 64 Abs. 3 BVerfGG bestehende Antragsfrist von 
sechs Monaten. Diese Frist knüpft an den Zeitpunkt an, in dem im 

                                                 
150 Vgl. dazu im Gutachten die Gliederungspunkte B.II.4. 
151 Vgl. Bethge in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG – Kom-

mentar, § 69 Rn. 50. 
152 BVerfGE 86, 148 (271). 
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Land Bremen die rechtsverletzenden Maßnahmen bzw. die rechts-
verletzenden Unterlassungen bekannt geworden sind. Fraglich ist al-
so, wann diese Frist zu laufen beginnt. Nicht angeknüpft werden 
kann an den letztmaligen Erlass der entsprechenden Vorschriften 
(insbes. FAG und Maßstäbegesetz). Dies ergibt sich, wie oben schon 
dargestellt, schon aus der Tatsache, dass sich die tatsächlichen Vor-
aussetzungen seither geändert haben können und geändert haben. 
Zu berücksichtigen ist vielmehr, dass solchen Entscheidungen im 
Rahmen des Finanzausgleichssystems notwendigerweise intensive 
Verhandlungen zwischen Bund und Ländern vorausgehen müssen. 
Denkbar wäre daher die Anknüpfung an den Zeitpunkt, in dem 
zweifelsfrei klar war, dass die Verhandlungen nunmehr gescheitert 
und der Bund nicht willens ist, seinen verfassungsrechtlichen Pflich-
ten nachzukommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich schon im 
Mai 2005 Neuwahlen abzeichneten, die dann auch im September 
2005 tatsächlich stattfanden. Damit war klar, dass die Möglichkeit 
neuer politischer Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und ggf. sogar 
eine neue Bundesregierung auch neue Verhandlungsmöglichkeiten 
eröffnen könnte. Daraus ergibt sich, dass kein Ereignis seit der Be-
kanntgabe der Absicht des damaligen Bundeskanzlers Gerhard 
Schröder zum Zwecke der Herbeiführung von Neuwahlen die Ver-
trauensfrage zu stellen (Mai 2005) die 6-Monatsfrist des § 64 Abs. 3 
BVerfGG in Gang setzen konnte.153 

Aus dem Vorgesagten ergibt sich, dass die 6-Monatsfrist noch nicht 
zu laufen begonnen hat und erst dann zu laufen beginnen kann, 
wenn auch die neue Bundesregierung und der neue Bundestag ein-
deutig klargestellt haben, dass sie die Erfüllung der sich aus der 
bundesstaatlichen Solidarität ergebenden Hilfspflichten verweigern 
werden. Daraus folgt konsequenterweise, dass vor diesem Zeitpunkt 
ein Bund-Länder-Streits nicht in zulässiger Weise eingeleitet werden 
kann. 

                                                 
153 Das gilt insbesondere für die in der Klageschrift des Saarlandes in Bezug ge-

nommen 102. Sitzung des Finanzplanungsrates vom 30. Juni 2005. 
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III. Ergebnis 

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass sowohl eine abstrakte Nor-
menkontrolle als auch ein Bund-Länder-Streit, letzterer aber nur 
nach endgültiger Verweigerung der Hilfeleistung durch Bundesre-
gierung und Bundestag, in Frage kommen. Beide Verfahren können 
vom BVerfG in den Grenzen der Senatszuständigkeiten miteinander 
verbunden werden.154 

IV. Erfolgsaussichten bzw. denkbare Entscheidungsmöglichkeiten 
des Bundesverfassungsgerichts 

Es kommen mehrere Entscheidungsmöglichkeiten in Betracht. 

1. Das Bundesverfassungsgericht könnte die Teilnichtigkeit von § 11 
FAG n. F. feststellen, soweit Bremen darin keine zur Beseitigung der 
extremen Haushaltsnotlage wirksamen Sonderbedarfsbundesergän-
zungszuweisungen mehr gewährt werden. Das würde allerdings 
voraussetzen, dass das Bundesverfassungsgericht von einem unmit-
telbar bestehenden Anspruch auf sofort zu gewährende Bundeser-
gänzungszuweisungen zur Behebung der extremen Haushaltsnotla-
ge ausgeht. Wie oben gezeigt besteht ein solcher unmittelbarer An-
spruch auf Sonderbundesergänzungszuweisungen dem Grunde 
nach, lässt sich in der exakten Höhe jedoch vorab nur schwer präzi-
sieren, auch weil mehrere Möglichkeiten zur solidarischen Hilfeleis-
tung durch den Bund bestehen. Es ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass das Bundesverfassungsgericht 1992 angesichts vergleichbarer 
Schwierigkeiten zur Ermittlung einer exakten Höhe nur auf Bezugs-
punkte für die Größenordnung zur Ermittlung der Beiträge hinge-
wiesen hat, um die Haushaltsnotlagenländer auf das Niveau des 
nächst schwächeren Landes ohne Haushaltsnotlage zurückzuführen. 
Dennoch hat das Bundesverfassungsgericht 1992 nicht die Nichtig-
keit einzelner Normen des FAG, sondern nur deren Unvereinbarkeit 
mit dem Grundgesetz festgestellt. 

2. Ähnlich wie im Finanzausgleichsurteil 1992 besteht die sich aus 
dem Bundesstaatsprinzip ergebende solidarische Hilfeleistungs-

                                                 
154 Rozek in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG – Kommentar, 

§ 76 Rn. 96. 



Ress/ Bröhmer: Gutachten Finanzausgleich 

 80 

pflicht dem Grunde nach.155 Daraus folgt auch im vorliegenden Fall, 
dass dem Bundesgesetzgeber im Rahmen seines Einschätzungs- und 
Entscheidungsspielraums die Entscheidung überlassen bleiben muss, 
wie der grundsätzlich bestehende Anspruch auf Hilfeleistung umzu-
setzen ist und insbesondere in welchem Umfang dazu Sonderbe-
darfsbundesergänzungszuweisungen notwendig sind bzw. in wel-
chem Umfang die Notlage – alternativ oder kumulativ - durch kom-
plementäre Maßnahmen korrigiert werden kann. Die in diesem Zu-
sammenhang notwendigen Feststellungen hängen, wie gezeigt, in 
starkem Maße auch von dem Sanierungsbeitrag Bremens und dessen 
Verlässlichkeit ab. 

Das Bundesverfassungsgericht würde dann nicht die Nichtigkeit ei-
ner bestimmten Norm im Finanzausgleichssystem oder der betroffe-
nen Gesetze insgesamt feststellen, weil dieser Rechtszustand die La-
ge nicht nur nicht verbessern, sondern mangels dann gültiger 
Rechtsgrundlagen noch verschlimmern würde. Für diese Konstella-
tionen hat das Bundesverfassungsgericht die Figur der Unvereinbar-
keit der streitgegenständlichen Regelungen mit dem Grundgesetz 
entwickelt.156 In diesem Fall würde das Bundesverfassungsgericht die 
Unvereinbarkeit (ohne Nichtigerklärung) des FAG und des Maßstä-
begesetzes mit dem Grundgesetz feststellen, so weit darin keine 
Vorkehrungen getroffen sind, die extreme Haushaltsnotlage Bre-
mens und die dadurch ausgelöste Bedrohung der Handlungsfähig-
keit des Landes Bremens zu beheben. 

3. Angesichts der Tatsache, dass Bremen im Moment noch in der La-
ge ist, die notwendigen Ausgaben im Haushalt durch Kredite zu fi-
nanzieren und so gesehen die Handlungsfähigkeit als Bundesland 
letztlich erst gefährdet ist, wenn der Zugang zum Kapitalmarkt nicht 
mehr bzw. nicht mehr zu annehmbaren Bedingungen möglich ist, ist 
auch eine „Appellentscheidung“ des Bundesverfassungsgerichts 
denkbar.157 Dies wäre dann der Fall, wenn das Bundesverfassungsge-

                                                 
155 BVerfGE 86, 148 (271). 
156 Dazu ausführlich Bethge in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, 

BVerfGG – Kommentar, § 31 Rn. 206 ff. und § 78 Rn. 29 ff. 
157 Dazu Hillgruber/Goos, Verfassungsprozessrecht, 2004, Rn. 544 ff. (S. 203 ff.). 
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richt zu dem Ergebnis käme, dass eine Unvereinbarkeit (oder gar 
Nichtigkeit) der streitgegenständlichen Normen im gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden kann und diese daher un-
eingeschränkt in Geltung bleiben könnten, das Bundesverfassungs-
gericht aber gleichzeitig in den Entscheidungsgründen darauf hin-
weisen würde, dass die überprüften Normen in Zukunft verfas-
sungswidrig werden könnten. Gegen eine solche Tenorierung spricht 
jedoch, dass im vorliegenden Fall die finanzielle Entwicklung Bre-
mens in den nächsten Jahren mit relativer Sicherheit feststeht, die Si-
tuation also in diesem Sinne nicht entwicklungsoffen ist.158 Die Fest-
stellung einer extremen Haushaltsnotlage setzt ja begriffsnotwendig 
voraus, dass das Land nicht in der Lage ist, sich aus eigener Kraft aus 
der Spirale einer durch immer höhere Zinslasten ausgelösten immer 
höheren Verschuldung zu lösen. Das ist bei Bremen, wie dargelegt, 
der Fall. Angesichts dieser Situation ist es relativ unwahrscheinlich, 
dass das Bundesverfassungsgericht im vorliegenden Fall diese Vari-
ante einer Appellentscheidung treffen wird. Vielmehr liegt aufgrund 
der sich laufend verschärfenden extremen Haushaltsnotlage näher 
anzunehmen, dass das Bundesverfassungsgericht, wie schon 1992, in 
seinem Urteil die Unvereinbarkeit von § 11 FAG insoweit feststellen 
wird, als die Sonderbundesergänzungszuweisungen zur Haushalts-
sanierung für Bremen (früher § 11 Abs. 6 FAG) ersatzlos weggefallen 
sind. 

4. Im Bund-Länder-Streitverfahren ergeht grundsätzlich ein Feststel-
lungsbeschluss159, mit dem festgestellt wird, durch welche Unterlas-
sung welche Vorschriften des Grundgesetzes verletzt wurden, also 
im vorliegenden Fall die Verletzung des Bundesstaatsprinzips und 
der daraus resultierenden Hilfeleistungspflicht gegenüber Bremen 

                                                 
158 Vgl. beispielsweise die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu § 116 

Abs. 3 Satz 1 (= § 146 Abs. 3 Satz 1 SGB III) betreffend die Gewährung von 
Leistungen der BfA während eines Arbeitskampfes, BVerfGE 92, 365 (401 f.). 
Dort war unklar, welche Auswirkungen die Neuregelung auf die Waffen-
gleichheit der Tarifvertragsparteien haben würde, weswegen das Bundesver-
fassungsgericht dem Gesetzgeber aufgab, die Lage zu beobachten und gege-
benenfalls Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. 

159 Bethge in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG – Kommentar, 
§ 67 Rn. 5 ff. 
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durch die Nichtberücksichtigung der extremen Haushaltsnotlage 
Bremens im Finanzausgleichs- und Maßstäbegesetz. Auf Grund des 
bestehenden Entscheidungsspielraums des Bundesgesetzgebers be-
züglich der Art und Weise der Hilfeleistung - nach der hier vertrete-
nen Ansicht besteht der Hilfeleistungsanspruch nur dem Grunde 
nach - unterscheiden sich der Tenor der Entscheidung im abstrakten 
Normenkontrollverfahren und im Bund-Länder-Streitverfahren 
nicht. 

F. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in Thesen 

1. Der Stadtstaat Bremen befindet sich in einer extremen Haushalts-
notlage. Die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil aus 
dem Jahre 1992 aufgestellten Kriterien für die Feststellung einer 
extremen Haushaltsnotlage sind erfüllt. Das gilt für die finanz-
wissenschaftlichen Kerndaten einer extremen Haushaltsnotlage 
(Defizitquote und Zinssteuerquote) ebenso wie für die anderen 
im MaßstG festgelegten Voraussetzungen. Insbesondere wurden 
seitens Bremens hinreichende eigene Sanierungsanstrengungen 
unternommen und dokumentiert. Die extreme Haushaltsnotlage 
ist auch keine unmittelbare oder voraussehbare Folge politischer 
Entscheidungen Bremens. 

2. Ein etwaiges Verschulden eines Landes für das Bestehen der ex-
tremen Haushaltsnotlage schließt die Hilfspflicht nicht aus. Vor-
aussetzung für bundesstaatliche Solidarpflichten kann allein die 
Feststellung der Hilfsbedürftigkeit des Bundesgenossen sein. Im 
übrigen bestehen im Falle Bremens keinerlei Anhaltspunkte für 
ein solches Verschulden, allein schon deshalb nicht, weil über den 
Fortgang der Sanierung und die Verwendung der Sonderbe-
darfsbundesergänzungszuweisungen in den Jahren 1993-2004 re-
gelmäßig berichtet wurde und keine Beanstandungen seitens des 
Bundes erhoben wurden. 

3. Der Stadtstaat Bremen ist nicht in der Lage, durch eigene An-
strengungen bei Erfüllung der einem Bundesland obliegenden 
Aufgaben und unter Beachtung des verfassungsrechtlichen 
Grundsatzes der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse ein 
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Haushaltsniveau zu erreichen, welches das Kriterium der stabili-
sierten Haushaltswirtschaft erfüllt, welches also die Gesamtver-
schuldung und damit die Zinslasten auf einem konstanten Ni-
veau hält. 

4. Das geltende Finanzausgleichssystem ist nicht in der Lage, die ex-
treme Haushaltsnotlage Bremens zu lösen, ohne auf das Mittel 
der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen erneut zu-
rückzugreifen. Das Finanzausgleichssystem muss so ausgestaltet 
sein, dass Bundesländer nicht auf Dauer von  Sonderbedarfsbun-
desergänzungszuweisungen abhängig sind. Das geltende System 
entspricht nicht dem vom Bundesverfassungsgericht aus dem 
Bundesstaatsprinzip entwickelten Solidaritätsgebot, das den Be-
ziehungen zwischen den Bundesländern und zwischen diesen 
und dem Bund zugrunde liegt und insbesondere dann eingreift, 
wenn Bundesländer sich in einer extremen Haushaltsnotlage be-
finden. 

Diesem bundesstaatlichen Solidaritätsgebot widerspricht insbe-
sondere, dass Länder die sich in einer solchen Notlage befinden, 
erst das Bundesverfassungsgericht anrufen müssen, um die für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Sicherung ihrer Eigenstän-
digkeit notwendigen Mittel zu erhalten. In Anlehnung an die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Notwendigkeit 
eines Maßstäbegesetz ist der Gesetzgeber daher gehalten, Vor-
aussetzungen und Rechtsfolgen einer extremen Haushaltsnotlage 
eines Bundeslandes gesetzlich zu normieren. 

5. Es ist verfassungsrechtlich nicht determiniert, in welcher Weise 
der Bund und die anderen Bundesländer Hilfe zu leisten haben. 
Hauptproblem Bremens sind die in immenser Höhe bestehenden 
Altschulden und die dadurch ausgelöste jährliche Zinslast. Denk-
bar sind, neben den besonders geeigneten Sonderbedarfsbundes-
ergänzungszuweisungen zur Teilentschuldung, wie sie aufgrund 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1992 bis in das 
Jahr 2004 geleistet wurden, z.B. auch die gesetzliche Neuregelung 
der Lohnsteuerzerlegung und der Einwohnerwertung. Denkbar 
ist auch eine komplette Umstrukturierung des ganzen Finanz-
ausgleichssystems, sofern dadurch eine hinreichend verbesserte 
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Einnahmestruktur Bremens erreicht werden kann. Die Verfas-
sungswidrigkeit des geltenden Finanzausgleichssystems insge-
samt wird durch die Tatsache illustriert, dass Bremen bei einer 
angemessenen Berücksichtigung seiner Wirtschafts- und Finanz-
kraft im Finanzausgleichssystem ein Geberland wäre, durch die 
rechtliche Ausgestaltung des Finanzausgleichssystems jedoch zu 
einem bedeutenden Empfängerland gemacht wird. Die Problema-
tik wird dadurch verschärft, dass eine punktuelle Korrektur in 
dieser Hinsicht im Ergebnis die Einnahmesituation Bremens 
kaum verbessern könnte, weil die dadurch zunächst signifikant 
verbesserte Position Bremens systemimmanente Kürzungen an 
anderer Stelle verursachen würde. 

6. Die vom Bundesverfassungsgericht 1992 noch verfassungsrecht-
lich akzeptierte Einwohnerwertung bedarf einer verfassungs-
rechtlichen Überprüfung. Die geltende Einwohnerwertung von 
135 Prozent berücksichtigt nicht alle stadtstaatenspezifischen Be-
sonderheiten und ist zu sehr auf das spezifische Merkmal des 
Fehlens eines ländlichen Ausgleichsraums fixiert. Dabei wird ü-
bersehen, dass mit dem Instrument der Einwohnerwertung auch 
andere spezifische, die Stadtstaaten benachteiligende Umstände 
wie etwa höhere Sozialleistungskosten (Sozialhilfe, Wohngeld 
etc.) oder mangelnde Berücksichtigung bei Standortentscheidun-
gen der öffentlichen Hand ausgeglichen werden können. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass eine Veränderung der Ein-
wohnerwertung (etwa bis auf 147%) eine, wenn auch geringe 
Verbesserung der Finanzsituation Bremens bewirken kann und 
damit Auswirkungen auf die Höhe der Hilfeleistungspflicht im 
übrigen bestehen. 

7. Der Bundesgesetzgeber hat das bundesstaatliche Solidaritätsge-
bot dadurch verletzt, dass er im Finanzausgleichsgesetz 2001 die 
im Finanzausgleichsgesetz 1993 in § 11 Abs. 6 vorgesehenen Son-
derbedarfsbundesergänzungszuweisungen mit Wirkung vom 
1.1.2005 ersatzlos gestrichen hat, obwohl ungeachtet der bis in 
das Jahr 2004 geleisteten Mittel die extreme Haushaltsnotlage 
nicht beseitigt werden konnte. 
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Die Voraussetzungen für die Gewährung von Sonderbedarfs-
bundesergänzungszuweisungen an Bremen liegen vor. Diese 
müssen so bemessen sein, dass – unter Berücksichtigung zumut-
barer eigener Sanierungsbemühungen - Bremen eine nachhaltige 
Haushaltspolitik möglich wird. 

Allerdings besteht dieser Anspruch auf Gewährung von Sonder-
bedarfsbundesergänzungszuweisungen nur dem Grunde nach, 
da die genaue Höhe wegen der Abhängigkeit von anderen Para-
metern (z.B. der Höhe des eigenen Sanierungsbeitrages, der Um-
fang der Nutzung anderer Hilfsinstrumente etc.) nicht vorab ge-
nau beziffert werden kann. Dem Bund stehen, wie dargelegt, 
noch andere Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung, die zwar alle 
nicht in gleicher Weise geeignet sind, aber Auswirkungen auf die 
zur Zweckerreichung notwendige Höhe der Sonderbedarfsbun-
desergänzungszuweisungen haben können. Zweitens ist der von 
Bremen zu erbringenden eigene Sanierungsbeitrag genau zu er-
mitteln, weil auch dies Auswirkungen auf den notwendigen Um-
fang der Hilfeleistung hat. Drittens besteht für die Hilfeleistung 
ein gewisser wenn auch sehr enger zeitlicher Spielraum, da der 
Bund wegen der Verpflichtungen aus dem Solidarprinzip gehal-
ten ist, die Teilentschuldung möglichst zeitnah durchzuführen. Es 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass die extreme Haushaltsnotlage 
schon jetzt besteht und auch in den letzten Jahren bestanden hat 
und sich mit jedem Jahr ohne weitere Hilfeleistung verschärft 
und damit auch den Umfang der notwendigen Hilfeleistung er-
höht. Jede Verzögerung der Hilfeleistung führt unter den gege-
benen Umständen dazu, dass Bremen gezwungen ist, weiter lan-
desverfassungswidrige Haushalte vorzulegen. In einer solchen, 
sich dramatisch zuspitzenden Situation verengt sich der Ermes-
sensspielraum des Bundesgesetzgebers zusehends. Der Bundes-
gesetzgeber ist daher verpflichtet, unverzüglich160 und konkret zu 
prüfen, in welcher Weise die extreme Haushaltsnotlage Bremens 
abgewendet werden kann und in welchem Umfang dazu Sonder-

                                                 
160 Vgl. BVerfGE 86, 148 (271). 
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bedarfsbundesergänzungszuweisungen nach Art. 107 Abs. 2 S. 3 
GG notwendig und zu gewähren sind. 

8. Es ist ein inhärentes Element der Solidargemeinschaft, dass fi-
nanzielle Hilfen des Bundes und der Ländergemeinschaft zu 
Gunsten des finanzschwachen Bundeslandes Bremen zur Herstel-
lung und Erhaltung der Eigenständigkeit auf der anderen Seite 

• äußerste Sparanstrengungen Bremens voraussetzen und 

• Bremen als hilfesuchendes Land bereit sein muss, die Errei-
chung des Sanierungsziels sicherstellende Kontrollmöglich-
keiten seitens des Bundes zu akzeptieren, mit denen in ver-
hältnismäßiger Weise und unter Beachtung der Eigenstaat-
lichkeit Bremens gewährleistet werden kann, dass die unter 
erheblichen Anstrengungen der Solidargemeinschaft geleiste-
ten Hilfsmittel zusammen mit den notwendigen Eigenan-
strengungen Bremens zum Erfolg führen. 

Das bundesstaatliche Solidarprinzip gebietet nicht bedingungslo-
se Hilfeleistungen, sondern nur solche Hilfen, die, zielgerichtet 
eingesetzt, zum intendierten Erfolg führen. Dies setzt bei finan-
ziellen Hilfeleistungen ein erhebliches Maß an Kontrollbefugnis 
voraus. Die gebenden Körperschaften können daher die Hilfeleis-
tung von der Zustimmung Bremens zu solchen, den Erfolg der 
Hilfeleistung sicherstellenden Kontroll- und Eingriffsbefugnissen 
abhängig machen. 

9. Aus der Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der 
Europäischen Union bzw. den Europäischen Gemeinschaften und 
insbesondere aus der Teilnahme Deutschlands an der gemeinsa-
men Währung (Euro) ergeben sich finanzpolitische Pflichten, die 
in Art. 104 EGV und insbesondere im Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt zum Ausdruck kommen. Danach ist Deutschland völ-
kerrechtlich verpflichtet, alles zu unternehmen, was notwendig 
und möglich ist, um die Stabilitätskriterien einhalten zu können. 
Ein Unterlassen jeglicher Hilfeleistung führt im Falle Bremens zu 
einem Ansteigen der bremischen Gesamtverschuldung bis 2014 
(und darüber hinaus) in nicht unbeträchtlicher Höhe. Soweit die-
ser Anstieg die Einhaltung dieser völkerrechtlichen Pflichten ge-
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fährdet, ist Deutschland verpflichtet, rechtzeitig geeignete Ge-
genmaßnahmen, ggf. mit begünstigender Wirkung für Bremen, 
zu ergreifen. 

Saarbrücken, Mittwoch, den 22. Februar 2006 
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Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Georg Ress 
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